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EU: Public Country by Country-Reporting (Public CbCR) 

Nach den Beratungen des EU-Rates für Wettbewerbsfähigkeit zum Thema Public 

CbCR hat in dieser Woche der Ausschuss der ständigen Vertreter den Weg für 

Verhandlungen im Trilog-Verfahren freigemacht. Eine kurze Hintergrundnotiz er-

läutert den aktuellen Stand der Dinge und zeigt insbesondere einen Vergleich 

zwischen Europäischem Parlament und der Position des Rates. Auch die EU-

Kommission nimmt an den Trilog-Verhandlungen teil, übernimmt dort aber eine 

eher moderierende Rolle. 

 

Bundesrat: Zustimmung zum Dritten Corona-Steuerhilfegesetz 

Nach der Verabschiedung im Bundestag (vgl. ausführlich TAX WEEKLY 

# 8/2021) hat erwartungsgemäß auch der Bundesrat im Rahmen seiner Sitzung 

am 05.03.2021 dem Dritten Corona-Steuerhilfegesetz zugestimmt. Wenngleich 

mit dem Gesetz der steuerliche Verlustrücktrag für die Jahre 2020 und 2021 auf 

€ 10 Mio. bzw. € 20 Mio. (bei Zusammenveranlagung) angehoben und nun auch 

die Berücksichtigung eines vorläufigen Verlustrücktrags aus 2021 bei der Steuer-

festsetzung für 2020 möglich wird, bleibt das Dritte Corona-Steuerhilfegesetz hin-

ter den Erwartungen der Wirtschaft zurück. 

 

Bundesrat: Stellungnahme zum Fondsstandortgesetz  

Der Bundesrat hat im Rahmen seiner Sitzung am 05.03.2021 seine Stellungnah-

me zu dem Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Fondsstandorts 

Deutschland (Fondsstandortgesetz) beschlossen. Bemerkenswert ist, dass der 

Wirtschaftsausschuss des Bundesrats in seiner Beschlussempfehlung (vgl. Ziffer 

4 bis 11) zahlreiche Änderungsvorschläge zur Reform der lohnsteuerlichen Rege-

lungen zur Mitarbeiterbeteiligung eingebracht hatte, für die sich weitgehend auch 

die Wirtschaft einsetzt hatte: 

 Stärkere Anhebung des Freibetrags des § 3 Nr. 39 Satz 1 EStG-E von aktuell 

€ 360 auf € 5.000 statt lediglich auf € 720. 

 Streichung der Voraussetzung des § 3 Nr. 39 Satz 2 EStG-E.  

 Erweiterung des Anwendungsbereichs der Neuregelung zur Vermeidung der 

dry-income-Besteuerung (§ 19a EStG-E) auf mittelbare Beteiligungen und auf 

Beteiligungen an verbundenen Unternehmen sowie Lockerung und praxisge-

rechte Ausgestaltung der Voraussetzungen, die Unternehmen zur Inan-

spruchnahme von § 19a EStG-E erfüllen müssen. 

 Streichung der Regelung zur Besteuerung des geldwerten Vorteils im Falle 

des Arbeitgeberwechsels (§ 19a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStG-E). 

Leider ist der Bundesrat diesen Empfehlungen seines Wirtschaftsausschusses 

weitgehend nicht gefolgt. Mehrheitlich befürwortet hat der Bundesrat lediglich die 

Ziffern 8 und 9 der Ausschussempfehlungen, die vorsehen, dass die Anwendung 

von § 19a EStG-E auf Unternehmen erweitert werden sollte, die bis zu 499 Mitar-
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beiter beschäftigen und deren Gründung nicht länger als fünfzehn Jahre zurück-

liegt (Ziffern 4 und 5 der Stellungnahme). 

Verabschiedet hat der Bundesrat in Ziffer 6 der Stellungnahme zudem eine an 

die Bundesregierung gerichtete Prüfbitte zu der Frage, ob im Kontext der Ver-

meidung der dry-income-Besteuerung eine einheitliche Vorgehensweise im Steu-

er- und Sozialversicherungsrecht bei der Erfassung des geldwerten Vorteils mög-

lich ist (). Der aktuelle Regelungsvorschlag sieht vor, dass lediglich die sofortige 

Lohnversteuerung aufgeschoben werden kann. Die auf den geldwerten Vorteil 

entfallenden Sozialversicherungsbeiträge sind hingegen abzuführen. 

Ein Plenarantrag des Landes Nordrhein-Westfalen, der vorschlägt, einen separa-

ten Freibetrag von € 3.000 in § 19a Absatz 1 Satz 2 EStG einzuführen, fand kei-

ne Mehrheit. 

 

Bundesrat: Stellungnahme zum Abzugsteuerentlastungsmodernisierungs-

gesetz – Forderungen zu Verrechnungspreisen 

Der Bundesrat hat am 05.03.2021 seine Stellungnahme zum Regierungsentwurf 

(vgl. TAX WEEKLY # 3/2021) des Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsge-

setzes (AbzStEntModG) beschlossen. 

Im Regierungsentwurf sind u.a. auch mögliche Änderungen zu den Verrech-

nungspreisregelungen enthalten. Diese Änderungen waren ähnlich teilweise be-

reits in ersten Entwürfen des ATAD-Umsetzungsgesetzes enthalten, wurden aber 

bislang nicht umgesetzt. Im Vergleich zu den früheren Entwürfen des ATAD-

UmsG in Bezug zu Verrechnungspreisen nicht mehr enthalten waren die damali-

gen Regelungen zu konzerninternen Finanzierungstransaktionen sowie die Ver-

schärfungen in Bezug auf die Stammdokumentation (Master File). Auch die in 

den Entwürfen des ATAD-UmsG geplante Erweiterung der Definition der nahe-

stehenden Person in § 1 Abs. 2 AStG war im Entwurf des AbzStEntModG bislang 

nicht enthalten.  

In einer Ausschussempfehlung an den Bundesrat zur Stellungnahme vom 

22.02.2021 wurde nun insbesondere empfohlen, vorherige Überlegungen zu 

konzerninternen Finanzierungstransaktionen in einer etwas modifizierten Form zu 

übernehmen. Weiterhin wurde darum gebeten, eine Ergänzung der Definition der 

nahestehenden Personen in Bezug auf Netzwerkgesellschaften und deren Orga-

nisationseinheiten zu prüfen. Dieser Ausschussempfehlung folgt der Bundesrat in 

seiner Stellungnahme. 

Der Bundesrat bittet nun zu prüfen, ob die Definition der nahestehenden Person 

in Bezug auf Netzwerkgesellschaften und deren Organisationseinheiten um einen 

klarstellenden Hinweis ergänzt werden kann, z.B. durch die widerlegbare Vermu-

tung, nach der bei allen Beteiligten an Netzwerken und deren Organisationen von 

einem eigenen Interesse an der Erzielung der Einkünfte des anderen auszuge-

hen ist. Als Begründung dazu wird angeführt, dass bei der steuerlichen Prüfung 

von an diesen Netzwerken Beteiligten häufig ein Nahestehen im Sinne des § 1 

Abs. 2 AStG bestritten werde, mit der Folge, dass Zahlungen an diese Netzwer-
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ke, die im Inland einkommensmindernd berücksichtigt wurden, auch bei Verein-

barung nicht fremdüblicher Bedingungen einer Korrektur nach § 1 AStG nicht zu-

gänglich waren.  

Weiterhin soll die Regelung zur Bandbreiteneinengung in § 1 Abs. 3a AStG nach 

der Stellungahme des Bundesrats etwas modifiziert werden. Gemäß Regie-

rungsentwurf des AbzStEntModG vom 20.01.2021 sollte eine Korrektur auf den 

Median erfolgen, falls die vom Steuerpflichtigen vereinbarten Werte außerhalb 

der fremdüblichen Bandbreite liegen, es sei denn, der Steuerpflichtige macht 

glaubhaft, dass ein anderer Wert dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. 

Nach dem Willen des Bundesrats soll nun die Korrektur auf den Median nicht er-

folgen, wenn der Steuerpflichtige glaubhaft macht, dass ein anderer Wert inner-

halb der Bandbreite dem Fremdvergleichsgrundsatz mit höherer Wahr-

scheinlichkeit entspricht. 

Statt wie damals geplant in einem eigenen Paragraphen, finden sich die empfoh-

lenen Regelungen zu Finanzierungstransaktionen nun laut Stellungnahme des 

Bundesrats in den neuen Absätzen 3d und 3e des § 1 AStG. Im Vergleich zu den 

Entwürfen des ATAD-UmsG enthält die Gesetzesformulierung der Stellungnahme 

des Bundesrats kein explizites treaty override mehr. Weiterhin soll es nun bei der 

Bemessung des Zinssatzes im Einzelfall berücksichtigt werden, wenn nachge-

wiesen wird, dass ein aus dem Unternehmensgruppenrating abgeleitetes Ra-

ting dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht statt vorher, „dass im Einzelfall 

ein anderer Wert dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht“. 

Weiterhin sollen die Regelungen zu Vorabverständigungsverfahren in § 89a AO 

modifiziert werden. 

 

BFH: Gewerbesteuerlicher Freibetrag bei unterjähriger Begründung einer 

GmbH & atypisch Still 

Der BFH hatte im Urteil vom 15.07.2020 (III R 68/18) darüber zu entscheiden, ob 

die unterjährige Aufnahme einer natürlichen Person als atypisch stillen Gesell-

schafter in GmbH dazu führt, dass der gesamte Freibetrag von € 24.500 für die 

GmbH & atypisch Still zu gewähren ist.  

Im Streitfall nahm eine GmbH (Klägerin) durch einen entsprechenden Gesell-

schafterbeschluss vom 01.12.2015 einen stillen Gesellschafter (nat. Person) auf. 

Ab dem 18.12.2015 war er mit einer Kapitalbeteiligung von € 1.000 sowohl am 

Ergebnis als auch am Vermögen und dem Geschäftswert der Klägerin beteiligt. 

Zugleich schlossen die Klägerin und der aufzunehmende stille Gesellschafter am 

01.12.2015 einen Vertrag über die Gründung einer atypisch stillen Gesellschaft. 

Zwischen den Beteiligten war unstreitig, dass vom 18.12.2015 an eine atypisch 

stille Gesellschaft, d.h. eine Mitunternehmerschaft, bestand. 

Die Klägerin vertrat die Auffassung, dass in ihrem eigenen Gewerbesteuermess-

bescheid für 2015 der Freibetrag gemäß § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG in vol-

ler Höhe auf den im Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 erzielten Gewer-

beertrag zu gewähren sei. Dem folgten das Finanzamt und das Finanzgericht 
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nicht. Letzteres entschied, dass einer GmbH, die im laufenden Jahr eine natürli-

che Person als atypisch stillen Gesellschafter aufnehme, der für Personengesell-

schaften geltende Freibetrag von € 24.500 für Zeiträume vor dessen Aufnahme 

nicht zu gewähren sei. 

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz in der Sache bestätigt. Zu Recht 

habe das Finanzgericht erkannt, dass der Klägerin als Kapitalgesellschaft der 

Freibetrag für natürliche Personen und Personengesellschaften nicht zustehe.  

Der BFH führt im Folgenden aus, dass die GmbH & atypisch Still als eine andere 

Gesellschaft i.S.v. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 EStG zu qualifizieren sei, in 

Folge dessen objektiv oder sachlich nicht die GmbH gewerbesteuerpflichtig sei, 

sondern die Beteiligten des atypisch stillen Gesellschaftsvertrags (Geschäftsin-

haber und stiller Gesellschafter). Der von ihnen gemeinschaftlich geführte Betrieb 

bilde einen selbständigen Steuergegenstand. Dieser Gewerbebetrieb der aty-

pisch stillen Gesellschaft bestehe neben dem selbständigen Gewerbebetrieb der 

GmbH. 

Des Weiteren kommt der BFH zum Ergebnis, dass der gewerbesteuerliche Frei-

betrag nach § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG i.H.v. € 24.500 einer GmbH & aty-

pisch Still auch bei unterjähriger Begründung nicht lediglich zeitanteilig, sondern 

in voller Höhe zu gewähren sei. Dieser ungekürzte Freibetrag könne aber nur auf 

den Gewerbeertrag der GmbH & atypisch Still selbst, d.h. auf den seit Begrün-

dung der Mitunternehmerschaft im Dezember 2015 erzielten Gewerbeertrag, an-

gewendet werden.  

Schließlich führt der BFH aus, dass der die GmbH & atypisch Still betreffende 

Gewerbesteuermessbescheid an die GmbH als Geschäftsinhaberin zu adressie-

ren sei. Die GmbH & atypisch Still als reine Innengesellschaft ohne Gesamt-

handsvermögen sei zwar sachlich gewerbesteuerpflichtig; sie könne jedoch nicht 

Steuerschuldner i.S.v. § 5 Abs. 1 GewStG sein. Dieser zweite Gewerbesteuer-

messbescheid betreffend die GmbH & atypisch Still war im Urteilsfall jedoch gar 

nicht streitig. Darüber hinaus war darin der Gewerbeertrag zutreffend um den 

(vollen) Freibetrag nach § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG gekürzt worden. 

 

FG Hessen: Einbehaltene ausländische Quellensteuer auf Kapitalerträge 

kann u.U. auch auf die inländische Gewerbesteuer angerechnet werden 

Einbehaltene ausländische Quellensteuer auf Kapitalerträge kann auch auf die 

inländische Gewerbesteuer angerechnet werden, sofern das entsprechende 

Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) deren Anrechnung auf inländische Steu-

ern vom Einkommen vorsieht. Dies hat das FG Hessen mit Urteil vom 26.08.2020 

(8 K 1860/16) entschieden. Dagegen wurde bereits Revision beim BFH eingelegt 

(anhängig unter I R 8/21). 

Streitig war die Frage, ob – und falls ja, wie – das Finanzamt verpflichtet ist, ge-

zahlte kanadische Quellensteuer auf Kapitalerträge für Zwecke der Anrechnung 

auf die Gewerbesteuer festzustellen. 
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Das FG Hessen hat die Frage bejaht und der Klage stattgegeben. Der Einbehalt 

kanadischer Quellensteuer führe zu einer Doppelbesteuerung, denn Deutschland 

und Kanada erheben von demselben Steuerpflichtigen für denselben Steuerge-

genstand und denselben Zeitraum eine gleichartige Steuer. Die Vermeidung der 

Doppelbesteuerung auf der Grundlage des DBA mit Kanada erfolgt durch An-

rechnung der Steuer (Art. 23 Abs. 2 Buchst. b Doppelbuchst. aa DBA Kanada). 

Dies gilt nach der Entscheidung des FG Hessen nicht nur für die Einkommens-

teuer, sondern auch für die Gewerbesteuer. Insbesondere werde hier nicht zwi-

schen einer Anrechnung auf die Körperschaft- oder Einkommensteuer einerseits 

und einer Anrechnung auf die Gewerbesteuer andererseits differenziert. Andere 

DBA (z.B. das DBA Schweiz) enthalten hingegen eine Regelung, die die Anrech-

nung der Quellensteuer auf die Gewerbesteuer explizit ausschließe. 

Zwar enthalte das Gewerbesteuergesetz keine entsprechende Anrechnungs-

vorschrift, das DBA ordne jedoch als Rechtsfolgenverweis eine solche An-

rechnung an. Trotz Fehlens einer ausdrücklichen gewerbesteuerrechtlichen 

Anrechnungsregelung habe diese Anrechnung in entsprechender Anwendung 

der körperschaftsteuerrechtlichen und einkommensteuerrechtlichen Anrech-

nungsregelungen zu erfolgen. 

Das FG Hessen hat weiterhin entschieden, dass die Feststellung der Anrech-

nung sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach im Rahmen des Gewerbe-

steuer-Messbescheides durch das Finanzamt zu erfolgen habe. 

Aufgrund der anhängigen Revision sollen gleich gelagerte Fälle offen gehalten 

werden. In Einspruchsverfahren ist durch entsprechende Begründung auf ein 

Ruhen des Verfahrens kraft Gesetzes (§ 363 Abs. 2 Satz 2 AO) hinzuwirken.   
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 26.02.2021 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-403/19 25.02.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 63 AEUV – Freier Kapitalverkehr – Körperschafts-
teuer – Bilaterale Doppelbesteuerungsabkommen – Besteuerung von durch eine ge-
bietsfremde Gesellschaft ausgeschütteten Dividenden, die bereits in einem anderen 
Mitgliedstaat besteuert wurden – Obergrenze für die anrechenbare Steuergutschrift – 
Rechtliche Doppelbesteuerung 

C-604/19 25.02.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Art. 2 Abs. 1 Buchst. a – Art. 9 Abs. 1 – Art. 13 Abs. 1 – Art. 14 Abs. 1 
und Abs. 2 Buchst. a – Begriff ‚Lieferung von Gegenständen‘ – Umwandlung des Erb-
nießbrauchs an einer Immobilie in Volleigentum kraft Gesetzes – Gemeinde, die die 
Entgelte für die Umwandlung vereinnahmt – Begriff ‚Entschädigung‘ – Begriff ‚Steuer-
pflichtiger als solcher‘ – Ausnahme – Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die im 
Rahmen der öffentlichen Gewalt agieren 

C-712/19 25.02.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Niederlassungsfreiheit – Freier Kapitalverkehr – Be-
steuerung  Steuer auf den Besitz von Kundeneinlagen bei Kreditinstituten – Steuerver-
günstigungen, die ausschließlich Kreditinstituten mit Sitz oder Niederlassungen in der 
Autonomen Gemeinschaft Andalusien gewährt werden – Steuervergünstigungen, die 
nur für Investitionen gewährt werden, die Vorhaben in dieser Autonomen Gemeinschaft 
betreffen – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem  Richtlinie 2006/112/EG  Art. 401  
Verbot, andere nationale Steuern mit dem Charakter von Umsatzsteuern zu erheben  
Begriff ‚Umsatzsteuer‘  Wesentliche Merkmale der Mehrwertsteuer  Fehlen 

 

Alle am 04.03.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VIII R 9/17 29.09.2020 Verlust aus der Veräußerung von Aktien 

III R 68/18 15.07.2020 Freibetrag bei unterjähriger Begründung einer GmbH &amp; atypisch Still 

 

Alle am 04.03.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

XI B 24/20 10.02.2021 
Vorsteuerabzug bei geänderter Verwendungsabsicht für ein noch zu erstellendes 
gemischt genutztes Gebäude 

II B 61/19 12.01.2021 
Zeitpunkt des Bestehens ernstlicher Zweifel bei Nachweis eines niedrigeren ge-
meinen Werts durch ein Sachverständigengutachten 

VIII B 141/19 16.12.2020 
Berechtigtes Interesse als Sachurteilsvoraussetzung der isolierten Anfechtungs-
klage 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238169&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6415318
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238173&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6416950
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238171&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6417152
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110034/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110033/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150027/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150024/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150026/
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

III R 10/19 09.09.2020 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018 - III R 26/18 - Kindergeld; 
Einheit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten 

I R 55/17 15.07.2020 
Anwendbarkeit der sog. Spartenrechnung nach § 8 Abs. 9 KStG i.d.F. des JStG 
2009 

 

Alle bis zum 05.03.2021 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

III C 4 - S 
6400/21/10001 
:001 

04.03.2021 Versicherungsteuerbarkeit gem. § 1 VersStG 

IV C 8 - S 
2286/19/10002 
:006 

01.03.2021 Pauschbeträge für Menschen mit Behinderungen 

III C 3 - S 
7329/19/10001 
:003 

01.03.2021 Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150025/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150028/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Versicherung_Feuerschutzsteuer/2021-03-04-Versicherungsteuerbarkeit.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Versicherung_Feuerschutzsteuer/2021-03-04-Versicherungsteuerbarkeit.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Versicherung_Feuerschutzsteuer/2021-03-04-Versicherungsteuerbarkeit.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-03-01-pauschbetraege-fuer-menschen-mit-behinderungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-03-01-pauschbetraege-fuer-menschen-mit-behinderungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-03-01-pauschbetraege-fuer-menschen-mit-behinderungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2021-03-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2021-03-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2021-03-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Background: Public Country-by-Country Reporting (Public CbCR) 
 


Legislative timeline: 


• In April 2016, the European Commission put forward a proposal which requires 


multinational groups active in the EU with a turnover in excess of €750 million to publish a 


yearly (public) report on profits and tax paid in each country where they are active (public 


country-by-country reporting, public CbCR).  


 


• The European Parliament adopted their position in July 2017. This position was 


reconfirmed in 2019, and will form the basis for negotiations with the Council.  


 


• Discussions in the Council took longer, partly due to the divergent view on the so-called 


“legal basis” of the proposal. As the European Commission had presented the proposal 


as an accounting directive, the proposal would be decided through the ordinary legislative 


procedure (requiring a qualified majority vote in Council and a simple majority in the 


European Parliament). Some Member States, and the Council’s legal service, argued the 


proposal should be discussed as a tax file (requiring a unanimous vote in the Council, with 


only a consultative role for the European Parliament).  


 


• On 25 February 2021, a ‘broad majority’ in the Council expressed support for the file, 


under the original legal basis. As the meeting was an online videoconference, no formal 


vote was taken (yet), but this should happen at the next COREPER-meeting. The 


Council’s latest compromise proposal can be read here. Negotiations between the 


European Parliament and the Council (‘trilogues’) with the aim of agreeing on a 


harmonized position will therefore start soon.  


 


For your information, the following positions were expressed by ministers during the live 


debate: 


 


In favour (16): Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, 


Italy, Latvia, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain.  


Opposed (8): Croatia, Cyprus, Czech Republic, Hungary, Ireland, Luxembourg, Malta and 


Sweden 


Abstain (1): Germany  


Did not speak (2): Slovakia & Lithuania 


Trilogues: 


• In these trilogues, the European Parliament will be represented by the team of rapporteurs 


and shadow-rapporteurs. Please be aware that the European Parliament has designated 


a new team of negotiators (compared to 2016) due to the changed composition of the 


Parliament following the European elections in May 2019. 


 



https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-directive-corporate-tax-transparency-country-country-reporting_en

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0284_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0309_EN.pdf

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5183-2021-INIT/en/pdf
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Key differences between Parliament and Council position: 


• Content of the Report: The European Parliament argues companies should publicly 


disclose more information in comparison to the Council’s position. This includes e.g. fixed 


assets other than cash, subsidies received and whether companies had benefited from 


preferential tax treatments, such as patent boxes.  


 


• Differences inside & outside EU: Whereas both the European Parliament and Council 


require companies to publicly disclose certain information separately for each jurisdiction 


inside the EU where they operate, the European Parliament also wants companies to 


publicly disclose information separately for each jurisdiction outside the EU 


(‘disaggregated reporting’). The Council however argues that only aggregated information 


would be required for third-country operations, with the exception of branches operating 


in countries listed in the ‘blacklist’/’list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes’ 


(where a disaggregated report would be required)   


 


• Safeguard Clause: Both the European Parliament and the Council foresee a safeguard 


clause to protect commercially sensitive information. The operational mechanisms behind 


this safeguard clause differ however. According to the Council, a company can omit 


certain information, with a (publicly disclosed) explanation regarding its omission, without 


approval by a competent authority, for maximum 6 years (after which the information 


needs to be made public).  


 


In the European Parliament’s position, any omission is dependent upon approval by 


Member States’ tax authorities. If the company would like to extend this omission, they will 


need to renew their approval every year with the competent tax authority. The tax 


authorities will share the omitted information with the European Commission.  


 


You will find more information in annex.  
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Annex:   


 


Please find below a (non-exhaustive) overview of the key differences between the Parliament and 


Council’s overall position on Public CBCR:  


 


A: Content of Report (Article 48c, Paragraph 1-2) 


European Parliament Council 


the name of the ultimate undertaking and, where 
applicable, the list of all its subsidiaries, a brief 
description of the nature of their activities and 
their respective geographical location 


the name of the ultimate parent undertaking or 
the standalone undertaking, financial year 
concerned and the currency used, a brief 
description of the nature of the activities; 


the number of employees on a full-time 
equivalent basis 


the number of employees which is the average 
number of employees during the financial year 


fixed assets other than cash or cash equivalents;  / 


the amount of the net turnover, including a 
distinction between the turnover made with 
related parties and the turnover made with 
unrelated parties; 


the revenues which are: (i) the sum of the net 
turnover, other operating income, income from 
participating interests, excluding dividends 
received from affiliated undertakings, income 
from other investments and loans forming part of 
the fixed assets, other interest receivable and 
similar income as listed in Annexes V and VI of 
this Directive, or (ii) the income as defined by or 
within the meaning of the financial reporting 
framework on the basis of which financial 
statements are prepared excluding value 
adjustments and dividends received from 
affiliated undertakings; 


the amount of profit or loss before income tax, 
the amount of income tax accrued, 
the amount of income tax paid, 
the amount of accumulated earnings; 
 


the amount of profit or loss before income tax; 
the amount of income tax accrued, 
the amount of income tax paid (this shall include 
withholding taxes paid by other undertakings), 
the amount of accumulated earnings (this shall 
mean the sum of the profits of past financial 
years and the relevant financial year not decided 
for distribution) 


stated capital, details of public subsidies 
received and any donations made to politicians, 
political organisations or political foundations, 
whether undertakings, subsidiaries or branches 
benefit from preferential tax treatment, from a 
patent box or equivalent regimes. 


 / 
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Information per jurisdiction (Article 48c, Paragraph 3) 


The report shall present the information (…) 
separately for each Member State. Where a 
Member State comprises several tax jurisdictions, 
the information shall be presented separately for 
each tax jurisdiction 


The report shall present the information (…) 
separately for each Member State. Where a 
Member State comprises several tax jurisdictions, 
the information shall be combined at Member 
State level 


/ The report shall also present the information 
separately for each tax jurisdiction which (…) is 
listed in the EU list of non-cooperative 
jurisdictions for tax purposes unless the report 
explicitly confirms (…) that the affiliated 
undertakings of a group governed by the laws of 
such tax jurisdiction do not engage directly in 
transactions with any affiliated undertaking of 
the same group governed by the laws of any 
Member State. 


The report shall also present the information 
separately for each tax jurisdiction which (…) is 
listed outside the Union. 


The report shall present the information (…) on 
an aggregated basis for other tax jurisdictions. 


 


Safeguard Clause (Article 48c, Paragraph 3a) 


In order to protect commercially sensitive 
information (…) Member States may allow one or 
more specific items of information listed in this 
Article to be temporarily omitted from the report 
(…) when they are of a nature such that their 
disclosure would be seriously prejudicial to the 
commercial position of the undertakings (…) The 
omission shall not prevent a fair and balanced 
understanding of the tax position of the 
undertaking.  


Information otherwise required to be disclosed 
(…) may be omitted when its disclosure would be 
seriously prejudicial to the commercial position 
of the undertakings (…) Information pertaining to 
tax jurisdictions listed in the EU list of non-
cooperative jurisdictions for tax purposes may 
never be omitted. 


The omission shall be indicated in the report 
together with a duly justified explanation for 
each tax jurisdiction as to why this is the case and 
with a reference to the tax jurisdiction or tax 
jurisdictions concerned. 


Any such omission shall be disclosed in the report 
together with reasoned explanation regarding its 
causes. 
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Member States shall make such omissions 
subject to prior authorisation of the national 
competent authority. The undertaking shall seek 
each year a new authorisation from the 
competent authority, which will take a decision 
on the basis of a new assessment of the situation. 
Where the information omitted no longer 
complies with the requirement listed in 
paragraph 3a, it shall immediately be made 
publicly available. As from the end of the non-
disclosure period, the undertaking shall also 
retroactively disclose, in the form of an 
arithmetic average, the information required 
under this Article for the preceding years covered 
by the non-disclosure period.  


Any information thus omitted shall be made 
public in a later report on income tax information 
within no more than six years from the date of its 
original omission. 


Members States shall notify the Commission of 
the granting of such a temporary derogation and 
shall transmit to it, in a confidential manner, the 
omitted information together with a detailed 
explanation for the derogation granted. Every 
year, the Commission shall publish on its 
website the notifications received from Member 
States and the explanations provided. 


/ 


As from the end of the non-disclosure period, the 
undertaking shall also retroactively disclose, in 
the form of an arithmetic average, the 
information required under this Article for the 
preceding years covered by the non-disclosure 
period. The Commission shall, by means of a 
delegated act, adopt guidelines to assist Member 
States defining cases where the publication of 
information shall be considered seriously 
prejudicial to the commercial position of the 
undertakings to which it relates. 


/ 
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Stellungnahme
des Bundesrates


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Fondsstandorts 
Deutschland und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1160 zur 
Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU im Hinblick 
auf den grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für 
gemeinsame Anlagen (Fondsstandortgesetz - FoStoG)


Der Bundesrat hat in seiner 1001. Sitzung am 5. März 2021 beschlossen, 


zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen:


1. Zu Artikel 1 (Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die 


Anlagekataloge von Publikums-AIF und Spezial-AIF um Kryptowerte im Sinne 


des § 1 Absatz 11 Satz 4 des Kreditwesengesetzes (KWG) erweitert werden 


können. Der zum Teil erheblichen Volatilität von Kryptowerten könnte 


beispielsweise durch angemessene Anlagegrenzen Rechnung getragen werden.
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Begründung: 


Die Möglichkeit für Investmentfonds (Alternative Investmentfonds = AIF), in 
Kryptowerte investieren zu können, würde die Zukunfts- und 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Fondsprodukte steigern. Das betrifft jene 
Kryptowerte, die nicht bereits als Finanzinstrumente bzw. Wertpapiere im 
Sinne der MiFID II zu qualifizieren sind, da solche schon heute zu den 
zulässigen Vermögensgegenständen Wertpapiere nach dem Kapitalanlagen-
gesetzbuch (KAGB) gehören. 


Mit der Aufnahme von Kryptowerten (z. B. Bitcoin) in das nationale 
Finanzmarktaufsichtsrecht (KWG) hat der deutsche Gesetzgeber bereits mehr 
Rechtssicherheit für Marktteilnehmer und Anleger im Umgang mit dieser 
neuen Art von Vermögenswerten geschaffen. Der EU-Gesetzgeber verfolgt 
dieses Ziel ebenfalls mit den Verordnungsvorschlägen über Märkte für 
Kryptowerte (BR-Drucksache 695/20) und ein DLT-Pilotregime (BR-
Drucksache 694/20). 


Vor diesem Hintergrund darf sich auch der Fondsbereich den Entwicklungen 
nicht verschließen. Aus Sicht des Bundesrates spricht nichts dagegen, auch für 
geeignete Investmentfonds, und damit mittelbar für deren Anleger, die 
Investition in Kryptowerte unter angemessenen gesetzlichen Rahmen-
bedingungen (ggf. im Rahmen von Anlagegrenzen) zu ermöglichen. Dies kann 
für Anleger eine Alternative zur unmittelbaren, risikoreichen Investition in 
Kryptowerte darstellen.


2. Zu Artikel 1 Nummer 9 (§ 20 Absatz 2 Nummer 1, Absatz 3 Nummer 2 KAGB) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren darauf hinzuwirken, 


dass die Portfolioverwaltung fremder Investmentvermögen durch eine externe 


OGAW- oder AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Auslagerungsfall) aus-


schließlich als kollektive Vermögensverwaltung und nicht zusätzlich als 


Finanzportfolioverwaltung eingestuft wird.


Begründung: 


Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) oder 
Alternative Investmentfonds (AIF) können ihre Portfolioverwaltung von einer 
internen oder externen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) durchführen 
lassen. Bei der internen Verwaltung ist das Investmentvermögen selbst die 
KVG. Alle anderen Fälle sind solche der Verwaltung durch eine externe KVG. 
Darunter fallen auch alle Sondervermögen, da diese mangels eigener 
Rechtspersönlichkeit immer extern verwaltet werden müssen. In der Praxis 
lagern zudem externe KVGen die Portfolioverwaltung wiederum auf dritte 
(externe) KVGen aus (Auslagerungsfall).
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Externe KVGen von OGAW oder AIF erbringen nach § 20 Absatz 2 und 3 des 
Kapitalanlagengesetzbuches (KAGB) immer die kollektive Vermögens-
verwaltung. Die kollektive Vermögensverwaltung stellt dabei das ureigene 
Geschäft von KVGen dar. 


Die kollektive Vermögensverwaltung ist Ausfluss aus dem EU-Recht, welches 
die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement als Hauptdienstleistungen 
ansieht, die jede nach OGAW- oder AIFM-Richtlinie (RL) (2009/65/EG und 
2011/61/EU) zugelassene KVG anbieten muss. Das EU-Recht lässt zudem 
unter strengen Voraussetzungen die weitere Auslagerung der eigenen 
Portfolioverwaltung auf fremde KVGen zu (o. g. Auslagerungsfall) und fasst 
dies ebenfalls unter die kollektive Vermögensverwaltung. Dabei soll 
ausdrücklich nicht automatisch der Tatbestand der Finanzportfolioverwaltung 
nach der MiFID II (Richtlinie 2014/65/EU) ausgelöst werden (vgl. 
beispielsweise Erwägung 20 der AIFM-RL). 


Im KAGB sieht es demgegenüber wie folgt aus: Neben der kollektiven 
Vermögensverwaltung dürfen die KVGen nach § 20 Absatz 2 Nummer 1 und 
Absatz 3 Nummer 2 KAGB die Finanzportfolioverwaltung erbringen. Diese ist 
als Ausfluss der MiFID II gleichzeitig eine erlaubnispflichtige 
Wertpapierdienstleistung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). 
Dabei fasst das KAGB ausdrücklich die Portfolioverwaltung fremder OGAW 
oder AIF (o. g. Auslagerungsfall) unter die Finanzportfolioverwaltung. 


Die Regelungen des KAGB stellen also im Vergleich zu den Vorgaben von 
OGAW- und AIFM-RL „Gold-Plating“ dar. 


Dieser Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen EU-Ländern sollte beseitigt 
werden, da in der Praxis Fälle üblich sind, in denen eine KVG für mehrere 
Investmentvermögen die Portfolioverwaltung übernimmt. KVGen nach der 
OGAW- und AIFM-RL verfügen zudem über einen EU-Pass. Im EU-27 
Vergleich ist ein deutscher Marktauftritt entsprechend stets mit einem erhöhten 
(regulatorischen) Aufwand verbunden. 


Vor diesem Hintergrund sollte zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland 
die an andere KVGen ausgelagerte Portfolioverwaltung als kollektive 
Vermögensverwaltung eingestuft werden. Diese unterliegt ausschließlich dem 
Pflichtenkatalog der Fondsregulierung nach dem KAGB und nicht zusätzlich 
den Vorgaben des WpHG. So könnte eine doppelte Regulierungsbelastung 
beseitigt werden, ohne dem Anlegerschutz zu schaden. 
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3. Zu Artikel 2a - neu -  (§ 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 


Buchstabe a und b GrEStG)


Nach Artikel 2 ist folgender Artikel 2a einzufügen: 


„Artikel 2a 


Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


In § 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 des Grunderwerbsteuergesetzes in der 


Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997 (BGBl. I S. 418, 1804), 


das zuletzt durch … geändert worden ist, werden die Buchstaben a und b wie 


folgt gefasst: 


„a) der Übergang des Eigentums durch die Abfindung in Land und die 


unentgeltliche Zuteilung von Land für gemeinschaftliche Anlagen im 


Flurbereinigungsverfahren sowie durch die entsprechenden Rechtsvorgänge 


im beschleunigten Zusammenlegungsverfahren und im Landtausch-


verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz in seiner jeweils geltenden 


Fassung bis zur Höhe des Sollanspruchs, wenn der neue Eigentümer in 


diesem Verfahren als Eigentümer eines im Flurbereinigungsgebiet 


gelegenen Grundstücks Beteiligter ist. In den Fällen des Satzes 1 ist auch 


der den Sollanspruch auf Zuteilung übersteigende Teil der Zuteilung 


(Mehrzuteilung) ausgenommen, wenn der Wert des dem neuen Eigentümer 


zugeteilten Grundstücks seinen sich aus dem Wert des eingebrachten 


Grundstücks ergebenden Sollanspruch auf Zuteilung nicht um mehr als 20 


vom Hundert übersteigt, 


b) der Übergang des Eigentums im Umlegungsverfahren nach dem 


Bundesbaugesetz in seiner jeweils geltenden Fassung bis zur Höhe des 


Sollanspruchs, wenn der neue Eigentümer in diesem Verfahren als 


Eigentümer eines im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücks Beteiligter 


ist. In den Fällen des Satzes 1 gilt Buchstabe a Satz 2 entsprechend,““
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Begründung: 


Durch Artikel 32 des Jahressteuergesetzes 2020 (JStG 2020) vom 
21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096 ff.) wurde die 
Grunderwerbsteuerbefreiung für die Zuteilung eines Grundstücks im 
Flurbereinigungsverfahren und in den Verfahren der Baulandumlegung 
angepasst (§ 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe a und b GrEStG). Dabei 
wurde eine Prozentgrenze (20 Prozent) eingefügt. Bei dieser 20 Prozentgrenze 
handelt es sich um eine „Nichtaufgriffsgrenze“. Das bedeutet: Übersteigt der 
Wert des zugteilten Grundstücks den Wert des eingebrachten Grundstücks 
(Sollanspruch auf Zuteilung) um höchstens 20 Prozent (= Minderzuteilung, 
wertgleiche Zuteilung oder unwesentliche Mehrzuteilung), ist diese Zuteilung 
insgesamt steuerfrei. Erfolgt dagegen eine Zuteilung, die den Sollanspruch um 
mehr als 20 Prozent übersteigt (wesentliche Mehrzuteilung), ist diese Zuteilung 
in Höhe der Differenz zwischen der Zuteilung und dem Sollanspruch 
grunderwerbsteuerpflichtig. 


Die durch das JStG 2020 im Grunderwerbsteuergesetz umgesetzte 
Gesetzesformulierung lässt jedoch eine nicht beabsichtigte und für den 
Steuerpflichtigen nachteilige Auslegung zu, die der Einordnung als 
Nichtaufgriffsgrenze entgegensteht. Es soll daher eine klarstellende und 
rechtssichere Gesetzesformulierung zur Anwendung der Nichtaufgriffsgrenze 
umgesetzt werden.


4. Zu Artikel 3 Nummer 3 (§ 19a Absatz 3 EStG) 


Artikel 3 Nummer 3 ist wie folgt zu ändern: 


In § 19a Absatz 3 sind die Wörter „Artikel 2 Absatz 1 des Anhangs der  


Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der 


Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 


vom 20.05.2003, S. 36) in der jeweils geltenden Fassung genannten 


Schwellenwerte nicht überschreitet oder im vorangegangenen Kalenderjahr 


nicht überschritten hat“ durch die Wörter „Artikel 3 Buchstabe d Ziffer i der 


Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 


vom 17. April 2013 über Europäische Risikokapitalfonds (ABl. L 115 vom 


25.4.2013, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung genannten Bedingungen für 


ein qualifiziertes Portfoliounternehmen erfüllt“ zu ersetzen.
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Begründung: 


 


Auch im internationalen Vergleich erfolgreiche Start-ups zeichnen sich durch 
ein starkes Wachstum aus. Die Schwellenwerte der EU-KMU-Definition 
„Mitarbeiter“ und „Bilanzsumme“ werden hier häufig überschritten, ohne dass 
der Größenordnung entsprechende Umsätze erzielt werden 
(Investorenfinanzierung). Eine Erweiterung auf Unternehmen mit bis zu 499 
Mitarbeitern ist daher sachgerecht. Gerade diese erfolgreichen 
beziehungsweise erfolgversprechenden und für den Standort Deutschland 
wichtigen Unternehmen (Arbeitsplätze, Innovation) dürfen in ihrer 
Wachstumsphase nicht vom − zur Gewinnung von qualifizierten Arbeitskräften 
notwendigen − Instrument der Mitarbeiterbeteiligung ausgeschlossen werden.


5. Zu Artikel 3 Nummer 3 (§ 19a Absatz 3 EStG) 


In Artikel 3 Nummer 3 sind in § 19a Absatz 3 die Wörter „zehn Jahre“ durch 


die Wörter „fünfzehn Jahre“ zu ersetzen.


Begründung: 


Von der Neuregelung des §19a EStG würden aktuell nur Unternehmen 
profitieren, deren Gründung nicht länger als zehn Jahre zurückliegt. Da die 
maßgebliche Wachstumsphase eines Start-ups zumeist erst fünf bis fünfzehn 
Jahre nach Gründung beginnt, sollte die Begrenzung des Höchstalters auf 
fünfzehn Jahre erweitert werden. Ausgegrenzt würden sonst insbesondere 
Start-ups mit längerer Vorlaufforschung wie insbesondere in der 
Biotechnologie. So wäre § 19a EStG für das in 2008 gegründete Unternehmen 
BioNTech bzw. das in 2010 gegründete Unternehmen CureVac nicht 
anwendbar. Gerade Start-ups mit forschungs- und entwicklungsintensiven 
Vorhaben benötigen in der Regel mehr als zehn Jahre, um aus dem „Start-up“-
Alter herauszuwachsen. Viele Start-ups setzen Anreizinstrumente wie 
Mitarbeiterbeteiligungen gerade in der Wachstumsphase ein. Auch an ihnen 
würde die neue Regelung vorbeilaufen. Diese erfolgsversprechenden und für 
den Standort Deutschland wichtigen Unternehmen dürfen nicht vom 
Instrument der Mitarbeiterbeteiligung ausgeschlossen werden.







- 7 - Drucksache 51/21 (Beschluss)


6. Zu Artikel 3 Nummer 3 (§ 19a EStG) 


Der Bundesrat bittet um Prüfung, im Steuer- und Sozialversicherungsrecht eine 


einheitliche Vorgehensweise bei der Erfassung des geldwerten Vorteils aus der 


Gewährung einer Vermögensbeteiligung erst im Zeitpunkt der Veräußerung 


bzw. den einer Veräußerung gleichgestellten Tatbeständen einzuführen. 


Begründung: 


Die nach dem Gesetzentwurf vorgesehene, zeitlich unterschiedliche Erfassung 
des geldwerten Vorteils aus der Gewährung einer Vermögensbeteiligung im 
Hingabezeitpunkt (sozialversicherungsrechtlich) bzw. Veräußerungszeitpunkt 
(steuerlich) führt zwangsläufig zu Erschwernissen bei Arbeitgebern, den 
Sozialversicherungsträgern und der Finanzverwaltung. Sie widerspricht zudem 
zum einen dem Wortlaut des § 17 Absatz 1 Satz 2 SGB IV, wonach eine 
weitgehende Übereinstimmung der steuer- und sozialversicherungsrechtlichen 
Regelungen hergestellt werden soll. Zum anderen müssen sich sowohl Finanz-
als auch Sozialverwaltung in unterschiedlichen Jahren mit der Wertermittlung 
von Vermögensbeteiligungen – ohne gegenseitige Bindungswirkung – 
befassen. Selbst unter Berücksichtigung der besonderen Belange der 
Sozialversicherungsträger im Hinblick auf das Beitragsaufkommen ist eine 
einheitliche Vorgehensweise im Steuer- und Sozialversicherungsrecht mit der 
Zielrichtung einer „nachgelagerten Erfassung“ des geldwerten Vorteils 
vorzugswürdig.


7. Zu Artikel 3 allgemein 


Der Bundesrat hält es für geboten, die praktische Wirksamkeit der 


vorgeschlagenen Regelungen in Artikel 3 durch weitere Maßnahmen zu 


flankieren und die Rahmenbedingungen für Start-ups weiter zu stärken. Der 


Bundesrat fordert insbesondere dazu auf, gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um 


den bestehenden hohen bürokratischen Aufwand, der im Rahmen der 


innerbetrieblichen Umsetzung von Mitarbeiterkapitalmodellen entsteht  


– insbesondere hinsichtlich der Rechtsform einer GmbH – zu reduzieren.  
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Begründung: 


Start-ups wählen in Deutschland nahezu ausschließlich die Rechtsform einer 
GmbH. Die unmittelbare Beteiligung der Mitarbeiter an einer GmbH ist für 
Start-ups aufgrund der erschwerten rechtlichen Rahmenbedingungen im 
deutschen Gesellschaftsrecht und des damit verbundenen signifikanten 
administrativen Aufwands für Start-ups mit hohen praktischen Hürden 
verbunden (unter anderem notarielle Beurkundung der Verträge, 
Handelsregistereintragung, komplexe und aufwendige gesellschaftsrechtliche 
Verpflichtungen und hohe damit einhergehende Kosten). Auch die Rechtsform 
einer „kleinen Aktiengesellschaft“ ist für Start-ups aufgrund verschiedener 
Nachteile keine echte Alternative. In Ländern wie Frankreich und Italien wurde 
die Pflicht zur notariellen Beurkundung für die Übertragung von Anteilen an 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung teilweise bzw. gänzlich 
abgeschafft. Beispielsweise wurde in Frankreich mit der sogenannten Société 
par actions simplifiée (SAS) eine neue Form einer Kapitalgesellschaft 
geschaffen, die im Gegensatz zur herkömmlichen GmbH eine einfachere 
Übertragung von Anteilen ohne das Erfordernis einer notariellen Beurkundung 
ermöglicht. In Italien wurde durch das Haushaltsgesetz 2018 mit Wirkung zum 
1. Januar 2019 der Formzwang notarieller Beurkundung für Liquidation und 
Übertragung von Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung (S.r.l.) 
abgeschafft. Der Bundesrat fordert zu prüfen, welche gesellschaftsrechtliche 
Erleichterungen zur Verbesserung von Mitarbeiterbeteiligungen geschaffen 
werden können. 


8. Zu Artikel 4 (§ 4 Nummer 8 Buchstabe h UStG) 


Der Bundesrat begrüßt die in Artikel 4 des Gesetzentwurfs vorgesehene 


Freistellung der Verwaltung von „Wagniskapitalfonds“ von der Umsatzsteuer 


(§ 4 Nummer 8 Buchstabe h UStG). Er bittet allerdings, im weiteren Gesetz-


gebungsverfahren zu prüfen, ob der Begriff „Wagniskapitalfonds“ genauer  


definiert werden muss.


Begründung: 


In der steuerlichen Praxis bestehen Zweifel, ob der in § 4 Nummer 8 Buch-
stabe h UStG verwendete Begriff „Wagniskapitalfonds“ hinreichend genau  
definiert ist. Der Bundesrat hält es für geboten, die Zweifel im weiteren  
Gesetzgebungsverfahren auszuräumen. Nach Auffassung des Bundesrates 
muss sichergestellt sein, dass die Ergänzung des § 4 Nummer 8 Buchstabe h 
UStG der steuerlichen Praxis die notwendige Rechtssicherheit vermittelt. 
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Gleichzeitig ist zu gewährleisten, dass die Ergänzung mit dem Recht der 
Europäischen Union vereinbar ist. Die Merkmale, die einen 
Wagniskapitalfonds kennzeichnen, sind daher so zu definieren, dass eine 
Qualifikation der Umsatzsteuerbefreiung als unzulässige Beihilfe 
ausgeschlossen ist.


9. Zu Artikel 6 Nummer 2 bis 6 - neu - ( § 253 Absatz 2 Satz 3, Satz 6,  


§ 259 Absatz 4 Satz 2, Satz 5,  


§ 266 Absatz 4 Satz 2 - neu -,  


Absatz 5 - neu -, 


Anlage 31 zu § 237 Absatz 6, 7 BewG), 


Artikel 11 (Inkrafttreten)  


a) Artikel 6 ist wie folgt zu fassen: 


„Artikel 6 


Änderung des Bewertungsgesetzes 


„Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 


1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), das zuletzt durch … geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 247 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


< weiter wie Vorlage > 


2. In § 253 Absatz 2 Satz 3 und Satz 6 werden jeweils die Wörter „am 


Bewertungsstichtag“ durch die Wörter „im Hauptfeststellungs-


zeitpunkt“ ersetzt. 


3. In § 259 Absatz 4 Satz 2 und Satz 5 werden jeweils die Wörter „am 


Bewertungsstichtag“ durch die Wörter „im Hauptfeststellungs-


zeitpunkt“ ersetzt. 


4. § 266 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 


„Für die Bewertung des inländischen Grundbesitzes (§ 19 Absatz 1 


in der Fassung vom 31. Dezember 2024) für Zwecke der 


Grundsteuer bis einschließlich zum Kalenderjahr 2024 ist das 


Bewertungsgesetz in der Fassung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I 


S. 230), das zuletzt durch … geändert worden ist, weiter 


anzuwenden.“ 
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b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 


„(5) Bestehende wirtschaftliche Einheiten, die für Zwecke der 


Einheitsbewertung unter Anwendung der §§ 26, 34 Absatz 4 bis 6 


in der bis zum 31. Dezember 2024 gültigen Fassung gebildet 


wurden, können weiterhin für Zwecke der Feststellung von 


Grundsteuerwerten nach den Regelungen des Siebenten Abschnitts 


zugrunde gelegt werden.“ 


5. In der Anlage 31 (zu § 237 Absatz 6 und 7) wird unter „Zuschläge für 


fließende Gewässer“ die Angabe „Binnenfischerei, Teichwirtschaft und 


Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirtschaft“ durch die Angabe 


„Teichwirtschaft und Fischzucht für Binnenfischerei und 


Teichwirtschaft“ ersetzt.“


b) Artikel 11 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Die Überschrift ist wie folgt zu fassen: 


„Artikel 11 


Inkrafttreten, Außerkrafttreten“ 


bb) Folgender Absatz 4 ist anzufügen: 


„(4) Artikel 6 Nummer 4 Buchstabe b tritt am 31. Dezember 2028 


außer Kraft.“


Begründung: 


Zu § 253 Absatz 2 BewG: 


Mit der Änderung in § 253 Absatz 2 Satz 3 BewG soll klargestellt werden, dass 
im Rahmen der Ermittlung der Restnutzungsdauer im Ertragswertverfahren das 
Alter des Gebäudes im Hauptfeststellungszeitpunkt maßgeblich ist. Dies gilt 
nach § 253 Absatz 2 Satz 6 BewG auch bei bestehender Abbruchverpflichtung. 


Zu § 259 Absatz 4 BewG: 


Mit der Änderung in § 259 Absatz 4 Satz 2 BewG soll klargestellt werden, dass 
im Rahmen der Ermittlung der Alterswertminderung im Sachwertverfahren das 
Alter des Gebäudes im Hauptfeststellungszeitpunkt maßgeblich ist. Dies gilt 
nach § 259 Absatz 4 Satz 5 BewG auch bei bestehender Abbruchverpflichtung.
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Zu § 266 Absatz 4 Satz 2 BewG - neu -: 


Mit § 266 Absatz 4 Satz 2 BewG soll klargestellt werden, dass für 
Einheitswertbescheide mit Wirkung für Grundsteuerzeiträume vor dem 
1. Januar 2025 das Bewertungsgesetz in der Fassung vom 1. Februar 1991 
(BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, gilt. Damit wird ermöglicht, dass 
für noch nicht abgeschlossene Altfälle Einheitswertbescheide mit Wirkung für 
Zeiträume vor dem 1. Januar 2025 noch erlassen, geändert oder aufgehoben 
werden können. Dadurch wird auch sichergestellt, dass die Feststellungsfrist 
für Sachverhalte, die bereits abgeschlossen sind und Einheitswertbescheide mit 
Wirkung vor dem 1. Januar 2025 betreffen, nicht verkürzt wird. 


Zu § 266 Absatz 5 - neu - BewG: 


Nach § 2 Absatz 2 des BewG dürfen grundsätzlich nur solche Wirtschaftsgüter 
zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammengefasst werden, die demselben 
Eigentümer gehören. Abweichend davon werden aktuell Flurstücke 
(insbesondere bei der Einheitsbewertung von land- und forstwirtschaftlichem 
Vermögen) gemäß § 26 BewG in einer wirtschaftlichen Einheit 
zusammengefasst, unabhängig davon, ob diese zivilrechtlich allein einem 
Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartner zuzuordnen wären oder anteilig 
beiden. Hintergrund ist, dass insbesondere land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe häufig aus einer Fülle von Wirtschaftsgütern bestehen, die teilweise 
dem einen, teilweise dem anderen Ehepartner bzw. eingetragenen 
Lebenspartner gehören. Eine § 26 BewG entsprechende Regelung wurde mit 
dem Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-
Reformgesetz – GrStRefG) vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) nicht in 
die Vorschriften über die Bewertung des Grundbesitzes für die Grundsteuer ab 
1. Januar 2022 übernommen. Dem liegen automationstechnische Gründe durch 
die zukünftige Anknüpfung an das Liegenschaftskataster zugrunde. 


Aus Sicht des Bundesrates indes sind die erforderlichen Arbeiten bei Wegfall 
der Regelung des § 26 BewG im Rahmen der ersten Hauptfeststellung zum 
1. Januar 2022 nicht zu leisten. Die Regelung des § 26 BewG sollte daher 
jedenfalls für den ersten Hauptfeststellungszeitraum fortgeführt werden, um 
eine Umsetzung der Grundsteuerreform nicht zu gefährden. Ohne die bisherige 
Regelung des § 26 BewG sind insbesondere im Bereich des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens erhebliche personelle Tätigkeiten im Rahmen 
der Grundsteuerreform in den Finanzämtern zusätzlich zu erledigen. 


Dies sind insbesondere: 


- Sichtung aller betroffenen Fälle bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
(bundesweit gibt es über 4 Mio. Fälle, die davon betroffen sein können); 


- Treffen einer fachlichen Zuordnung über das Eigentum für jedes einzelne 
Flurstück (wirtschaftliche Einheiten können mehrere hundert Flurstücke 
umfassen); 


- Neuaufnahmen mit Erfassung aller Grunddaten; 


- Mitteilung der neuen Aktenzeichen und der fachlichen Hintergründe der 
getrennten Erfassung an die Steuerpflichtigen;
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- Erlass eines Bescheids über die Grundsteuerwertfeststellung/Festsetzung des 
Grundsteuermessbetrags für jedes neue Aktenzeichen; 


- Mitteilung der neuen Aktenzeichen und der Grundsteuermessbeträge an die 
Kommunen. 


Auch die Kommunen müssten für jede neue wirtschaftliche Einheit einen 
Grundsteuerbescheid erlassen. Die vorgeschlagene Regelung des § 266 Absatz 
5 BewG ermöglicht in Bezug auf § 26 BewG in den drei nachstehend 
dargestellten Konstellationen (K) „gemischter“ Eigentumsverhältnisse 
entgegen der allgemeinen Regelung des § 2 Absatz 2 BewG die 
Zusammenfassung zu einer wirtschaftlichen Einheit:


(K) Wirtschaftsgüter im Alleineigentum
Wirtschaftsgüter im 


gemeinsamen Eigentum


1 Alleineigentum A Alleineigentum B


2 Alleineigentum  


A o. B


Gemeinsames 


Eigentum A und B


3 Alleineigentum A Alleineigentum B Gemeinsames 
Eigentum A und B


Ohne die vorgeschlagene Regelung des § 266 Absatz 5 BewG müsste in diesen 
Fällen im Zuge der Grundsteuerreform jeweils eine Aufteilung in mindestens 
zwei, womöglich sogar drei wirtschaftliche Einheiten stattfinden. Das hätte zur 
Folge, dass sich die Anzahl der wirtschaftlichen Einheiten erhöht. 
Schätzungsweise ist bundesweit mit ca. einer Million neuer wirtschaftlicher 
Einheiten allein beim land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zu rechnen. 
Dieser zusätzliche Verwaltungsaufwand ist im Rahmen der ersten 
Hauptfeststellung weder im Sinne der Verwaltungsökonomie noch der 
Bürgerfreundlichkeit darstellbar.  


Um zukünftigen Aufwand bei der Entstehung neuer wirtschaftlicher Einheiten 
zu vermeiden, ist ein Außerkrafttreten der Norm zum 31. Dezember 2028 
vorgesehen (siehe Artikel 11 Absatz 4 - neu -), da zum 1. Januar 2029 die 
zweite Hauptfeststellung nach reformiertem Recht stattfindet. Bis dahin soll die 
KONSENS-Datenbank LANGUSTE fertiggestellt sein und damit die 
Zuordnung anhand der Liegenschaftskataster automatisiert erfolgen. Die 
Existenz einer Regelung, welche die Zuordnung von Flurstücken verschiedener 
Eigentümer zu einer wirtschaftlichen Einheit anordnet, erfordert zur 
Umsetzung personellen Aufwand (Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen 
des § 26 BewG) und widerspricht damit dem mittelfristigen Ziel, die 
Feststellung der Grundsteuerwerte weitgehend zu automatisieren.
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Mit der Bezugnahme auf § 34 Absatz 4 bis 6 BewG im neu anzufügenden 
§ 266 Absatz 5 BewG wird sichergestellt, dass die Wirtschaftsgüter, die bisher 
im Rahmen der Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs 
insbesondere bei Gesellschaften und Gemeinschaften mit einbezogen worden 
sind, weiterhin als zu dieser wirtschaftlichen Einheit gehörig betrachtet 
werden. Dies vermeidet einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand durch die 
Ausgliederung von Grundstücken, die einem oder mehreren Beteiligten 
gehören und dem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb der Gesellschaft zu 
dienen bestimmt sind. 


Zu Anlage 31 (zu § 237 Absatz 6 und 7):  


In Anlage 31 zu § 237 Absatz 6 und 7 BewG soll klargestellt werden, dass ein 
Zuschlag für fließende Gewässer nur in Fällen der Teichwirtschaft und der 
Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirtschaft zu erheben ist. Dies gilt 
sowohl für eine Durchflussmenge bis 500 Liter/Sekunde, als auch für eine 
Durchflussmenge über 500 Liter/Sekunde. Der Wille des Gesetzgebers ist ein 
Zuschlag bei fließenden Gewässern für intensive Fischzuchten (Aquakulturen, 
Forellenzuchten) und nicht bei der einfachen Binnenfischerei. Für diese erfolgt 
ein Zuschlag nur bei stehenden Gewässern. 


Zu Artikel 11 Absatz 4 - neu -:  


Um zukünftigen Aufwand bei der Entstehung neuer wirtschaftlicher Einheiten 
zu vermeiden, soll in Artikel 11 Absatz 4 - neu - ein Außerkrafttreten des neu 
zu schaffenden § 266 Absatz 5 BewG zur zweiten Hauptfeststellung zum 
31. Dezember 2028 vorgesehen werden. Bis dahin soll die KONSENS-
Datenbank LANGUSTE fertiggestellt sein und damit die Zuordnung anhand 
der Liegenschaftskataster automatisiert erfolgen.


10. Zu Artikel 7 (§ 65b WpHG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie 


§ 65b WpHG ergänzt werden kann, damit die Vorschrift die mit dem 


Gesetzentwurf beabsichtigte Förderung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung bei 


Arbeitnehmern von Kreditinstituten nicht konterkariert.


Begründung:


Die Stärkung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung ist ein Ziel des Gesetzentwurfs. 
Zu den Kernelementen zählt erklärtermaßen die vorgesehene Verdoppelung 
des Freibetrags nach § 3 Nummer 39 EStG-E. Die Möglichkeit der 
Mitarbeiterbeteiligung ist ein Instrument, das allen Arbeitgebern so weit wie 
möglich zur Verfügung stehen sollte.  


Insoweit hinterfragt der Bundesrat, dass § 65b WpHG für Banken eine 
Mindeststückelung von 25 000 Euro (bzw. 50 000 Euro bei größeren Banken) 
für bestimmte Kapitalinstrumente vorsieht, ohne Mitarbeiterkapital-
beteiligungen auszunehmen.  
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Diese Kapitalinstrumente sind aber – beispielweise in Form eines 
Sparkassenkapitalbriefs – verbreitete Formen der Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
der Banken. Von daher müssen Banken bei entsprechenden 
Mitarbeiterkapitalbeteiligungen die Mindeststückelung des § 65b WpHG 
beachten mit der Folge, dass diese Instrumente faktisch nicht zur Anwendung 
kommen. Dadurch verlieren Banken an Attraktivität im Bereich 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung gegenüber anderen Branchen. 


Die EU-Vorgaben, auf denen § 65b WpHG beruht, dienen dem Schutz von 
Kleinanlegern, lassen aber Abweichungen zugunsten marktüblicher 
Konditionen und Verfahren eines Mitgliedstaats zu.  


Offenbar hat der Gesetzgeber bei der Verabschiedung des 
Risikoreduzierungsgesetzes, mit dem § 65b WpHG eingeführt wurde, die 
Auswirkungen auf Finanzinstrumente als Mitarbeiterkapitalbeteiligungen bei 
Kreditinstituten nicht im Blick gehabt. Von daher sollte eine Anpassung des 
§ 65b WpHG geprüft werden.


11. Zum Gesetzentwurf allgemein 


Der Bundesrat begrüßt, dass die Bundesregierung mit dem Fondsstandortgesetz 


einen Gesetzentwurf vorlegt, mit dem wichtige Korrekturen am bestehenden 


System der Mitarbeiterkapitalbeteiligung vorgenommen werden. Insbesondere 


das konstruktive Angehen der sogenannten „Dry-Income“-Problematik, die vor 


allem Start-ups tangiert, wird als Schritt in die richtige Richtung erachtet. 


Gleichwohl stellt der Bundesrat an einigen Stellen des Gesetzentwurfs noch 


Nachbesserungsbedarf fest.


Begründung: 


Der Gesetzentwurf greift die Problematik auf, dass Start-ups insbesondere im 
internationalen Wettbewerb um talentierte Fachkräfte häufig im Nachteil sind 
und ein modernisiertes, auf Anreize ausgerichtetes Mitarbeiterkapitalmodell 
gezielt Abhilfe schaffen würde. Er zielt somit eindeutig in die richtige 
Richtung und bedarf nun lediglich noch einer Nachjustierung einzelner 
Stellschrauben, um im Ergebnis tatsächlich auch für die avisierte Zielgruppe 
praxistauglich anwendbar zu sein. 


Start-ups entwickeln sich branchen- und innovationsfeldbezogen sehr 
unterschiedlich. So erreichen IT-Start-ups in der Regel viel früher ihre 
Marktreife als solche aus dem Bio-/Pharmasektor. Auch in Bezug auf die 
personelle Ausstattung zeigen sich je nach Tätigkeitsschwerpunkt merkliche 
Unterschiede (personenbezogene Dienstleistungen versus Digitalisierungs-
branche). Damit einzelne Start-ups nicht ungerechtfertigt von den neuen 
Vergünstigungen im Politikfeld Mitarbeiterkapitalbeteiligung ausgeschlossen 
werden, bedarf es im Gesetzentwurf gezielter Flexibilisierungskomponenten 
sowohl bezüglich des Alters als auch der Größenfestlegung von Start-ups. 
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Darüber hinaus widersprechen die vorgesehenen Regelungen, dass 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihnen gewährte Vorteile aufgrund eines 
Arbeitgeberwechsels beziehungsweise zehn Jahre nach Gewährung der 
Beteiligung besteuert werden, der Intention, die „Dry-Income“-Problematik zu 
verhindern. 


Schließlich sollten die Bedingungen der Nutzung von Mitarbeiterkapital nicht 
nur für Start-ups, sondern auch für alle anderen KMU an Attraktivität 
gewinnen. Der hierzu vorgesehene Steuerfreibetrag erscheint als Anreiz jedoch 
zu gering.








Bundesrat Drucksache 51/1/21


22.02.21


...
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln 


Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 
ISSN 0720-2946


E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse


Fz - AIS - Wi


zu Punkt … der 1001. Sitzung des Bundesrates am 5. März 2021


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Fondsstandorts 
Deutschland und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1160 zur 
Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU im Hinblick 
auf den grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für 
gemeinsame Anlagen (Fondsstandortgesetz - FoStoG)


A 


Der federführende Finanzausschuss und


der Wirtschaftsausschuss


empfehlen dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des 


Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:


1. Zu Artikel 1 (Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die 


Anlagekataloge von Publikums-AIF und Spezial-AIF um Kryptowerte im Sinne 


des § 1 Absatz 11 Satz 4 des Kreditwesengesetzes (KWG) erweitert werden 


können. Der zum Teil erheblichen Volatilität von Kryptowerten könnte 


beispielsweise durch angemessene Anlagegrenzen Rechnung getragen werden.


Fz 
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... 


Begründung: 


Die Möglichkeit für Investmentfonds (Alternative Investmentfonds = AIF), in 
Kryptowerte investieren zu können, würde die Zukunfts- und 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Fondsprodukte steigern. Das betrifft jene 
Kryptowerte, die nicht bereits als Finanzinstrumente bzw. Wertpapiere im 
Sinne der MiFID II zu qualifizieren sind, da solche schon heute zu den 
zulässigen Vermögensgegenständen Wertpapiere nach dem Kapitalanlagen-
gesetzbuch (KAGB) gehören. 


Mit der Aufnahme von Kryptowerten (z. B. Bitcoin) in das nationale 
Finanzmarktaufsichtsrecht (KWG) hat der deutsche Gesetzgeber bereits mehr 
Rechtssicherheit für Marktteilnehmer und Anleger im Umgang mit dieser 
neuen Art von Vermögenswerten geschaffen. Der EU-Gesetzgeber verfolgt 
dieses Ziel ebenfalls mit den Verordnungsvorschlägen über Märkte für 
Kryptowerte (BR-Drucksache 695/20) und ein DLT-Pilotregime (BR-
Drucksache 694/20). 


Vor diesem Hintergrund darf sich auch der Fondsbereich den Entwicklungen 
nicht verschließen. Aus Sicht des Bundesrates spricht nichts dagegen, auch für 
geeignete Investmentfonds, und damit mittelbar für deren Anleger, die 
Investition in Kryptowerte unter angemessenen gesetzlichen Rahmen-
bedingungen (ggf. im Rahmen von Anlagegrenzen) zu ermöglichen. Dies kann 
für Anleger eine Alternative zur unmittelbaren, risikoreichen Investition in 
Kryptowerte darstellen.


2. Zu Artikel 1 Nummer 9 (§ 20 Absatz 2 Nummer 1, Absatz 3 Nummer 2 KAGB) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren darauf hinzuwirken, 


dass die Portfolioverwaltung fremder Investmentvermögen durch eine externe 


OGAW- oder AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Auslagerungsfall) aus-


schließlich als kollektive Vermögensverwaltung und nicht zusätzlich als 


Finanzportfolioverwaltung eingestuft wird.


Begründung: 


Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) oder 
Alternative Investmentfonds (AIF) können ihre Portfolioverwaltung von einer 
internen oder externen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) durchführen 
lassen. Bei der internen Verwaltung ist das Investmentvermögen selbst die 
KVG. Alle anderen Fälle sind solche der Verwaltung durch eine externe KVG. 
Darunter fallen auch alle Sondervermögen, da diese mangels eigener 
Rechtspersönlichkeit immer extern verwaltet werden müssen. In der Praxis 
lagern zudem externe KVGen die Portfolioverwaltung wiederum auf dritte 
(externe) KVGen aus (Auslagerungsfall).
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Externe KVGen von OGAW oder AIF erbringen nach § 20 Absatz 2 und 3 des 
Kapitalanlagengesetzbuches (KAGB) immer die kollektive Vermögens-
verwaltung. Die kollektive Vermögensverwaltung stellt dabei das ureigene 
Geschäft von KVGen dar. 


Die kollektive Vermögensverwaltung ist Ausfluss aus dem EU-Recht, welches 
die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement als Hauptdienstleistungen 
ansieht, die jede nach OGAW- oder AIFM-Richtlinie (RL) (2009/65/EG und 
2011/61/EU) zugelassene KVG anbieten muss. Das EU-Recht lässt zudem 
unter strengen Voraussetzungen die weitere Auslagerung der eigenen 
Portfolioverwaltung auf fremde KVGen zu (o. g. Auslagerungsfall) und fasst 
dies ebenfalls unter die kollektive Vermögensverwaltung. Dabei soll 
ausdrücklich nicht automatisch der Tatbestand der Finanzportfolioverwaltung 
nach der MiFID II (Richtlinie 2014/65/EU) ausgelöst werden (vgl. 
beispielsweise Erwägung 20 der AIFM-RL). 


Im KAGB sieht es demgegenüber wie folgt aus: Neben der kollektiven 
Vermögensverwaltung dürfen die KVGen nach § 20 Absatz 2 Nummer 1 und 
Absatz 3 Nummer 2 KAGB die Finanzportfolioverwaltung erbringen. Diese ist 
als Ausfluss der MiFID II gleichzeitig eine erlaubnispflichtige 
Wertpapierdienstleistung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). 
Dabei fasst das KAGB ausdrücklich die Portfolioverwaltung fremder OGAW 
oder AIF (o. g. Auslagerungsfall) unter die Finanzportfolioverwaltung. 


Die Regelungen des KAGB stellen also im Vergleich zu den Vorgaben von 
OGAW- und AIFM-RL „Gold-Plating“ dar. 


Dieser Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen EU-Ländern sollte beseitigt 
werden, da in der Praxis Fälle üblich sind, in denen eine KVG für mehrere 
Investmentvermögen die Portfolioverwaltung übernimmt. KVGen nach der 
OGAW- und AIFM-RL verfügen zudem über einen EU-Pass. Im EU-27 
Vergleich ist ein deutscher Marktauftritt entsprechend stets mit einem erhöhten 
(regulatorischen) Aufwand verbunden. 


Vor diesem Hintergrund sollte zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland 
die an andere KVGen ausgelagerte Portfolioverwaltung als kollektive 
Vermögensverwaltung eingestuft werden. Diese unterliegt ausschließlich dem 
Pflichtenkatalog der Fondsregulierung nach dem KAGB und nicht zusätzlich 
den Vorgaben des WpHG. So könnte eine doppelte Regulierungsbelastung 
beseitigt werden, ohne dem Anlegerschutz zu schaden. 







Empfehlungen, 51/1/21  - 4 -


... 


3. Zu Artikel 2a - neu -  (§ 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 


Buchstabe a und b GrEStG)


Nach Artikel 2 ist folgender Artikel 2a einzufügen: 


„Artikel 2a 


Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


In § 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 des Grunderwerbsteuergesetzes in der 


Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997 (BGBl. I S. 418, 1804), 


das zuletzt durch … geändert worden ist, werden die Buchstaben a und b wie 


folgt gefasst: 


„a) der Übergang des Eigentums durch die Abfindung in Land und die 


unentgeltliche Zuteilung von Land für gemeinschaftliche Anlagen im 


Flurbereinigungsverfahren sowie durch die entsprechenden Rechtsvorgänge 


im beschleunigten Zusammenlegungsverfahren und im Landtausch-


verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz in seiner jeweils geltenden 


Fassung bis zur Höhe des Sollanspruchs, wenn der neue Eigentümer in 


diesem Verfahren als Eigentümer eines im Flurbereinigungsgebiet 


gelegenen Grundstücks Beteiligter ist. In den Fällen des Satzes 1 ist auch 


der den Sollanspruch auf Zuteilung übersteigende Teil der Zuteilung 


(Mehrzuteilung) ausgenommen, wenn der Wert des dem neuen Eigentümer 


zugeteilten Grundstücks seinen sich aus dem Wert des eingebrachten 


Grundstücks ergebenden Sollanspruch auf Zuteilung nicht um mehr als 20 


vom Hundert übersteigt, 


b) der Übergang des Eigentums im Umlegungsverfahren nach dem 


Bundesbaugesetz in seiner jeweils geltenden Fassung bis zur Höhe des 


Sollanspruchs, wenn der neue Eigentümer in diesem Verfahren als 


Eigentümer eines im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücks Beteiligter 


ist. In den Fällen des Satzes 1 gilt Buchstabe a Satz 2 entsprechend,““


Fz 
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Begründung: 


Durch Artikel 32 des Jahressteuergesetzes 2020 (JStG 2020) vom 
21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096 ff.) wurde die 
Grunderwerbsteuerbefreiung für die Zuteilung eines Grundstücks im 
Flurbereinigungsverfahren und in den Verfahren der Baulandumlegung 
angepasst (§ 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe a und b GrEStG). Dabei 
wurde eine Prozentgrenze (20 Prozent) eingefügt. Bei dieser 20 Prozent-
Grenze handelt es sich um eine „Nichtaufgriffsgrenze“. Das bedeutet: 
Übersteigt der Wert des zugteilten Grundstücks den Wert des eingebrachten 
Grundstücks (Sollanspruch auf Zuteilung) um höchstens 20 Prozent (= 
Minderzuteilung, wertgleiche Zuteilung oder unwesentliche Mehrzuteilung), ist 
diese Zuteilung insgesamt steuerfrei. Erfolgt dagegen eine Zuteilung, die den 
Sollanspruch um mehr als 20 Prozent übersteigt (wesentliche Mehrzuteilung), 
ist diese Zuteilung in Höhe der Differenz zwischen der Zuteilung und dem 
Sollanspruch grunderwerbsteuerpflichtig. 


Die durch das JStG 2020 im Grunderwerbsteuergesetz umgesetzte 
Gesetzesformulierung lässt jedoch eine nicht beabsichtigte und für den 
Steuerpflichtigen nachteilige Auslegung zu, die der Einordnung als 
Nichtaufgriffsgrenze entgegensteht. Es soll daher eine klarstellende und 
rechtssichere Gesetzesformulierung zur Anwendung der Nichtaufgriffsgrenze 
umgesetzt werden.


4. Zu Artikel 3 Nummer 2 (§ 3 Nummer 39 Satz 1 EStG) 


In Artikel 3 Nummer 2 ist die Angabe „720 Euro“ durch die Angabe 


„5 000 Euro“ zu ersetzen. 


Begründung: 


Der Schritt der Bundesregierung, den gegenwärtigen Freibetrag für den  
steuerwerten Vorteil bei der Einräumung von Vermögensbeteiligungen zu 
erhöhen, ist grundsätzlich zu begrüßen. Eine Anhebung lediglich auf 720 Euro 
greift jedoch zu kurz. Denn international liegen die Freibeträge mitunter 
deutlich höher (vgl. Spanien mit einem Freibetrag in Höhe von 12 000 Euro, 
Österreich bis zu 4 500 Euro, Großbritannien 3 600 GBP). Deutschland gehört 
im internationalen Vergleich zu den Ländern mit der geringsten Verbreitung 
von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen. In Deutschland sind im Schnitt lediglich 
1,7 Prozent am Unternehmen beteiligt, in Großbritannien sind es dagegen 
8,8 Prozent, in Frankreich 7,5 Prozent (vgl. EWCS 2015). Dabei helfen Mit-
arbeiterkapitalbeteiligungen nachgewiesenermaßen die Attraktivität des 
Unternehmens für qualifizierte Fach- und Führungskräfte zu steigern, die 
Mitarbeiter besser binden zu können, unternehmerisches Denken zu stärken 
und einen Beitrag zur Vermögensbildung zu leisten. Deutschland bietet im 
internationalen Vergleich bislang wenig vorteilhafte Bedingungen für


Wi
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Mitarbeiterbeteiligungen. Daher regt der Bundesrat an, den Freibetrag gemäß 
§ 3 Nummer 39 Satz 1 auf 5 000 Euro anzuheben, um eine internationale 
Vergleichbarkeit herzustellen. 


5. Zu Artikel 3 Nummer 2 (§ 3 Nummer 39 Satz 1 und 2 EStG) 


Artikel 3 Nummer 2 ist wie folgt zu fassen: 


„2. § 3 Nummer 39 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 … [weiter wie Regierungsvorlage Nummer 2]. 


b) Satz 2 wird gestrichen.“


Begründung: 


Satz 2 des § 3 Nummer 39 EStG knüpft die Steuerbefreiung bislang an die 
Voraussetzung, dass die Beteiligung allen Mitarbeitern offensteht, die ein Jahr 
oder länger im Unternehmen des Arbeitsgebers beschäftigt sind. Diese 
Voraussetzung bewirkt, dass die Steuerbefreiung in der Praxis noch zu selten 
genutzt wird, denn häufig wollen oder können Arbeitgeber nicht allen 
Mitarbeitern eine Beteiligung am Unternehmen anbieten. Auch sind 
Mitarbeiterbeteiligungen nicht deshalb weniger förderwürdig, weil sie nur 
einem Teil der Beschäftigten offenstehen. Satz 2 des § 3 Nummer 39 EStG ist 
daher zu streichen.


6. Zu Artikel 3 Nummer 3 (§ 19a Absatz 1 Satz 1, 


Satz 1a – neu – EStG)


In Artikel 3 Nummer 3 ist § 19a Absatz 1 wie folgt zu ändern: 


a) In Satz 1 sind die Wörter „von seinem Arbeitgeber“ zu streichen. 


b) Nach Satz 1 ist folgender Satz einzufügen: 


„Als Unternehmen des Arbeitgebers gilt auch ein Unternehmen im Sinne 


des § 18 des Aktiengesetzes.“


Begründung: 


Mit diesen Änderungen werden die Tatbestandsvoraussetzungen des neuen 
§ 19a Absatz 1 EStG stärker an diejenigen des § 3 Nummer 39 EStG ange-
glichen. Insbesondere wird mit dem neuen Satz 1a die Regelung des § 3  
Nummer 39 Satz 3 EStG in den neuen § 19a Absatz 1 EStG übernommen. 


Wi
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In der Folge wird von der Begünstigung gemäß § 19a EStG auch der – in der 
Praxis häufige – Fall erfasst, dass einem Arbeitnehmer eine 
Vermögensbeteiligung an einem Unternehmen übertragen wird, das zusammen 
mit dem Unternehmen des Arbeitgebers ein und demselben Konzern angehört. 


7. Zu Artikel 3 Nummer 3 (§ 19a Absatz 1 Satz 1 EStG) 


In Artikel 3 Nummer 3 sind in § 19a Absatz 1 Satz 1 nach dem Wort „Ver-


mögensbildungsgesetzes“ die Wörter „sowie Anteilsoptionen und indirekte  


Beteiligungen“ einzufügen.


Begründung: 


Die GmbH ist die „Standard-Rechtsform“ deutscher Start-ups. Eine 
Beteiligung von Mitarbeitern − noch dazu in größerer Zahl − an einer GmbH 
ist wegen der derzeit damit verbundenen administrativen Auflagen und Kosten 
nur aufwendig umzusetzen. Die Rechtsform der AG, die ein weniger 
aufwendiges Beteiligungsverfahren bietet, ist für die Start-ups teurer und wird 
von den meisten Investoren abgelehnt. Daher muss der Anwendungsbereich 
des Gesetzes um die (auch international) gängigsten Formen der 
Mitarbeiterbeteiligung erweitert werden, da die Neuregelungen ansonsten nicht 
in ausreichendem Maße genutzt werden können.


8. Zu Artikel 3 Nummer 3 (§ 19a Absatz 3 EStG) 


Artikel 3 Nummer 3 ist wie folgt zu ändern: 


In § 19a Absatz 3 sind die Wörter „Artikel 2 Absatz 1 des Anhangs der  


Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der 


Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 


vom 20.05.2003, S. 36) in der jeweils geltenden Fassung genannten 


Schwellenwerte nicht überschreitet oder im vorangegangenen Kalenderjahr 


nicht überschritten hat“ durch die Wörter „Artikel 3 Buchstabe d Ziffer i der 


Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 


vom 17. April 2013 über Europäische Risikokapitalfonds (ABl. L 115 vom 


25.4.2013, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung genannten Bedingungen für 


ein qualifiziertes Portfoliounternehmen erfüllt“ zu ersetzen.


Wi
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Begründung: 


 


Auch im internationalen Vergleich erfolgreiche Start-ups zeichnen sich durch 
ein starkes Wachstum aus. Die Schwellenwerte der EU-KMU-Definition 
„Mitarbeiter“ und „Bilanzsumme“ werden hier häufig überschritten, ohne dass 
der Größenordnung entsprechende Umsätze erzielt werden 
(Investorenfinanzierung). Eine Erweiterung auf Unternehmen mit bis zu 499 
Mitarbeitern ist daher sachgerecht. Gerade diese erfolgreichen 
beziehungsweise erfolgversprechenden und für den Standort Deutschland 
wichtigen Unternehmen (Arbeitsplätze, Innovation) dürfen in ihrer 
Wachstumsphase nicht vom − zur Gewinnung von qualifizierten Arbeitskräften 
notwendigen − Instrument der Mitarbeiterbeteiligung ausgeschlossen werden.


9. Zu Artikel 3 Nummer 3 (§ 19a Absatz 3 EStG) 


In Artikel 3 Nummer 3 sind in § 19a Absatz 3 die Wörter „zehn Jahre“ durch 


die Wörter „fünfzehn Jahre“ zu ersetzen.


Begründung: 


Von der Neuregelung des §19a EStG würden aktuell nur Unternehmen 
profitieren, deren Gründung nicht länger als zehn Jahre zurückliegt. Da die 
maßgebliche Wachstumsphase eines Start-ups zumeist erst fünf bis fünfzehn 
Jahre nach Gründung beginnt, sollte die Begrenzung des Höchstalters auf 
fünfzehn Jahre erweitert werden. Ausgegrenzt würden sonst insbesondere 
Start-ups mit längerer Vorlaufforschung wie insbesondere in der 
Biotechnologie. So wäre § 19a EStG für das in 2008 gegründete Unternehmen 
BioNTech bzw. das in 2010 gegründete Unternehmen CureVac nicht 
anwendbar. Gerade Start-ups mit forschungs- und entwicklungsintensiven 
Vorhaben benötigen in der Regel mehr als zehn Jahre, um aus dem „Start-up“-
Alter herauszuwachsen. Viele Start-ups setzen Anreizinstrumente wie 
Mitarbeiterbeteiligungen gerade in der Wachstumsphase ein. Auch an ihnen 
würde die neue Regelung vorbeilaufen. Diese erfolgsversprechenden und für 
den Standort Deutschland wichtigen Unternehmen dürfen nicht vom 
Instrument der Mitarbeiterbeteiligung ausgeschlossen werden.


Wi







- 9 - Empfehlungen, 51/1/21 


...


10. Zu Artikel 3 Nummer 3 (§ 19a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 EStG) 


In Artikel 3 Nummer 3 § 19a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 ist die Angabe „zehn“ 


durch die Angabe „fünfzehn“ zu ersetzen.


Begründung: 


Der aktuelle Entwurf sieht vor, dass spätestens nach Ablauf einer Frist von 
zehn Jahren nach Übertragung der Vermögensbeteiligung die nachgelagerte 
Besteuerung erfolgt. Da die Wachstumsphase von Start-ups erst 5 bis 15 Jahre 
nach Gründung beginnt, ist ein Exit-Event innerhalb von zehn Jahren nur 
bedingt zu erwarten. Ein guter Beleg hierfür sind die Erfahrungen des von der 
Bundesregierung im Jahr 2005 initiierten High-Tech Gründerfonds: Von den 
insgesamt zwischen 2005 und 2011 abgeschlossenen knapp 270 Start-up-
Finanzierungen sind Ende 2020 immer noch mehr als 50 Start-ups, also rund 
20 Prozent im Portfolio des Fonds, haben also größtenteils die 10-Jahres-
Grenze ohne Exit überschritten. Da diese Regelung dem gesetzgeberischen 
Anliegen widerspricht, sollte diese Regelung durch eine Fristverlängerung auf 
15 Jahre festgelegt werden.  


11. Zu Artikel 3 Nummer 3 (§ 19a Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 EStG) 


In Artikel 3 Nummer 3 § 19a Absatz 4 Satz 1 ist Nummer 3 zu streichen.


Begründung: 


Nach dem aktuellen Entwurf führt die Beendigung des Dienstverhältnisses zu 
dem bisherigen Arbeitgeber dazu, dass bisher nicht besteuerte Vorteile im 
vollem Umfang der Besteuerung und dem Lohnabzug unterliegen. Dies stellt 
für den Mitarbeiter einen erheblichen Nachteil dar, da er durch die drohende 
Besteuerung von nicht liquidem Einkommen in seiner freien Wahl des 
Arbeitgebers eingeschränkt wird. Gerade bei Start-ups ist häufig eine nicht 
unbeträchtliche Mitarbeiterfluktuation in den ersten Jahren festzustellen. Die 
Einräumung von Mitarbeiterbeteiligungen ist zweifelsohne ein Instrument, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu binden. Doch wenn ein 
Arbeitgeberwechsel zu einer Auslösung der Steuerpflicht führt, sinkt die 
Attraktivität der Mitarbeiterbeteiligung und des Start-ups als Arbeitgeber. 
Dieser Passus sollte daher gestrichten werden. 


Wi
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12. Zu Artikel 3 Nummer 3 (§ 19a EStG) 


Der Bundesrat bittet um Prüfung, im Steuer- und Sozialversicherungsrecht eine 


einheitliche Vorgehensweise bei der Erfassung des geldwerten Vorteils aus der 


Gewährung einer Vermögensbeteiligung erst im Zeitpunkt der Veräußerung 


bzw. den einer Veräußerung gleichgestellten Tatbeständen einzuführen. 


Begründung: 


Die nach dem Gesetzentwurf vorgesehene, zeitlich unterschiedliche Erfassung 
des geldwerten Vorteils aus der Gewährung einer Vermögensbeteiligung im 
Hingabezeitpunkt (sozialversicherungsrechtlich) bzw. Veräußerungszeitpunkt 
(steuerlich) führt zwangsläufig zu Erschwernissen bei Arbeitgebern, den 
Sozialversicherungsträgern und der Finanzverwaltung. Sie widerspricht zudem 
zum einen dem Wortlaut des § 17 Absatz 1 Satz 2 SGB IV, wonach eine 
weitgehende Übereinstimmung der steuer- und sozialversicherungsrechtlichen 
Regelungen hergestellt werden soll. Zum anderen müssen sich sowohl Finanz-
als auch Sozialverwaltung in unterschiedlichen Jahren mit der Wertermittlung 
von Vermögensbeteiligungen – ohne gegenseitige Bindungswirkung – 
befassen. Selbst unter Berücksichtigung der besonderen Belange der 
Sozialversicherungsträger im Hinblick auf das Beitragsaufkommen ist eine 
einheitliche Vorgehensweise im Steuer- und Sozialversicherungsrecht mit der 
Zielrichtung einer „nachgelagerten Erfassung“ des geldwerten Vorteils 
vorzugswürdig.


13. Zu Artikel 3 allgemein 


Der Bundesrat hält es für geboten, die praktische Wirksamkeit der 


vorgeschlagenen Regelungen in Artikel 3 durch weitere Maßnahmen zu 


flankieren und die Rahmenbedingungen für Start-ups weiter zu stärken. Der 


Bundesrat fordert insbesondere dazu auf, gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um 


den bestehenden hohen bürokratischen Aufwand, der im Rahmen der 


innerbetrieblichen Umsetzung von Mitarbeiterkapitalmodellen entsteht – 


insbesondere hinsichtlich der Rechtsform einer GmbH – zu reduzieren.  


Fz 
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Begründung: 


Start-ups wählen in Deutschland nahezu ausschließlich die Rechtsform einer 
GmbH. Die unmittelbare Beteiligung der Mitarbeiter an einer GmbH ist für 
Start-ups aufgrund der erschwerten rechtlichen Rahmenbedingungen im 
deutschen Gesellschaftsrecht und des damit verbundenen signifikanten 
administrativen Aufwands für Start-ups mit hohen praktischen Hürden 
verbunden (unter anderem notarielle Beurkundung der Verträge, 
Handelsregistereintragung, komplexe und aufwendige gesellschaftsrechtliche 
Verpflichtungen und hohe damit einhergehende Kosten). Auch die Rechtsform 
einer „kleinen Aktiengesellschaft“ ist für Start-ups aufgrund verschiedener 
Nachteile keine echte Alternative. In Ländern wie Frankreich und Italien wurde 
die Pflicht zur notariellen Beurkundung für die Übertragung von Anteilen an 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung teilweise bzw. gänzlich 
abgeschafft. Beispielsweise wurde in Frankreich mit der sogenannten Société 
par actions simplifiée (SAS) eine neue Form einer Kapitalgesellschaft 
geschaffen, die im Gegensatz zur herkömmlichen GmbH eine einfachere 
Übertragung von Anteilen ohne das Erfordernis einer notariellen Beurkundung 
ermöglicht. In Italien wurde durch das Haushaltsgesetz 2018 mit Wirkung zum 
1. Januar 2019 der Formzwang notarieller Beurkundung für Liquidation und 
Übertragung von Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung (S.r.l.) 
abgeschafft. Der Bundesrat fordert zu prüfen, welche gesellschaftsrechtliche 
Erleichterungen zur Verbesserung von Mitarbeiterbeteiligungen geschaffen 
werden können. 


14. Zu Artikel 4 (§ 4 Nummer 8 Buchstabe h UStG) 


Der Bundesrat begrüßt die in Artikel 4 des Gesetzentwurfs vorgesehene 


Freistellung der Verwaltung von „Wagniskapitalfonds“ von der Umsatzsteuer 


(§ 4 Nummer 8 Buchstabe h UStG). Er bittet allerdings, im weiteren Gesetz-


gebungsverfahren zu prüfen, ob der Begriff „Wagniskapitalfonds“ genauer  


definiert werden muss.


Begründung: 


In der steuerlichen Praxis bestehen Zweifel, ob der in § 4 Nummer 8 Buch-
stabe h UStG verwendete Begriff „Wagniskapitalfonds“ hinreichend genau  
definiert ist. Der Bundesrat hält es für geboten, die Zweifel im weiteren  
Gesetzgebungsverfahren auszuräumen. Nach Auffassung des Bundesrates 
muss sichergestellt sein, dass die Ergänzung des § 4 Nummer 8 Buchstabe h 
UStG der steuerlichen Praxis die notwendige Rechtssicherheit vermittelt. 


Wi
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Gleichzeitig ist zu gewährleisten, dass die Ergänzung mit dem Recht der 
Europäischen Union vereinbar ist. Die Merkmale, die einen 
Wagniskapitalfonds kennzeichnen, sind daher so zu definieren, dass eine 
Qualifikation der Umsatzsteuerbefreiung als unzulässige Beihilfe 
ausgeschlossen ist.


15. Zu Artikel 4 (§ 4 Nummer 8 Buchstabe h UStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der 


Begriff „Wagniskapitalfonds“ konkretisiert werden muss.


Begründung:


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung des § 4 Nummer 8 Buchstabe h 
Umsatzsteuergesetz (UStG) soll „die Verwaltung von Wagniskapitalfonds“ 
von der Umsatzsteuer befreit werden. Europarechtliche Grundlage des § 4 
Nummer 8 Buchstabe h UStG-E ist Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe g der 
Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL). Hiernach befreien die 
Mitgliedstaaten die Verwaltung von durch die Mitgliedstaaten als solche 
definierten Sondervermögen. 


Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ermächtigt 
Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe g MwStSystRL den nationalen Gesetzgeber, 
den Begriff des Sondervermögens zu definieren (u. a. EuGH, Urteil vom 9. 
Dezember 2015, C-595/13, Rs. Fiscale Eenheid X). Der Begriff wird jedoch 
auch durch das Unionsrecht mitbestimmt, da einerseits die Definitionsbefugnis 
der Mitgliedstaaten durch den Grundsatz der steuerlichen Neutralität und das 
Verbot begrenzt wird, der vom Unionsgesetzgeber verwendeten Formulierung 
der Befreiungsvorschrift zuwiderzuhandeln. Andererseits wurde die 
Definitionsbefugnis der Mitgliedstaaten durch die Koordinierung der 
Rechtsvorschriften im Bereich der Investmentaufsicht auf Unionsebene 
überlagert (BFH, Urteil vom 5. September 2019, V R 2/16, BStBl II 2020 
S. 109). 


Der Begriff „Wagniskapitalfonds“ wird weder im nationalen Recht noch durch 
die OGAW-Richtlinie definiert. Die vorgeschlagene Steuerbefreiung für „die 
Verwaltung von Wagniskapitalfonds“ könnte daher den unionsrechtlichen 
Anforderungen einer Steuerbefreiung für die Verwaltung von durch die 
Mitgliedstaaten als solche definierten Sondervermögen nicht erfüllen. 


Ausgehend davon sollte eine Konkretisierung der beabsichtigten 
Gesetzesänderung geprüft werden. In Betracht kommt beispielsweise eine 
Auflistung von nationalen Fondstypen, um eine Handhabung des Begriffs in 
der Praxis zu vereinfachen und schnell Klarheit zu schaffen. Als Beispiel kann 
dafür die in Frankreich existierende Liste umsatzsteuerbefreiter, nationaler 
Fondstypen dienen (vgl. Decret 2020-493 de28 avril 2020, BOI-TVA-SECT-
50-10-10-20200506, Abschnitt 335 vom 06.05.2020). 


Fz 


entfällt 
bei 


Annahme 
von 


Ziffer 14
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16. Zu Artikel 6 Nummer 2 bis 6 - neu - ( § 253 Absatz 2 Satz 3, Satz 6,  


§ 259 Absatz 4 Satz 2, Satz 5,  


§ 266 Absatz 4 Satz 2 - neu -,  


Absatz 5 - neu -, 


Anlage 31 zu § 237 Absatz 6, 7 BewG), 


Artikel 11 (Inkrafttreten)  


a) Artikel 6 ist wie folgt zu fassen: 


„Artikel 6 


Änderung des Bewertungsgesetzes 


„Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 


1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt 


geändert:


1. Dem § 247 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:


< weiter wie Gesetzentwurf >


2. In § 253 Absatz 2 Satz 3 und Satz 6 werden jeweils die Wörter „am 


Bewertungsstichtag“ durch die Wörter „im Hauptfeststellungs-


zeitpunkt“ ersetzt. 


3. In § 259 Absatz 4 Satz 2 und Satz 5 werden jeweils die Wörter „am 


Bewertungsstichtag“ durch die Wörter „im Hauptfeststellungs-


zeitpunkt“ ersetzt.


4. § 266 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 


„Für die Bewertung des inländischen Grundbesitzes (§ 19 Absatz 1 


in der Fassung vom 31. Dezember 2024) für Zwecke der 


Grundsteuer bis einschließlich zum Kalenderjahr 2024 ist das 


Bewertungsgesetz in der Fassung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I 


S. 230), das zuletzt durch … geändert worden ist, weiter 


anzuwenden.“ 


Fz 
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b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 


„(5) Bestehende wirtschaftliche Einheiten, die für Zwecke der 


Einheitsbewertung unter Anwendung der §§ 26, 34 Absatz 4 bis 6 


in der bis zum 31. Dezember 2024 gültigen Fassung gebildet 


wurden, können weiterhin für Zwecke der Feststellung von 


Grundsteuerwerten nach den Regelungen des Siebenten Abschnitts 


zugrunde gelegt werden.“ 


5. In der Anlage 31 (zu § 237 Absatz 6 und 7) wird unter „Zuschläge für 


fließende Gewässer“ die Angabe „Binnenfischerei, Teichwirtschaft und 


Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirtschaft“ durch die Angabe 


„Teichwirtschaft und Fischzucht für Binnenfischerei und 


Teichwirtschaft“ ersetzt.“


b) Artikel 11 ist wie folgt zu ändern: 


a) Die Überschrift ist wie folgt zu fassen: 


„Artikel 11 


Inkrafttreten, Außerkrafttreten“ 


b) Folgender Absatz 4 ist einzufügen: 


„(4) Artikel 6 Nummer 4 Buchstabe b tritt am 31. Dezember 2028 


außer Kraft.““


Begründung: 


Zu § 253 Absatz 2 BewG 


Mit der Änderung in § 253 Absatz 2 Satz 3 BewG soll klargestellt werden, dass 
im Rahmen der Ermittlung der Restnutzungsdauer im Ertragswertverfahren das 
Alter des Gebäudes im Hauptfeststellungszeitpunkt maßgeblich ist. Dies gilt 
nach § 253 Absatz 2 Satz 6 BewG auch bei bestehender Abbruchverpflichtung. 


Zu § 259 Absatz 4 BewG 


Mit der Änderung in § 259 Absatz 4 Satz 2 BewG soll klargestellt werden, dass 
im Rahmen der Ermittlung der Alterswertminderung im Sachwertverfahren das 
Alter des Gebäudes im Hauptfeststellungszeitpunkt maßgeblich ist. Dies gilt 
nach § 259 Absatz 4 Satz 5 BewG auch bei bestehender Abbruchverpflichtung.
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Zu § 266 Absatz 4 Satz 2 BewG - neu - 


Mit § 266 Absatz 4 Satz 2 BewG soll klargestellt werden, dass für 
Einheitswertbescheide mit Wirkung für Grundsteuerzeiträume vor dem 
1. Januar 2025 das Bewertungsgesetz in der Fassung vom 1. Februar 1991 
(BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, gilt. Damit wird ermöglicht, dass 
für noch nicht abgeschlossene Altfälle Einheitswertbescheide mit Wirkung für 
Zeiträume vor dem 1. Januar 2025 noch erlassen, geändert oder aufgehoben 
werden können. Dadurch wird auch sichergestellt, dass die Feststellungsfrist 
für Sachverhalte, die bereits abgeschlossen sind und Einheitswertbescheide mit 
Wirkung vor dem 1. Januar 2025 betreffen, nicht verkürzt wird. 


Zu § 266 Absatz 5 - neu - BewG: 


Nach § 2 Absatz 2 des BewG dürfen grundsätzlich nur solche Wirtschaftsgüter 
zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammengefasst werden, die demselben 
Eigentümer gehören. Abweichend davon werden aktuell Flurstücke 
(insbesondere bei der Einheitsbewertung von land- und forstwirtschaftlichem 
Vermögen) gemäß § 26 BewG in einer wirtschaftlichen Einheit 
zusammengefasst, unabhängig davon, ob diese zivilrechtlich allein einem 
Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartner zuzuordnen wären oder anteilig 
beiden. Hintergrund ist, dass insbesondere land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe häufig aus einer Fülle von Wirtschaftsgütern bestehen, die teilweise 
dem einen, teilweise dem anderen Ehepartner bzw. eingetragenen 
Lebenspartner gehören. Eine § 26 BewG entsprechende Regelung wurde mit 
dem Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-
Reformgesetz – GrStRefG) vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) nicht in 
die Vorschriften über die Bewertung des Grundbesitzes für die Grundsteuer ab 
1. Januar 2022 übernommen. Dem liegen automationstechnische Gründe durch 
die zukünftige Anknüpfung an das Liegenschaftskataster zugrunde. 


Aus Sicht des Bundesrates indes sind die erforderlichen Arbeiten bei Wegfall 
der Regelung des § 26 BewG im Rahmen der ersten Hauptfeststellung zum 
1. Januar 2022 nicht zu leisten. Die Regelung des § 26 BewG sollte daher 
jedenfalls für den ersten Hauptfeststellungszeitraum fortgeführt werden, um 
eine Umsetzung der Grundsteuerreform nicht zu gefährden. Ohne die bisherige 
Regelung des § 26 BewG sind insbesondere im Bereich des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens erhebliche personelle Tätigkeiten im Rahmen 
der Grundsteuerreform in den Finanzämtern zusätzlich zu erledigen. 


Dies sind insbesondere: 


- Sichtung aller betroffenen Fälle bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
(bundesweit gibt es über 4 Mio. Fälle, die davon betroffen sein können); 


- Treffen einer fachlichen Zuordnung über das Eigentum für jedes einzelne 
Flurstück (wirtschaftliche Einheiten können mehrere hundert Flurstücke 
umfassen); 


- Neuaufnahmen mit Erfassung aller Grunddaten; 


- Mitteilung der neuen Aktenzeichen und der fachlichen Hintergründe der 
getrennten Erfassung an die Steuerpflichtigen;
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- Erlass eines Bescheids über die Grundsteuerwertfeststellung/Festsetzung des 
Grundsteuermessbetrags für jedes neue Aktenzeichen; 


- Mitteilung der neuen Aktenzeichen und der Grundsteuermessbeträge an die 
Kommunen. 


Auch die Kommunen müssten für jede neue wirtschaftliche Einheit einen 
Grundsteuerbescheid erlassen. Die vorgeschlagene Regelung des § 266 Absatz 
5 BewG ermöglicht in Bezug auf § 26 BewG in den drei nachstehend 
dargestellten Konstellationen (K) „gemischter“ Eigentumsverhältnisse 
entgegen der allgemeinen Regelung des § 2 Absatz 2 BewG die 
Zusammenfassung zu einer wirtschaftlichen Einheit:


(K) Wirtschaftsgüter im Alleineigentum
Wirtschaftsgüter im 


gemeinsamen Eigentum


1 Alleineigentum A Alleineigentum B


2 Alleineigentum  


A o. B


Gemeinsames 


Eigentum A und B


3 Alleineigentum A Alleineigentum B Gemeinsames 
Eigentum A und B


Ohne die vorgeschlagene Regelung des § 266 Absatz 5 BewG müsste in diesen 
Fällen im Zuge der Grundsteuerreform jeweils eine Aufteilung in mindestens 
zwei, womöglich sogar drei wirtschaftliche Einheiten stattfinden. Das hätte zur 
Folge, dass sich die Anzahl der wirtschaftlichen Einheiten erhöht. 
Schätzungsweise ist bundesweit mit ca. einer Million neuer wirtschaftlicher 
Einheiten allein beim land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zu rechnen. 
Dieser zusätzliche Verwaltungsaufwand ist im Rahmen der ersten 
Hauptfeststellung weder im Sinne der Verwaltungsökonomie noch der 
Bürgerfreundlichkeit darstellbar.  


Um zukünftigen Aufwand bei der Entstehung neuer wirtschaftlicher Einheiten 
zu vermeiden, ist ein Außerkrafttreten der Norm zum 31. Dezember 2028 
vorgesehen (siehe Artikel 11 Absatz 4 - neu -), da zum 1. Januar 2029 die 
zweite Hauptfeststellung nach reformiertem Recht stattfindet. Bis dahin soll die 
KONSENS-Datenbank LANGUSTE fertiggestellt sein und damit die 
Zuordnung anhand der Liegenschaftskataster automatisiert erfolgen. Die 
Existenz einer Regelung, welche die Zuordnung von Flurstücken verschiedener 
Eigentümer zu einer wirtschaftlichen Einheit anordnet, erfordert zur 
Umsetzung personellen Aufwand (Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen 
des § 26 BewG) und widerspricht damit dem mittelfristigen Ziel, die 
Feststellung der Grundsteuerwerte weitgehend zu automatisieren.
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Mit der Bezugnahme auf § 34 Absatz 4 bis 6 BewG im neu anzufügenden 
§ 266 Absatz 5 BewG wird sichergestellt, dass die Wirtschaftsgüter, die bisher 
im Rahmen der Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs 
insbesondere bei Gesellschaften und Gemeinschaften mit einbezogen worden 
sind, weiterhin als zu dieser wirtschaftlichen Einheit gehörig betrachtet 
werden. Dies vermeidet einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand durch die 
Ausgliederung von Grundstücken, die einem oder mehreren Beteiligten 
gehören und dem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb der Gesellschaft zu 
dienen bestimmt sind. 


Zu Anlage 31 (zu § 237 Absatz 6 und 7)  


In Anlage 31 zu § 237 Absatz 6 und 7 BewG soll klargestellt werden, dass ein 
Zuschlag für fließende Gewässer nur in Fällen der Teichwirtschaft und der 
Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirtschaft zu erheben ist. Dies gilt 
sowohl für eine Durchflussmenge bis 500 Liter/Sekunde, als auch für eine 
Durchflussmenge über 500 Liter/Sekunde. Der Wille des Gesetzgebers ist ein 
Zuschlag bei fließenden Gewässern für intensive Fischzuchten (Aquakulturen, 
Forellenzuchten) und nicht bei der einfachen Binnenfischerei. Für diese erfolgt 
ein Zuschlag nur bei stehenden Gewässern. 


Zu Artikel 11 Absatz 4 - neu -) 


Um zukünftigen Aufwand bei der Entstehung neuer wirtschaftlicher Einheiten 
zu vermeiden, soll in Artikel 11 Absatz 4 - neu - ein Außerkrafttreten des neu 
zu schaffenden § 266 Absatz 5 BewG zur zweiten Hauptfeststellung zum 31. 
Dezember 2028 vorgesehen werden. Bis dahin soll die KONSENS-Datenbank 
LANGUSTE fertiggestellt sein und damit die Zuordnung anhand der 
Liegenschaftskataster automatisiert erfolgen.
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17. Zu Artikel 7 (§ 65b WpHG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie § 65b 


WpHG ergänzt werden kann, damit die Vorschrift die mit dem Gesetzentwurf 


beabsichtigte Förderung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung bei Arbeitnehmern 


von Kreditinstituten nicht konterkariert.


Begründung:


Die Stärkung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung ist ein Ziel des Gesetzentwurfs. 
Zu den Kernelementen zählt erklärtermaßen die vorgesehene Verdoppelung 
des Freibetrags nach § 3 Nummer 39 EStG-E. Die Möglichkeit der 
Mitarbeiterbeteiligung ist ein Instrument, das allen Arbeitgebern so weit wie 
möglich zur Verfügung stehen sollte.  


Insoweit hinterfragt der Bundesrat, dass § 65b WpHG für Banken eine 
Mindeststückelung von 25.000 Euro (bzw. 50.000 Euro bei größeren Banken) 
für bestimmte Kapitalinstrumente vorsieht, ohne Mitarbeiterkapital-
beteiligungen auszunehmen.  


Diese Kapitalinstrumente sind aber – beispielweise in Form eines 
Sparkassenkapitalbriefs – verbreitete Formen der Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
der Banken. Von daher müssen Banken bei entsprechenden 
Mitarbeiterkapitalbeteiligungen die Mindeststückelung des § 65b WpHG 
beachten mit der Folge, dass diese Instrumente faktisch nicht zur Anwendung 
kommen. Dadurch verlieren Banken an Attraktivität im Bereich 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung gegenüber anderen Branchen. 


Die EU-Vorgaben, auf denen § 65b WpHG beruht, dienen dem Schutz von 
Kleinanlegern, lassen aber Abweichungen zugunsten marktüblicher 
Konditionen und Verfahren eines Mitgliedstaats zu.  


Offenbar hat der Gesetzgeber bei der Verabschiedung des 
Risikoreduzierungsgesetzes, mit dem § 65b WpHG eingeführt wurde, die 
Auswirkungen auf Finanzinstrumente als Mitarbeiterkapitalbeteiligungen bei 
Kreditinstituten nicht im Blick gehabt. Von daher sollte eine Anpassung des 
§ 65b WpHG geprüft werden.


Fz 
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18. Zum Gesetzentwurf allgemein 


a) Der Bundesrat begrüßt, dass die Bundesregierung mit dem 


Fondsstandortgesetz einen Gesetzentwurf vorlegt, mit dem wichtige 


Korrekturen am bestehenden System der Mitarbeiterkapitalbeteiligung 


vorgenommen werden. Insbesondere das konstruktive Angehen der 


sogenannten „Dry-Income“-Problematik, die vor allem Start-ups tangiert, 


wird als Schritt in die richtige Richtung erachtet. Gleichwohl stellt der 


Bundesrat an einigen Stellen des Gesetzentwurfs noch 


Nachbesserungsbedarf fest. 


b) So sieht der Gesetzentwurf vor, dass § 19a EStG, Absatz 3 nur für 


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Kleinstunternehmen sowie 


kleinen und mittleren Unternehmen gelten soll, deren Gründung nicht mehr 


als zehn Jahre zurückliegt. Der Bundesrat weist darauf hin, dass durch diese 


restriktiven Festlegungen insbesondere Scaleups (schnell wachsende Start-


ups) benachteiligt werden. Gerade sie sind es, die im harten internationalen 


Wettbewerb um talentierte Fachkräfte stehen und mit dem Gesetz adressiert 


werden sollten. Der Bundesrat fordert, im weiteren Gesetzgebungsverfahren 


darauf hinzuwirken, dass das Maximalalter für Start-ups, die § 19a Absatz 1 


EStG nutzen wollen, in Anlehnung an die in Frankreich geltende Regelung 


auf mindestens 15 Jahre hinaufgesetzt wird. 


c) Der Gesetzentwurf sieht darüber hinaus vor, dass die den Mitarbeiterinnen 


und Mitarbeitern gewährten steuerlichen Vorteile erlöschen, sobald das 


bisherige Dienstverhältnis zum bisherigen Arbeitgeber beendet wird be-


ziehungsweise seit der Übertragung der Vermögensbeteiligung zehn Jahre 


vergangen sind. Der Bundesrat sieht in beiden Regelungen eine 


Verwässerung der mit dem Gesetz intendierten Verbesserungen zur 


Verhinderung des „Dry-Income“-Effekts und fordert im weiteren 


Gesetzgebungsverfahren entsprechend der ursprünglichen Gesetzesidee 


Nachbesserungen vorzunehmen. 


d) Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren eine Ausweitung 


des Geltungsbereichs der gesetzlichen Neuerungen auch auf Anteils-


optionen zu prüfen, da diese traditionell ein sehr häufig und erfolgreich von 


Start-ups genutztes Beteiligungsinstrument darstellen.


Wi
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e) Der Bundesrat teilt die Auffassung der Bundesregierung, dass die geringe 


Verbreitung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung bei traditionellen KMU vor 


allem auf den sehr niedrigen gewährten Steuerfreibetrag (360 Euro) 


zurückzuführen ist. Sie hält daher eine spürbare Erhöhung des Freibetrags 


für geboten, die über die im Gesetzentwurf vorgesehene Verdopplung des 


bisherigen Freibetrags hinausgeht und sich dabei an entsprechenden Werten 


in europäischen Nachbarländern ausrichten sollte. Eine solche Anpassung 


könnte in Form eines Stufenmodells umgesetzt werden.


Begründung: 


Der Gesetzentwurf greift die Problematik auf, dass Start-ups insbesondere im 
internationalen Wettbewerb um talentierte Fachkräfte häufig im Nachteil sind 
und ein modernisiertes, auf Anreize ausgerichtetes Mitarbeiterkapitalmodell 
gezielt Abhilfe schaffen würde. Er zielt somit eindeutig in die richtige 
Richtung und bedarf nun lediglich noch einer Nachjustierung einzelner 
Stellschrauben, um im Ergebnis tatsächlich auch für die avisierte Zielgruppe 
praxistauglich anwendbar zu sein. 


Start-ups entwickeln sich branchen- und innovationsfeldbezogen sehr 
unterschiedlich So erreichen IT-Start-ups in der Regel viel früher ihre 
Marktreife als solche aus dem Bio-/Pharmasektor. Auch in Bezug auf die 
personelle Ausstattung zeigen sich je nach Tätigkeitsschwerpunkt merkliche 
Unterscheide 
(personenbezogene Dienstleistungen versus Digitalisierungsbranche). Damit 
einzelne Start-ups nicht ungerechtfertigt von den neuen Vergünstigungen im 
Politikfeld Mitarbeiterkapitalbeteiligung ausgeschlossen werden, bedarf es im 
Gesetzentwurf gezielter Flexibilisierungskomponenten sowohl bezüglich des 
Alters als auch der Größenfestlegung von Start-ups.  


Darüber hinaus widersprechen die vorgesehenen Regelungen, dass 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihnen gewährte Vorteile aufgrund eines 
Arbeitgeberwechsels beziehungsweise zehn Jahren nach Gewährung der 
Beteiligung besteuert werden der Intention, die „Dry-Income“-Problematik zu 
verhindern. 


Schließlich sollten die Bedingungen der Nutzung von Mitarbeiterkapital nicht 
nur für Start-ups, sondern auch für alle anderen KMU an Attraktivität 
gewinnen. Der hierzu vorgesehene Steuerfreibetrag erscheint als Anreiz jedoch 
zu gering.







- 21 - Empfehlungen, 51/1/21 


B 


19. Der Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik


empfiehlt dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 


des Grundgesetzes keine Einwendungen zu erheben.
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Stellungnahme
des Bundesrates


Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von 
Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer 
(Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz - 
AbzStEntModG)


Der Bundesrat hat in seiner 1001. Sitzung am 5. März 2021 beschlossen, 


zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen:


1. Zu Artikel 1 allgemein 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, den 


Erwerb von (Atem-) Schutzmasken bzw. Mund-Nase-Bedeckungen (im 


Folgenden: Schutzmasken) steuerlich weitergehend zu entlasten.


Bereits nach geltendem Recht 


- sind die Kosten der Schutzmasken, die der Arbeitgeber für sich oder 


seine Arbeitnehmer zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit zur 


Verfügung stellt, beim Arbeitgeber voll abzugsfähige 


Betriebsausgaben;
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- sind die Aufwendungen des Arbeitnehmers für Schutzmasken, die von 


ihm für die berufliche Nutzung angeschafft werden, z. B. aufgrund der 


Vorgaben des Arbeitgebers (Veranlassungszusammenhang), Werbungs-


kosten. Eine private Mitnutzung von untergeordneter Bedeutung ist 


unschädlich; 


- sind Schutzmasken, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zur 


Ausübung der beruflichen Tätigkeit zur Verfügung stellt, kein 


steuerpflichtiger Arbeitslohn, da sie im ganz überwiegend 


eigenbetrieblichen Interesse gewährt werden.


Vor diesem Hintergrund sollte geprüft werden, 


a) den Sachbezug, der zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn vom 


Arbeitgeber in der Zeit vom 1. März 2020 bis zum 31. Dezember 2021 


aufgrund der Corona-Krise an seinen Arbeitnehmer in der Form der 


Überlassung von Schutzmasken (ab 2021: OP-Masken oder Masken der 


Standards FFP 2, N95 oder KN95 oder einem mindestens vergleichbaren 


Standard) gewährt wird, steuerfrei zu stellen. Damit soll die Gewährung 


dieser Masken auch dann steuerfrei sein, wenn die Leistung der Masken 


nicht im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse erfolgt;


   b) für die Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 einen Sonderausgabenabzug 


in pauschalierte Form für die Aufwendungen für Schutzmasken (ab 2021: 


OP-Masken oder Masken der Standards FFP 2, N95 oder KN95 oder einem 


mindestens vergleichbaren Standard) zu schaffen. 


Begründung:


Nach § 12 Nummer 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) sind 
Aufwendungen für den Haushalt des Steuerpflichtigen und für den Unterhalt 
seiner Familienangehörigen (Kosten der privaten Lebensführung) vollständig 
vom Betriebsausgaben-/ Werbungskostenabzug ausgeschlossen und 
demzufolge nicht in einen abziehbaren und nicht abziehbaren Teil aufzuteilen. 
Solche Aufwendungen sind durch die Vorschriften zur Berücksichtigung des 
steuerlichen Existenzminimums (Grundfreibetrag, Freibeträge für Kinder) 
pauschal abgegolten oder als Sonderausgaben oder als außergewöhnliche 
Belastungen abziehbar. Kosten der privaten Lebensführung in diesem Sinne 
sind insbesondere auch Kosten für persönliche Bedürfnisse des täglichen 
Lebens, z. B. Erhaltung der Gesundheit, Pflege, Hygieneartikel (Schreiben des 
Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 6. Juli 2010, Bundessteuerblatt 
(BStBl) I S. 614).  
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Vollumfänglich nicht abziehbar nach § 12 Nummer 1 Satz 2 EStG und 
demzufolge nicht aufzuteilen sind ferner Aufwendungen für die 
Lebensführung, die zwar der Förderung des Berufs oder der Tätigkeit dienen 
können, die aber grundsätzlich die wirtschaftliche oder gesellschaftliche 
Stellung des Steuerpflichtigen mit sich bringt. Diese Aufwendungen sind selbst 
bei einer beruflichen Mitveranlassung nicht als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten abzugsfähig. 


Nicht von § 12 Nummer 1 EStG erfasste Aufwendungen, die nicht eindeutig 
zugeordnet werden können, aber einen nachgewiesenen abgrenzbaren 
betrieblichen oder beruflichen Anteil enthalten, sind nach dem jeweiligen 
Veranlassungsanteil in abziehbare und nicht abziehbare Aufwendungen 
aufzuteilen. Bei einer untergeordneten privaten Mitveranlassung (weniger als 
10 Prozent) sind die Aufwendungen in vollem Umfang als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten abziehbar. 


Die anhaltende Pandemielage macht deutlich, dass das Steuerrecht seinen 
Beitrag zur Akzeptanz des Infektionsschutzes durch Tragen einer Schutzmaske 
leisten muss. 


Zu Buchstabe a: 


Die Zurverfügungstellung von Schutzmasken durch Arbeitgeber muss 
weitergehend als bisher von der Erfassung als steuerpflichtigem Arbeitslohn 
freigestellt werden. Zwar erfolgt die Zurverfügungstellung der Schutzmasken 
an die Arbeitnehmer in erster Linie zur Sicherung von deren Gesundheit und 
der Aufrechterhaltung der betrieblichen Abläufe. Im Vordergrund stehen somit 
betriebsfunktionale Zielsetzungen; der Vorteil des Arbeitnehmers aus der 
unentgeltlichen Überlassung der Schutzmaske tritt dabei in den Hintergrund. 
Es sollte aber im Sinne eines steuerlichen Beitrags zur Pandemiebekämpfung 
zu Vereinfachungszwecken befristet darüber hinaus die Steuerfreistellung nicht 
auf Fälle der Überlassung der Schutzmasken zur ausschließlichen beruflichen 
Nutzung beschränkt werden. Den Arbeitgebern, die sich durch die Überlassung 
von Schutzmasken der gesellschaftlichen Verantwortung in der Corona-
Situation stellen, soll der bürokratische Aufwand aus einer Lohnbesteuerung 
erspart werden. 


Zu Buchstabe b: 


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber oder Unternehmen 
ihnen keine Schutzmasken zur Verfügung stellt, sind darauf angewiesen, eine 
solche Schutzmaske selbst anzuschaffen. Wird die Schutzmaske zur 
beruflichen Verwendung angeschafft, stellen die Aufwendungen 
Werbungskosten dar. Entsprechend fallen bei einer Anschaffung zur eigenen 
betrieblichen Tätigkeit Betriebsausgaben an. Die private Mitnutzung ist 
unbeachtlich, solange sie von untergeordneter Bedeutung ist. 


Ist die private Mitnutzung nicht mehr von nur untergeordneter Bedeutung, 
scheidet der Abzug als Werbungskosten oder Betriebsausgaben aus.







Drucksache 50/21 (Beschluss) - 4 - 


Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, auch für diese Fälle eine steuerliche 
Abzugsmöglichkeit zu schaffen. Wegen des fehlenden Veranlassungs-
zusammenhangs zur Einkünfteerzielung ist hierfür auf den Abzug als 
Sonderausgaben abzustellen. Dies gebietet nicht nur die Zusammenschau mit 
dem Fall der arbeitgebergestellten Schutzmaske (vgl. Buchstabe a). Vielmehr 
ist dies der einzige Weg, auch Beziehern von anderen Überschusseinkünften, 
wie z. B. Alterseinkünften, eine steuerliche Berücksichtigung zu eröffnen. 


Es ist daher ein neuer, zeitlich befristeter und pauschalierter 
Sonderausgabenabzug für Schutzmasken zu schaffen. Nach der 
Rechtsprechung besteht im Bereich des Sonderausgabenabzugs ein relativ 
weiter Gestaltungsspielraum, sodass insoweit ein neuer Abzugstatbestand 
geschaffen werden könnte, vgl. etwa Nichtannahmebeschluss des BVerfG vom 
14. Juni 2016 - 2 BvR 290/10, BStBl. II 2016, S. 801, Rz 41 zur Zuordnung 
gemischt veranlasster Aufwendungen. 


Ein solcher Sonderausgabenabzug käme ausnahmslos allen Steuerpflichtigen 
zugute und wäre auch nicht vom Überschreiten einer zumutbaren Belastung 
abhängig. Zu denken ist an einen Pauschalbetrag ohne Einzelnachweis in Höhe 
von z. B. 200 Euro bei Einzelveranlagung und 400 Euro bei 
Zusammenveranlagung im Jahr. 


2. Zu Artikel 1 Nummer 1a - neu - (§ 3 Nummer 11a EStG) 


In Artikel 1 ist nach Nummer 1 folgende Nummer 1a einzufügen: 


„1a. In § 3 Nummer 11a wird die Angabe „30. Juni 2021“ durch die Angabe 


„31. Dezember 2021“ ersetzt.“


Begründung: 


Nach § 3 Nummer 11a EStG i. d. F. des Jahressteuergesetzes 2020 sind die in 
der Zeit vom 1. März 2020 bis zum 30. Juni 2021 aufgrund der Corona-Krise 
an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gezahlten Beihilfen und 
Unterstützungen bis zur Höhe von insgesamt 1 500 Euro steuerfrei. Solche 
steuerfreien „Corona-Beihilfen“ werden inzwischen in vielen Branchen 
bezahlt. Auch die „Corona-Prämie“ i. S. v. § 150a SGB XI, die an bestimmte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Pflegeeinrichtungen gezahlt wird 
(sogenannter Pflegebonus), fällt dem Grunde nach unter diese Steuerbefreiung. 


Mittlerweile zeichnet sich jedoch immer klarer ab, dass sich die Folgen der 
Corona-Pandemie auch auf die zweite Jahreshälfte 2021 auswirken werden.
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Es sollte daher über den 30. Juni 2021 hinaus ein Anreiz für Arbeitgeber 
bestehen, die weitreichenden wirtschaftlichen Folgen für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer durch entsprechende Sonderzahlungen nach § 3 
Nummer 11a EStG abzumildern. Der Zahlungszeitraum sollte daher bis zum 
31. Dezember 2021 verlängert werden.


3. Zu Artikel 1 Nummer 1a - neu - (§ 5a Absatz 4 Satz 3 Nummer 3, 


Satz 3a - neu -, 


 3b - neu - , Satz 4 EStG),  


 Nummer 15 Buchstabe 0a - neu - (§ 52 Absatz 10 Satz 6 - neu - 


EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 1 ist folgende Nummer 1a einzufügen:  


„1a. § 5a Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  


„(4) Zum Schluss des Wirtschaftsjahres, das der erstmaligen 


Anwendung des Absatzes 1 vorangeht (Übergangsjahr), ist für 


jedes Wirtschaftsgut, das unmittelbar dem Betrieb von 


Handelsschiffen im internationalen Verkehr dient, der 


Unterschiedsbetrag zwischen Buchwert und Teilwert in ein 


besonderes Verzeichnis aufzunehmen. Der Unterschiedsbetrag ist 


gesondert und bei Gesellschaften im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 


Nummer 2 einheitlich festzustellen. Der Unterschiedsbetrag nach 


Satz 1 ist dem Gewinn hinzuzurechnen: 


1. in den dem letzten Jahr der Anwendung des Absatzes 1 


folgenden fünf Wirtschaftsjahren jeweils in Höhe von 


mindestens einem Fünftel,  


2. in dem Jahr, in dem das Wirtschaftsgut aus dem 


Betriebsvermögen ausscheidet oder in dem es nicht mehr 


unmittelbar dem Betrieb von Handelsschiffen im 


internationalen Verkehr dient, 
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3. in dem Jahr des Ausscheidens eines Mitunternehmers 


hinsichtlich des auf ihn entfallenden Unterschiedsbetrags; 


mindert sich die Beteiligung des Mitunternehmers, ohne dass er 


aus der Mitunternehmerschaft ausscheidet, erfolgt eine 


Hinzurechnung entsprechend der Minderung der Beteiligung. 


Satz 3 Nummer 3 gilt auch in den Fällen der §§ 20 und 24 des 


Umwandlungssteuergesetzes. Wird ein Betrieb, Teilbetrieb oder 


Anteil eines Mitunternehmers an einem Betrieb auf einen 


Rechtsnachfolger zum Buchwert nach § 6 Absatz 3 übertragen, 


geht der Unterschiedsbetrag insoweit auf den Rechtsnachfolger 


über. § 182 Absatz 2 der Abgabenordnung gilt sinngemäß. Die 


Sätze 1 bis 6 sind entsprechend anzuwenden, wenn der 


Steuerpflichtige Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens dem 


Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr zuführt.““ 


b) In Nummer 15 ist vor Buchstabe a folgender Buchstabe 0a einzufügen:  


„0a) Dem Absatz 10 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 5a Absatz 4 Satz 5 bis 7 in der Fassung des Artikels 1 des 


Gesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf 


Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1998 


beginnen.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteilen vom 28. November 2019  
- IV R 28/19 - und vom 29. April 2020 - IV R 17/19 - entschieden, dass der in 
§ 5a Absatz 4 Satz 3 Nummer 3 Einkommensteuergesetz (EStG) („in dem Jahr 
des Ausscheidens eines Gesellschafters hinsichtlich des auf ihn entfallenden 
Anteils“) angeführte Tatbestand des Ausscheidens eines Gesellschafters auch 
Übertragungen nach § 6 Absatz 3 EStG umfasst und es damit in diesen Fällen 
zu einer Aufdeckung des Unterschiedsbetrags käme.  
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Damit ist der BFH der Verwaltungsauffassung entgegengetreten, wonach der 
Unterschiedsbetrag bei einer Buchwertfortführung auf den Rechtsnachfolger 
übergeht und entsprechend beim Rechtsvorgänger keine Hinzurechnung 
erfolgt; vgl. Randnummer (Rn.) 28 des BMF-Schreibens vom 12. Juni 2002 –
IV A 6 - S 2133a - 11/02, Bundessteuerblatt (BStBl) I S. 614, i. d. F des BMF-


Schreibens vom 31. August 2008 - IV C 6 – S 2133-a/07/10001, BStBl I 
S. 956. Die Neufassung des § 5a Absatz 4 Satz 5 und 6 EStG verankert die 
bisherige Verwaltungsauffassung im Gesetz, d. h. in Fällen einer Übertragung 
eines Betriebs, Teilbetriebs oder Anteil eines Mitunternehmers an einem 
Betrieb zum Buchwert nach § 6 Absatz 3 EStG geht der Unterschiedsbetrag 
insoweit auf den Rechtsnachfolger über, und es erfolgt entsprechend beim 
Übertragenden keine Hinzurechnung. 


Diese Neuregelung ist auf die Fälle einer unentgeltlichen Übertragung nach § 6 
Absatz 3 EStG beschränkt. Entgeltliche Übertragungen führen demgegenüber 
zu einer Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags, wie dies exemplarisch in der 
Neufassung des § 5a Absatz 4 Satz 4 EStG für Fälle der §§ 20 und 24 des 
Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG) klargestellt ist. 


Mit der genannten BFH-Rechtsprechung wird eine Jahrzehnte geltende 
Verwaltungsauffassung und -praxis, an der sich auch die Steuerpflichtigen 
orientiert haben, geändert. Sie berücksichtigt nicht den an vielen Stellen 
judizierten und praktizierten Grundsatz des Ertragsteuerrechts, dass Erbfall und 
vorweggenommene Erbfolge grundsätzlich keine Veräußerung darstellen. Sie 
führt ferner zu einer Ungleichbehandlung von Einzelunternehmer und 
Mitunternehmer, ohne dass Gründe für diese Ungleichbehandlung angeführt 
werden können. 


Der Grundgedanke des § 5a Absatz 4 EStG ist es, die in der Zeit vor dem 
Übergang zur Tonnagebesteuerung entstandenen stillen Reserven quasi 
einzufrieren. Sie sollen erst dann der Besteuerung zugeführt werden, wenn die 
Tonnagesteuer beendet wird, sei es durch Abwahl der Tonnagebesteuerung, 
durch Nutzungsänderung oder durch Ausscheiden des Schiffes aus dem 
Betriebsvermögen. Letzteres ist insbesondere der Fall der Veräußerung des 
Schiffes. Da bei Mitunternehmerschaften eine Veräußerung auch auf der Ebene 
des Mitunternehmers möglich ist, bedurfte es insoweit einer ausdrücklichen 
Regelung, die mit der Klarstellung durch das Steuerbereinigungsgesetz 1999 
geschaffen wurde. 


Sowohl im Jahr 1998 (Schaffung der Tonnagebesteuerung) als auch im Jahr 
1999 (Steuerbereinigungsgesetz) herrschte der Grundsatz, dass bei der 
unentgeltlichen Übertragung von Betrieben, Teilbetrieben und 
Mitunternehmeranteilen die sog. Fußstapfentheorie zur Anwendung kommt, 
d. h. die Übertragung nicht zur Aufdeckung von stillen Reserven führt (§ 7 der 
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung, ab 1999: § 6 Absatz 3 EStG). 
Auch bei der Anwendung von Verbleibensvoraussetzungen wurde und wird die 
unentgeltliche Übertragung als unschädliches Ereignis angesehen.
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Es gibt keinen ersichtlichen Grund, dass der Gesetzgeber bei der 
Tonnagebesteuerung von diesen Grundsätzen abweichen wollte. Hätte er von 
diesem Grundsatz abweichen wollen, wäre 


- eine ausführliche Darstellung in der Entwurfsbegründung (anstelle 
einer Darstellung als schlichte „Klarstellung“) naheliegend gewesen, 


- eine Parallelregelung für Einzelunternehmer zwingend geboten. 


Die Formulierung „Ausscheiden eines Gesellschafters“, auf die der BFH 
abstellt, kann letztlich nur als handwerklich nicht gelungene Umschreibung des 
Tatbestands der Veräußerung des Mitunternehmeranteils gewertet werden. 


Auch das bereits im Jahr 1999 (vor dem Inkrafttreten des 
Steuerbereinigungsgesetzes 1999) veröffentlichte Anwendungsschreiben 
ordnet (nur) die Veräußerung des Mitunternehmeranteils den die 
Hinzurechnung auslösenden Vorgängen zu. Noch deutlicher sind die späteren 
Fassungen des Anwendungsschreibens. 


Erst wesentlich später kamen Zweifel auf, ob die Hinzurechnung des 
Unterschiedsbetrags im Fall des Ausscheidens des Mitunternehmers durch 
Einbringung des Mitunternehmeranteils nach § 20 oder § 24 UmwStG 
vermieden werden kann. Der Erbfall oder die vorweggenommene Erbfolge 
wurden in diesem Zusammenhang kaum thematisiert.  


Zumindest im Ertragsteuerrecht werden Erbfolge und vorweggenommene 
Erbfolge der Fußstapfentheorie zugeordnet, d. h. diese Vorgänge führen weder 
zur Aufdeckung von stillen Reserven noch zum Verstoß gegen 
Verbleibensvoraussetzungen. Dabei ist im Zusammenhang mit der 
Tonnagebesteuerung auch zu berücksichtigen, dass von der streitigen 
Rechtsfrage nicht nur Kapitalanleger, sondern auch aktive Unternehmer im 
kleinen und mittleren Unternehmenssegment betroffen sind. So würde im Fall 
der Ein-Gesellschafter-GmbH & Co KG der Erbfall die Hinzurechnung des 
Unterschiedsbetrags auslösen, ohne dass Liquidität zur Steuerzahlung zur 
Verfügung steht. Auch die vorweggenommene Erbfolge durch unentgeltliche 
Übertragung nach § 6 Absatz 3 EStG würde die Hinzurechnung des 
Unterschiedsbetrags auslösen.  


Im Zuge der Neufassung des § 5a Absatz 4 EStG wird mit der Änderung von 
§ 5a Absatz 4 Satz 3 Nummer 3 EStG nunmehr auch klargestellt, dass eine 
Minderung der Beteiligung eines Gesellschafters auch nur zu einer 
entsprechenden anteiligen Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags führt. 


Mit dem neuen Satz 6 in § 5a Absatz 4 EStG (§ 182 Absatz 2 der 
Abgabenordnung gilt sinngemäß.) wird klargestellt, dass ein gegenüber dem 
Rechtsvorgänger festgestellter Unterschiedsbetrag in den Fällen, in denen der 
Unterschiedsbetrag beim Rechtsvorgänger nicht hinzuzurechnen ist, ohne 
gesonderten Verwaltungsakt gegenüber dem Rechtsnachfolger wirkt. Dies 
ergibt sich insbesondere aus dem in Bezug genommenen Absatz 2 Satz 1 des 
§ 182 der Abgabenordnung, wonach ein Feststellungsbescheid auch gegenüber 
dem Rechtsnachfolger, auf den der Gegenstand der Feststellung nach dem 
Feststellungszeitpunkt mit steuerlicher Wirkung übergeht, wirkt. Die Regelung 
stellt eine Klarstellung der bisherigen Erklärungs- und Verwaltungspraxis dar, 
wonach in Fällen der unentgeltlichen Rechtsnachfolge keine Änderung des 
Feststellungsbescheids erfolgt.
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Zu Buchstabe b: 


§ 52 Absatz 10 Satz 6 EStG enthält die Anwendungsregelung zu dem neu 
gefassten § 5a Absatz 4 Satz 5 bis 7 EStG.  


Mit § 5a Absatz 4 Satz 5 bis 7 EStG wird die bestehende Verwaltungspraxis 
entsprechend Rn. 28 des BMF-Schreibens vom 12. Juni 2002 - IV A 6 - 
S 2133a - 11/02, BStBl I S. 614, i. d. F des BMF-Schreibens vom 31. August 
2008 - IV C 6 - S 2133-a/07/10001, BStBl I S. 956, festgeschrieben. § 5a 
Absatz 4 Satz 5 und 6 EStG gilt für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31. Dezember 1998 beginnen. Damit soll zum einen in noch offenen Fällen 
einer Übertragung nach § 6 Absatz 3 EStG die andernfalls erforderliche 
(teilweise) Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags beim Übertragenden 
verhindert werden. Des Weiteren soll mit dem Einbezug von § 5a Absatz 4 
Satz 6 EStG in die Anwendungsregelung verfahrensrechtlich sichergestellt 
werden, dass der festgestellte Unterschiedsbetrag auf den Rechtsnachfolger 
übergeht. Letzteres entspricht der von den Steuerpflichtigen und der 
Verwaltung praktizierten Vorgehensweise. Anderenfalls müssten in einer 
Vielzahl von Fällen Erklärungen zur Neufeststellung des Unterschiedsbetrags 
abgegeben werden. 


In Fällen, in denen der Rechtsnachfolger bereits einen 
Hinzurechnungstatbestand des § 5a Absatz 4 EStG verwirklicht hat, konnte 
sich bei diesem angesichts der feststehenden Verwaltungspraxis und des 
eindeutigen Wortlauts von Rn. 28 des BMF-Schreibens vom 12. Juni 2002 –
IV A 6 – S 2133a - 11/02, BStBl I S. 614, i. d. F. des BMF-Schreibens vom 


31. August 2008 – IV C 6 – S 2133-a/07/10001, BStBl I S. 956, kein 
schutzwürdiges Vertrauen dahingehend bilden, dass der Unterschiedsbetrag 
beim Rechtsvorgänger hinzuzurechnen ist. 


4. Zu Artikel 1 Nummer 1a - neu - (§ 6 Absatz 2, Absatz 2a EStG) 


 Nummer 15 Buchstabe 0a - neu - (§ 52 Absatz 12 EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 1 ist folgende Nummer 1a einzufügen: 


„1a. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „800 Euro“ durch die 


Angabe „1 000 Euro“ ersetzt. 


b) § 6 Absatz 2a wird gestrichen.“
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b) In Nummer 15 ist vor Buchstabe a folgender Buchstabe 0a einzufügen: 


„0a) Absatz 12 wird wie folgt geändert: 


aa) nach Satz 6 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 6 Absatz 2 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 


vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals 


bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 


2020 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen 


eingelegt werden.“ 


bb) nach Satz 8 werden folgende Sätze eingefügt: 


„§ 6 Absatz 2a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 


27. Juni 2017 (BGBl. I S. 2074) ist letztmals bei 


Wirtschaftsgütern anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2021 


angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt 


worden sind. Für Sammelposten, die am 31. Dezember 2020 


noch vorhanden sind, ist Absatz 2a in der am 31. Dezember 


2020 geltenden Fassung weiter anzuwenden.““ 


Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit 
Rechteüberlassungen vom 27. Juni 2017 wurde die Grenze für eine 
Sofortabschreibung als geringwertiges Wirtschaftsgut von bisher 410 Euro auf 
800 Euro zum 1. Januar 2018 angehoben. 


Die Bewertungsfreiheit des § 6 Absatz 2 dient der Vereinfachung und 
vermeidet Streitigkeiten in Fragen der Bewertung bei einer Vielzahl von 
Wirtschaftsgütern. 


Das seit 2010 bestehende Nebeneinander von sofort abschreibbaren 
geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einer Grenze von nunmehr 800 Euro 
und der Poolabschreibung im Rahmen eines Sammelpostens bei Anschaffungs-
oder Herstellungskosten oder einem Einlagewert bis zu 1 000 Euro über 
fünf Jahre führt zu einer deutlichen Verkomplizierung und zu einem erhöhten 
Aufwand durch zusätzliche Aufzeichnungspflichten und deren Überwachung. 


Mit der Anhebung der Grenze für sofort abschreibbare geringwertige 
Wirtschaftsgüter auf 1 000 Euro entfällt die Poolabschreibung. Dies führt zu 
einer deutlichen Vereinfachung und zu einem Abbau von Bürokratie. 
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Hierauf hatte der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren 
im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften hingewiesen 
(BR-Drucksache 372/18 (Beschluss)). Die Bundesregierung sagte in ihrer 
Gegenäußerung zu Ziffer 6 eine Überprüfung der Schwellenwerte zu (BT-
Drucksache 19/4858). Eine Anhebung der Grenze für sofort abschreibbare 
geringwertige Wirtschaftsgüter erfolgte aber im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren nicht. 


Auch in seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur weiteren 
Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften (JStG 2019) hatte der Bundesrat hierauf hingewiesen. Die 
Bundesregierung lehnte den Vorschlag in ihrer Gegenäußerung (BT-
Drucksache 19/08075) für dieses Gesetzgebungsverfahren ab. 


Zuletzt forderte der Bundesrat unter Ziffer 3 seiner Stellungnahme zum 
Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2020 (JStG 2020) die Anhebung der 
Grenze (BR-Drucksache 503/20 (Beschluss)). Die Bundesregierung sagte in 
ihrer Gegenäußerung (BT-Drucksache 19/23551) eine Überprüfung des 
Vorschlags zu. Eine Umsetzung der Forderung in einem 
Gesetzgebungsverfahren erfolgte bislang nicht. 


Der Bundesrat hält die Anhebung der Grenze weiterhin aus Gründen der 
Vereinfachung und dem Abbau von Bürokratie für erforderlich. 


Zu Buchstabe b: 


Folgeänderung aufgrund der Anhebung der Grenze für eine Sofortabschreibung 
als geringwertiges Wirtschaftsgut.


5. Zu Artikel 1 (§ 32 Absatz 6 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob eine 


gesetzliche Änderung der Regelungen in § 32 Absatz 6 EStG zur 


Übertragbarkeit und zur Berücksichtigung der Freibeträge für Kinder und deren 


Auswirkung auf die Freistellung des Kindesexistenzminimums in § 31 EStG 


erforderlich ist.


Begründung: 


Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteilen vom 22. April 2020 (III R 61/18 
und III R 25/19) entgegen der Verwaltungsauffassung entschieden, dass der 
dem anderen Elternteil zustehende Freibetrag für den Betreuungs- und 
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (BEA-Freibetrag) nach Volljährigkeit des 
Kindes auch im Fall der Verletzung der Unterhaltsverpflichtung nicht auf den 
alleinerziehenden Elternteil übertragen werden kann. Dadurch erhält ein seiner 
Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommender Elternteil den halben BEA-
Freibetrag, obwohl er nicht mit Unterhaltsaufwand belastet ist. Er erhält 
dennoch insoweit eine volle Steuerentlastung, zumal auch kein anteiliges 
Kindergeld gegengerechnet wird. 


Infolge dieser Rechtsprechung wird einem alleinerziehenden Elternteil der
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halbe BEA-Freibetrag für das volljährige Kind verwehrt, obwohl er die 
Unterhaltslasten des Kindes alleine trägt. Dadurch wird dem alleinerziehenden 
Elternteil die verfassungsrechtlich notwendige Steuerfreistellung der 
(hälftigen) Bedarfe für Betreuung und Erziehung oder Ausbildung 
vorenthalten.


6. Zu Artikel 1 (§ 43 Absatz 1 Satz 6 Nummer 5 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in § 43 


Absatz 1 Satz 6 Nummer 5 EStG eine Ergänzung aufgenommen wird, wonach 


Kreditinstituten im Falle einer unentgeltlichen Depotübertragung die 


Möglichkeit eingeräumt wird, auch die IdNr. eines „Nicht-Kunden“ beim BZSt 


abzufragen.  


Begründung: 


Gemäß § 43 Absatz 1 Satz 6 EStG hat die auszahlende Stelle bei 
unentgeltlichen Depotüberträgen im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 5 EStG die 
dort aufgeführten Daten an die Finanzverwaltung zu melden. Hierzu gehören 
insbesondere auch die Steueridentifikationsnummer und das Geburtsdatum des 
Übertragenden sowie des Empfängers. 


Während bei einem internen Depotübertrag, das heißt bei einem Depotübertrag 
von Kunde A auf Kunde B desselben Kreditinstituts, die 
Steueridentifikationsnummern und die Geburtsdaten von Übertragenden und 
Übernehmendem vorliegen und die Richtigkeit der angegebenen IdNr. über das 
Abrufverfahren zum Kirchensteuermerkmal validiert werden können, ist dies 
bei einem externen Depotübertrag bislang nicht möglich. 


Bei einem externen Depotübertrag liegen nur die Daten des eigenen Kunden 
vor. Hinsichtlich der Daten des übernehmenden Kunden muss das 
Kreditinstitut derzeit auf die Angaben des eigenen Kunden im Formular 
vertrauen. Mangels direkter Kundenbeziehung besteht für das Kreditinstitut des 
Übertragenden jedoch keine rechtlich zulässige Möglichkeit, die Daten (IdNr. 
und Geburtsdatum) zu überprüfen. 


Bisher gab es dazu bei Abgabe der Meldungen der unentgeltlichen 
Depotüberträge seitens KMV keine Plausibilitätsprüfungen, so dass die von 
den auszahlenden Stellen abgegebenen Meldesätze durchgängig angenommen 
wurden. Im letzten Jahr wurde jedoch das „Ident-Verfahren“ (Prüfung der 
angegebenen Steuer-ID in Verbindung mit dem Geburtsdatum) eingeführt, was 
bei verschiedenen Instituten zur Ablehnung einer Vielzahl von Meldesätzen 
führte. 


Damit es nicht zu einer massenhaften Ablehnung von Meldesätzen kommt, 
sollte für die meldenden Institute eine Möglichkeit geschaffen werden, die 
Daten des Empfängers vor der Übersendung an KMV zu überprüfen.
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Als Möglichkeit bietet sich an, den meldenden Instituten gesetzlich eine 
Abfragemöglichkeit auch für die IdNr. eines „Nicht-Kunden“ beim BZSt zu 
Überprüfungszwecken einzuräumen. Die Regelung könnte analog § 44a 
Absatz 2a EStG erfolgen.


7. Zu Artikel 1 Nummer 4 (§ 44a Absatz 10 Satz 1 Nummer 2, 


 Nummer 15 Buchstabe 0a - neu - (§ 52 Absatz 44 0a EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 4 ist wie folgt zu fassen: 


„4. § 44a wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 9 Satz 2 bis 4 wird wie folgt gefasst: 


„§ 50d Absatz 3 und 5 <…weiter wie Vorlage>“ 


b) In Absatz 10 Satz 1 wird die Nummer 2 aufgehoben.“ 


b) In Nummer 15 ist dem Buchstaben a folgender Buchstabe 0a voran-


zustellen: 


„0a. Nach Absatz 44 wird folgender Absatz 44 0a eingefügt: 


„(44 0a) § 44a Absatz 10 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 


des Gesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf 


Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31. März 2021 


zufließen.“ 


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Die kurzfristige Übertragung von Aktien war in der Vergangenheit ein 
verbreitetes Modell für Gestaltungen zur Umgehung der 
Dividendenbesteuerung. Dabei wurden inländische Steuerpflichtige als bloße 
Vehikel zur Geltendmachung einer Kapitalertragsteueranrechnung oder einer 
Abstandnahme vom Steuerabzug bei Bezug der Dividende genutzt. Nach 
Erkenntnissen aus der Aufarbeitung von Cum/Cum-Gestaltungen wurden auch 
die Inhaber von Dauerüberzahlerbescheinigungen in diese Gestaltungen 
eingebunden. Gläubiger von Kapitalerträgen, bei denen die Kapitalertragsteuer 
auf Dauer höher ist als die gesamte festzusetzende Einkommensteuer oder 
Körperschaftsteuer können nach Maßgabe des § 44a Absatz 5 EStG eine 
Dauerüberzahlerbescheinigung beantragen. Auf Dividendenerträge wird von 
der auszahlenden Stelle bei Vorlage einer Dauerüberzahlerbescheinigung keine 
Kapitalertragsteuer einbehalten.  
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Für die Gestaltung wurden Aktien kurz vor dem Dividendenstichtag auf 
inländische Inhaber einer Dauerüberzahlerbescheinigung übertragen. Die 
Empfänger der Aktien legten vor Bezug der Dividende ihre 
Dauerüberzahlerbescheinigung vor, vereinnahmten die Dividende und leiteten 
die Bruttodividende an ihre Vertragspartner weiter. Die Empfänger der Aktien 
waren gegen Kursrisiken während der Haltedauer abgesichert und übertrugen 
die Aktien nach dem Dividendenstichtag an den Vertragspartner zurück. Für 
die Beteiligung an dem Modell wurde mit den Vertragspartnern ein Entgelt 
vereinbart. Aufgrund der mit der Übertragung verbundenen Abreden wurden 
die mit dem Halten einer Aktie typischerweise verbundenen Chancen und 
Risiken regelmäßig nicht übertragen und die Empfänger der Aktien waren 
nicht als steuerliche Anteilseigner anzusehen. 


Die Aufklärung dieser Transaktionen ist schwierig. Die Einbindung der 
Dauerüberzahler in die Gestaltungsmodelle erfolgte oft verdeckt und die 
Transaktionen wurden innerhalb der allgemeinen Depotbuchhaltung 
abgewickelt. Es kann nach Erkenntnissen aus der Aufarbeitung dieser 
Gestaltungen auch nicht ausgeschlossen werden, dass diese Art von 
Transaktionen weiterhin genutzt wird, um die Regelungen des § 36a EStG zur 
Beschränkung der Anrechenbarkeit der Kapitalertragsteuer zu umgehen. 


Durch den Ausschluss der Dauerüberzahlerbescheinigung aus dem Katalog der 
eine Abstandnahme vom Steuerabzug begründenden Bescheinigungen, entfällt 
zukünftig die Möglichkeit, über eine Dauerüberzahlerbescheinigung die 
Abstandnahme vom Steuerabzug bei Dividendenzahlungen aus inländischen 
girosammelverwahrten Aktien zu erreichen und die Inhaber von 
Dauerüberzahlerbescheinigungen als Vehikel für die Umgehung der 
Dividendenbesteuerung zu nutzen. Die Kapitalertragsteuer auf 
Dividendenzahlungen ist für diesen Personenkreis in voller Höhe 
einzubehalten. Eine Anrechnung oder Erstattung der einbehaltenen und 
abgeführten Kapitalertragsteuer erfolgt zukünftig nur im Rahmen der 
Veranlagung der Einkünfte. Die Finanzverwaltung kann in der Veranlagung 
die Grundlagen und die Begleitumstände von Aktientransaktionen um den 
Dividendenstichtag vor der Anrechnung oder Erstattung der 
Kapitalertragsteuer prüfen. 


Zu Buchstabe b: 


Die Anwendungsregelung gilt für Kapitalerträge, die nach dem 31. März 2021 
zufließen. Bei der Würdigung des Vertrauensschutzes auf die vor Inkrafttreten 
des Gesetzes geltende Rechtslage ist zu berücksichtigen, dass die Regelung den 
Zweck verfolgt, Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteuerung unter 
Nutzung einer Dauerüberzahlerbescheinigung zu verhindern und bereits durch 
verwaltungsseitige Vorgaben die Möglichkeit zur Abstandnahme vom 
Steuerabzug über die Anknüpfung an den Zeitpunkt der Einbuchung der Aktien 
eingeschränkt wurde. Es handelt sich bei den betroffenen Adressaten zudem 
um einen professionell beratenen und gut informierten Personenkreis. 
Außerdem wird die Möglichkeit, eine Entlastung von der Kapitalertragsteuer 
zu erreichen, nicht beseitigt. Die Entlastung kann nach dem Zufluss der 
Dividenden im Rahmen der Veranlagung der Einkünfte erreicht werden.
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8. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 45b EStG) 


a) Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens die 


vorgesehenen erweiterten Angaben in der Steuerbescheinigung daraufhin zu 


überprüfen, dass die Praxistauglichkeit in einem Massenverfahren wie dem 


Kapitalertragsteuerabzug für Abzugsverpflichtete wie auch für die 


Steuerverwaltung weiterhin gewährleistet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, 


dass die geforderten Daten, insbesondere zu den Zwischenverwahrern, der 


auszahlenden Stelle nicht vorliegen und allenfalls mit erheblichem 


Aufwand beschafft werden können. Darüber hinaus wäre es aus Sicht des 


Bundesrates zielführend, zur Reduzierung des bürokratischen Aufwands die 


erweiterten Angaben in der Steuerbescheinigung erst dann einzufordern, 


wenn die zugrundeliegenden Kapitalerträge eine bestimmte Schwelle von 


beispielsweise 20 000 Euro übersteigen. 


b) In gleicher Weise sollten die zusätzlichen Meldepflichten der 


Zwischenverwahrer auf ihre Praxistauglichkeit hin überprüft werden. Dabei 


sollte insbesondere berücksichtigt werden, dass personenbezogene Daten 


der Endkunden sowie Angaben zu den vertraglichen Vereinbarungen der 


Wertpapierübertragungen mitgeteilt werden sollen, die den 


Zwischenverwahrern bisher nicht vorliegen. Aus Sicht des Bundesrates 


sollten nur Daten gemeldet werden müssen, die durch zumutbare 


vertragliche Anpassungen verfügbar gemacht werden können. 


c) Nicht zuletzt sollte aus Sicht des Bundesrates die Korrektur- und 


Stornierungspflicht der Aussteller von Kapitalertragsteuerbescheinigungen 


zeitlich begrenzt werden, so dass ein Gleichlauf zu den 


Aufbewahrungsfristen der Abgabenordnung gewährleistet ist. Die im 


Gesetzentwurf vorgesehene unbefristete Speicherpflicht sollte auch im 


Hinblick auf die Vorgaben der DSGVO überprüft werden. 


9. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 45b Absatz 9 EStG)


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Bezifferung des 


mit der in § 45b Absatz 9 EStG-E vorgesehenen Verpflichtung für 


börsennotierte Gesellschaften einhergehenden Erfüllungsaufwands zu 


überprüfen. Zudem bittet er die Bundesregierung, den aus der Meldepflicht 


erwarteten Erkenntnisgewinn für die Finanzverwaltung näher zu beschreiben. 
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Begründung: 


Mit § 45b Absatz 9 EStG-E sollen börsennotierte Gesellschaften verpflichtet 
werden, gemäß § 67d des Aktiengesetzes (AktG) Informationen über die 
Identität ihrer Aktionäre zum Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses 
einzuholen und dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu übermitteln. 


§ 67d AktG beinhaltet – entsprechend den Vorgaben der 2. EU-
Aktionärsrechterichtlinie (2. ARRL, EU 2017/828) – einen Informations-
anspruch der börsennotierten Gesellschaft gegenüber den Intermediären 
(Depotbanken), die Aktien der Gesellschaft verwahren. Es liegt bei der 
Gesellschaft, ob überhaupt, wann, wie oft und in welchem Umfang (z. B. ab 
einer bestimmten Stückzahl) sie von diesem Recht Gebrauch macht. Eine 
Verpflichtung zur regelmäßigen Identifikation ihrer Aktionäre besteht 
aktienrechtlich nicht. 


Dieser frei auszuübende Anspruch der Gesellschaft wird nun durch den 
Gesetzentwurf zu einer Pflicht und damit ins Gegenteil verkehrt. Dies bedarf 
einer Rechtfertigung, denn eine vollumfängliche Abfrage zur 
Aktionärsidentifikation erzeugt bei der börsennotierten Gesellschaft einen 
enormen Aufwand. Entsprechend der 2. ARRL meldet jede einzelne 
Zwischenverwahrstelle der Gesellschaft direkt die Identität derjenigen, für die 
sie Aktien verwahrt. Dies können Aktionäre, aber auch weitere 
Zwischenverwahrer in der Verwahrkette sein. Im letzteren Fall geht dann der 
Zwischenverwahrer auf der nächsten Stufe der Verwahrkette analog vor, bis 
schließlich die letzte Stufe (Letztintermediär) erreicht ist. Die Gesellschaft 
muss schließlich alle eingehenden Angaben zunächst zusammenzuführen, um 
eine Identifizierung ihrer Aktionäre vornehmen zu können. 


Hinzu kommt, dass die Verpflichtung mit dem Gewinnverwendungsbeschluss 
an einen Zeitpunkt anknüpfen soll, zu dem ein Prozess zur 
Aktionärsidentifikation aus Sicht der Gesellschaft keinerlei Sinn ergibt. Für sie 
ist vielmehr eine Kommunikationsmöglichkeit mit ihren Aktionären weit vor 
der Hauptversammlung von Interesse. Damit kann die Gesellschaft eine 
steuerrechtlich verpflichtende Abfrage auch nicht für diese Zwecke fruchtbar 
machen. 


Im Ergebnis kommt auf die betroffenen Gesellschaften ein erheblicher 
Mehraufwand zu. Der Bundesrat hat Zweifel, ob der in der Begründung zum 
Gesetzentwurf ausgewiesene Erfüllungsaufwand von gerade einmal 5 000 Euro 
im Jahr für alle börsennotierten Gesellschaften dies zutreffend abbildet. Er 
bittet daher die Bundesregierung, diese Einschätzung noch einmal zu 
verifizieren. 


Dem Mehraufwand der Wirtschaft ist der Erkenntnisgewinn für das BZSt aus 
den von der Gesellschaft zu übermittelten Daten gegenüberzustellen. Leider 
bleibt die Begründung zum Gesetzentwurf in diesem Punkt vage. Zudem ist zu 
berücksichtigen, dass die Gesellschaft die an das BZSt zu übermittelnden 
Daten von ein und denselben Zwischenverwahrern erhält wie das 
bescheinigende Institut. Vor diesem Hintergrund bittet der Bundesrat die 
Bundesregierung, auch den erwarteten Erkenntnisgewinn näher zu beschreiben. 
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Erst auf Grundlage der von der Bundesregierung erbetenen Informationen wird 
es im weiteren Gesetzgebungsverfahren möglich sein, zu prüfen, ob der 
Aufwand der Verpflichtung für die börsennotierten Gesellschaften in einem 
angemessenen Verhältnis zum erwarteten Nutzen für die Finanzverwaltung 
steht. 


10. Zu Artikel 1 Nummer 7a - neu - (§ 50 Absatz 1 Satz 2 EStG) 


 Nummer 15 Buchstabe b1 - neu - (§ 52 Absatz 46 Satz 5 - neu - 


EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 7 ist folgende Nummer 7a einzufügen:  


„7a. In § 50 Absatz 1 Satz 2 2. Halbsatz wird die Angabe „Satz 4“ durch 


die Angabe „Satz 5“ ersetzt.“ 


b) In Nummer 15 ist nach Buchstabe b folgender Buchstabe b1 einzufügen: 


„b1) Dem Absatz 46 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 50 Absatz 1 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 


vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist in allen offenen 


Fällen anzuwenden.““


Begründung: 


Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2020 wurde in § 50 Absatz 1 EStG ein 
neuer Satz 3 in das Gesetz eingefügt. Dabei wurde übersehen, den Verweis im 
vorhergehenden Satz 2 auf Satz 4 (nunmehr nach Änderung durch das JStG 
2020 Satz 5) zu ändern. Dieses redaktionelle Versehen wird beseitigt. Die 
Anwendungsvorschrift wurde der Anwendungsvorschrift des JStG 2020 
entsprechend angepasst. 







Drucksache 50/21 (Beschluss) - 18 -


11. Zu Artikel 1 Nummer 8 Buchstabe b (§ 50a Absatz 5 Satz 3, Satz 3a - neu - 


EStG)


Artikel 1 Nummer 8 Buchstabe b ist wie folgt zu fassen: 


„b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Er hat die innerhalb eines Kalendervierteljahres einzubehaltende 


Steuer jeweils bis zum zehnten des dem Kalendervierteljahr folgenden 


Monats beim Bundeszentralamt für Steuern anzumelden und an das 


Bundeszentralamt für Steuern abzuführen. “


bb) nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 


„Eine Anmeldungsverpflichtung beim Bundeszentralamt für Steuern 


besteht auch, wenn ein Steuerabzug auf Grund des § 50a Absatz 2 


Satz 3 oder des Absatzes 4 Satz 1 nicht vorzunehmen ist oder auf 


Grund des § 50c Absatz 2 nicht oder nicht in voller Höhe vorzunehmen 


ist; Satz 3 gilt insoweit entsprechend. “ “


Begründung: 


Die Formulierung von § 50a Absatz 5 Satz 3 EStG-E ist missverständlich. 
Nach dem Wortlaut ist die einzubehaltende Steuer anzumelden, auch wenn ein 
Steuerabzug nach § 50a Absatz 2 Satz 3, Absatz 4 Satz 1 EStG oder nach § 50c 
Absatz 2 EStG nicht vorzunehmen ist. In diesen Fällen gibt es aber keine 
einzubehaltende Steuer, da eine Einbehaltungspflicht gerade nicht besteht. 
Deshalb wird eine redaktionelle Änderung des § 50a Absatz 5 Satz 3 ff. EStG 
vorgeschlagen, die sich an den Formulierungen des § 73e Satz 3 EStDV (unter 
Berücksichtigung der Änderungen durch Artikel 8 des Gesetzentwurfs) 
orientiert.
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12. Zu Artikel 1a - neu - (Artikel 2 Nummer 2 2. FamEntlastG) 


Artikel 8 Nummer 1 - neu - (§65 Absatz 1 Nummer 2 EStDV) 


a) Nach Artikel 1 ist folgender Artikel 1a einzufügen: 


„Artikel 1a


Änderung des Zweiten Familienentlastungsgesetzes


In Artikel 2 Nummer 2 des Zweiten Gesetzes zur steuerlichen Entlastung 


von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen in der 


Fassung der Bekanntmachung vom 1. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2616) 


wird die Angabe „9 696 Euro“ durch die Angabe „9 744 Euro“ ersetzt.“


b) Artikel 8 ist wie folgt zu fassen:  


„Artikel 8 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung


Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch 


Artikel 7 des Jahressteuergesetzes 2020 vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 


S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


a) § 65 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


„2. bei einer Behinderung, deren Grad auf weniger als 50, aber 


mindestens auf 20 festgestellt ist, 


a) durch Vorlage einer Bescheinigung oder eines Bescheids der 


nach § 152 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 


zuständigen Behörde oder 
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b) wenn ihm wegen einer Behinderung nach den gesetzlichen 


Vorschriften Renten oder andere laufende Bezüge zustehen, 


durch den Rentenbescheid oder den die anderen laufenden 


Bezüge nachweisenden Bescheid.“


b) § 73e Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Satz 2 gilt entsprechend, wenn ein Steuerabzug aufgrund des § 50a 


Absatz 2 <… weiter wie Vorlage>.““


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe zu Artikel 1 folgende Angabe 


einzufügen: 


„Artikel 1a Änderung des Zweiten Familienentlastungsgesetzes“ 


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen Versehens. Mit dem 
Zweiten Familienentlastungsgesetz vom 1. Dezember 2020 (BGBl. 2020 I 
S. 2616) wurde ab 2021 der Höchstbetrag zum Abzug von Unterhaltsleistungen 
(§ 33a Absatz 1 EStG) auf 9 744 Euro erhöht. Der Betrag orientiert sich an der 
Höhe des Grundfreibetrags. Er soll deshalb ab 2022 analog zum 
Grundfreibetrag auf 9 984 Euro angehoben werden. Dies kann 
gesetzestechnisch jedoch nicht umgesetzt werden, weil in Artikel 2 Nummer 2 
des Gesetzes die Betragsangabe für das Jahr 2021 versehentlich nicht auf 9 744 
Euro aktualisiert wurde und dadurch eine Fortschreibung auf 9 984 Euro nicht 
möglich ist.  


Zu Buchstabe b: 


Die Änderung beseitigt ein gesetzgeberisches Versehen des Gesetzes zur 
Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer 
steuerlicher Regelungen vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2770). Stellt ein 
Rententräger oder ein anderer Leistungsträger laufender Bezüge (z. B. 
Berufsgenossenschaft) im Rahmen der Bewilligung der Renten oder der 
anderen laufenden Bezüge eine Behinderung und den Grad einer auf ihr 
beruhenden Erwerbsminderung fest, so ist gemäß § 152 Absatz 2 SGB IX 
keine Feststellung des Grades der Behinderung seitens der 
Versorgungsverwaltung zu treffen. Vielmehr gilt die Feststellung der für die 
Renten oder die anderen laufenden Bezüge zuständigen Dienststelle zugleich 
als Feststellung des Grads der Behinderung. Damit die Betroffenen nicht von 
der Inanspruchnahme des Behinderten-Pauschbetrags ausgeschlossen sind, 
muss die bisherige Nachweismöglichkeit wiederhergestellt werden.
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Zugleich werden die Rententräger und die anderen Leistungsträger durch diese 
Änderung auch in das elektronische Datenübermittlungsverfahren 
aufgenommen, das im Interesse der Verwaltungsmodernisierung 
und -vereinfachung zukünftig gemäß § 84 Absatz 3g Satz 2 EStDV eröffnet 
werden wird. 


13. Zu Artikel 3 Nummer 01 - neu - (§ 2 Absatz 4 Satz 2 UmwStG) 


In Artikel 3 ist vor Nummer 1 folgende Nummer 01 einzufügen: 


„01) § 2 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Satz 1 gilt für negative Einkünfte des übertragenden Rechtsträgers im 


Rückwirkungszeitraum, die dem übernehmenden Rechtsträger aufgrund 


der Anwendung der Absätze 1 und 2 zugerechnet werden, 


entsprechend.““


Begründung: 


Die Einfügung in Satz 2 dient der Klarstellung des Sachzusammenhanges 
innerhalb der Regelung. Satz 2 bezieht sich auf negative Einkünfte des 
übertragenden Rechtsträgers im Rückwirkungszeitraum, die aufgrund der 
Rückwirkung der Umwandlung nicht mehr dem übertragenden Rechtsträger, 
sondern dem übernehmenden Rechtsträger zuzurechnen sind. Dem 
übertragenden Rechtsträger ist ab dem steuerlichen Übertragungsstichtag 
(Beginn des Rückwirkungszeitraums) kein Einkommen und kein Vermögen 
mehr zuzurechnen.


14. Zu Artikel 3 Nummer 1 (§ 2 Absatz 5 Satz 5 UmwStG) 


In Artikel 3 Nummer 1 sind in § 2 Absatz 5 Satz 5 die Wörter „soweit die 


Wirtschaftsgüter“ durch die Wörter „soweit die Finanzinstrumente oder Anteile 


an einer Körperschaft“ zu ersetzen.


Begründung: 


Um den mit der steuerlichen Rückwirkung bezweckten Vereinfachungseffekt 
weitgehend zu bewahren, soll die Regelung des § 2 Absatz 5 
Umwandlungssteuergesetz-Entwurf (UmwStG 2006-E) nach der Begründung 
zum Gesetzentwurf generell auf Wertverluste von Finanzinstrumenten oder 
Anteilen von Körperschaften beschränkt sein, da für die bekannt gewordenen 
Gestaltungen speziell Wirtschaftsgüter genutzt werden, die kurzfristigen 
Wertschwankungen unterliegen. Die Einbeziehung anderer Wirtschaftsgüter 
wird dagegen nicht als erforderlich angesehen. Folgerichtig wird der 
Anwendungsbereich des § 2 Absatz 5 UmwStG 2006-E nach den Sätzen 1 und 
2 auch auf Finanzinstrumente oder Anteile an einer Körperschaft beschränkt.  
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In Satz 5 des § 2 Absatz 5 UmwStG 2006-E ist das Wort „Wirtschaftsgüter“ 
klarstellend durch die Wörter „Finanzinstrumente oder Anteile an einer 
Körperschaft“ zu ersetzen. In Satz 4 kann aufgrund des Verweises auf Satz 2 
und des damit hergestellten Sachzusammenhangs zu den in Satz 2 bezeichneten 
Finanzinstrumenten oder Anteilen an einer Körperschaft ein Ersetzen des 
Wortes „Wirtschaftsgüter“ unterbleiben. 


15.  Zu Artikel 4 (§ 1 Absatz 2 AStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die 


Definition des Begriffs der nahestehenden Person in § 1 Absatz 2 AStG um 


einen klarstellenden Hinweis bezüglich Netzwerkgesellschaften und deren 


Organisationseinheiten ergänzt werden kann. Hierzu könnte beispielsweise in 


§ 1 Absatz 2 Nummer 3 AStG eine widerlegbare Vermutung eingefügt werden, 


wonach bei allen Beteiligten an Netzwerken und deren Organisationseinheiten 


von einem eigenen Interesse an der Erzielung der Einkünfte des anderen 


auszugehen ist.


Begründung:


Bei Netzwerkgesellschaften handelt es sich um rechtlich selbständige 
Unternehmen in einem globalen Netzwerk (Verbund), die sich insbesondere 
durch eine enge strategische und fachliche Kooperation ausweisen. Im 
Zweifelsfall ist bei der Auslegung des Begriffs Netzwerk auf § 319b Satz 2 
HGB abzustellen. Bei der steuerlichen Prüfung der an solchen Netzwerken 
beteiligten Gesellschaften wird häufig das Nahestehen nach § 1 Absatz 2 AStG 
bestritten, so dass die regelmäßig hohen Zahlungen in internationale 
Netzwerke, die im Inland als Betriebsausgaben einkommensmindernd erfasst 
werden, auch bei Vereinbarung fremdunüblicher Bedingungen keiner 
Einkommenskorrektur nach § 1 AStG zugänglich sind. Hinzu kommt, dass 
Zahlungsströme häufig in Steueroasen enden. 


Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung wäre wünschenswert, um eine 
angemessene inländische Besteuerung zur Verhinderung von 
Gewinnverlagerungen in Niedrigsteuergebiete bei Netzwerkgesellschaften 
sicherzustellen.  


16. Zu Artikel 4 Nummer 2  Buchstabe b, Buchstabe b1 - neu - 


(§ 1 Absatz 3a Satz 4, Absatz 5 Satz 1 AStG)


In Artikel 4 Nummer 2 ist § 1 wie folgt zu ändern: 


a) In Buchstabe b Absatz 3a Satz 4 sind die Wörter „Wert dem 


Fremdvergleichsgrundsatz entspricht.“ durch die Wörter „Wert innerhalb 


der Bandbreite dem Fremdvergleichsgrundsatz mit höherer 


Wahrscheinlichkeit entspricht.“ zu ersetzen.
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b) Nach Buchstabe b ist folgender Buchstabe b1 einzufügen: 


„b1) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „Absätze 1, 3 und 4“ durch die 


Angabe „Absätze 1, 3, 3a, 3b, 3c und 4“ ersetzt.“


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Die im Gesetzentwurf vorgesehene Formulierung soll nach der Begründung 
des Gesetzentwurfs keine inhaltliche Änderung herbeiführen, aber dem 
Steuerpflichtigen erstmals die Möglichkeit einräumen, einen vom Median 
abweichenden Wert (innerhalb der Bandbreite) glaubhaft zu machen. Da 
grundsätzlich alle Werte innerhalb der Bandbreite eine ungefähr gleich große 
Wahrscheinlichkeit für sich beanspruchen können, wäre dem Gesetzentwurf 
zufolge der Steuerpflichtige nicht gehindert, den für ihn günstigsten Wert 
innerhalb der Bandbreite zu vertreten. Dieser Wert wäre ohne Weiteres 
glaubhaft. Damit würde aber der vom Gesetz vorgesehene Regelfall (Ansatz 
des Median) in der Praxis zur Ausnahme, wenn der Steuerpflichtige zunächst – 
ohne sachliche Begründung – einen Wert außerhalb der Bandbreite verwenden 
würde. 


Zu Buchstabe b: 


Es handelt sich um Folgeänderungen zur Einfügung der neuen Absätze 3a bis 
3c. 


17. Zu Artikel 4 Nummer 2 Buchstabe b (§ 1 Absatz 3d - neu - und 3e - neu - 


AStG) 


In Artikel 4 Nummer 2 Buchstabe b ist im Einleitungssatz die Angabe „bis 3c“ 


durch die Angabe „bis 3e“ zu ersetzen und sind folgende Absätze anzufügen: 


“(3d) Es entspricht nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz, wenn ein aus einer 


grenzüberschreitenden Finanzierungsbeziehung innerhalb einer multinationalen 


Unternehmensgruppe resultierender Aufwand die Einkünfte des Steuer-


pflichtigen gemindert hat und 


1. der Steuerpflichtige nicht glaubhaft machen kann, dass er 


a) den Kapitaldienst für die gesamte Laufzeit dieser 


Finanzierungsbeziehung von Anfang an hätte erbringen können und 


b) die Finanzierung wirtschaftlich benötigt und für den Unternehmens-


zweck verwendet; 


oder 
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2. soweit der seitens des Steuerpflichtigen zu entrichtende Zinssatz für eine 


grenzüberschreitende Finanzierungsbeziehung mit einer ihm nahestehenden 


Person den Zinssatz übersteigt, zu dem sich das Unternehmen unter 


Zugrundelegung des Ratings für die Unternehmensgruppe gegenüber 


fremden Dritten finanzieren könnte. Wird im Einzelfall nachgewiesen, dass 


ein aus dem Unternehmensgruppenrating abgeleitetes Rating dem 


Fremdvergleichsgrundsatz entspricht, ist dieses bei der Bemessung des 


Zinssatzes zu berücksichtigen. Als Finanzierungsbeziehung gelten 


insbesondere ein Darlehensverhältnis sowie die Nutzung oder die 


Bereitstellung von Fremdkapital und fremdkapitalähnlichen Instrumenten.


(3e) Es handelt sich regelmäßig um eine funktions- und risikoarme 


Dienstleistung, wenn 


1. eine Finanzierungsbeziehung von einem Unternehmen gegenüber einem 


anderen Unternehmen innerhalb einer multinationalen Unternehmensgruppe 


vermittelt wird, oder 


2. eine Finanzierungsbeziehung von einem Unternehmen an ein anderes 


Unternehmen innerhalb einer multinationalen Unternehmensgruppe 


weitergeleitet wird. Hiervon ist auch regelmäßig dann auszugehen, wenn 


ein Unternehmen in der Unternehmensgruppe für ein oder mehrere 


Unternehmen der Unternehmensgruppe die Steuerung von Finanzmitteln, 


wie etwa ein Liquiditätsmanagement, ein Finanzrisikomanagement, ein 


Währungsrisikomanagement oder die Tätigkeit als Finanzierungs-


gesellschaft, übernimmt. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn anhand einer 


Funktions- und Risikoanalyse nachgewiesen wird, dass es sich nicht um 


eine funktions- und risikoarme Dienstleistung handelt. “


Begründung: 


Mit den im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen des § 1 AStG erfolgt 
eine Anpassung der zentralen Korrekturnorm für Verrechnungs-
preisvereinbarungen zwischen international verbundenen Unternehmen auf der 
Basis der internationalen Entwicklungen, insbesondere des BEPS-Projekts 
(Base Erosion Profit Shifting) der OECD und den darauf beruhenden OECD-
Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und 
Steuerverwaltungen 2017 (OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Nicht geregelt sind allerdings die Bereiche der Finanztransaktionen die im 
Inclusive Framework on BEPS in den Aktionspunkten 4, 8-10 angesprochen 
sind und ihre praktische Umsetzung im Kapitel 10 der OECD-
Verrechnungspreisleitlinien vom Februar 2020 gefunden haben. 
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Hierbei handelt es sich neben dem Bereich der Lizenzierung um den für die 
Praxis wichtigsten Bereich der Verrechnungspreisgestaltung und -prüfung. Wie 
aktuell anhängige Verfahren beim Bundesfinanzhof zeigen, handelt es sich 
zudem um einen Bereich, für den sich eine Vielzahl von Grundsatzfragen 
ergeben, u. a.: 


- Sind für konzerninterne Finanzierungen Finanzbeziehungen mit Banken als 
Vergleichsmaßstab heranzuziehen oder führt dies aufgrund des 
unterschiedlichen Risiko- und Tätigkeitsprofils zu nicht vergleichbaren 
Werten? 


- Ist ein angemessener Zinssatz nach der Preisvergleichs- oder 
Kostenaufschlagsmethode festzulegen? 


- Können auf dem Markt angebotene Kreditratings durch entsprechende 
Dienstleister berücksichtigt werden und ist hierbei auf die Kreditwürdigkeit 
der einzelnen aufnehmenden Konzerngesellschaft oder das sogenannte 
Konzernrating abzustellen? 


Da der Bundesfinanzhof und die Finanzgerichte nach ständiger 
Rechtsprechung nicht an die OECD-Leitlinien gebunden sind, sollten diese 
Grundsatzfragen durch den Bundesgesetzgeber geregelt werden. 


Hierzu sind die Regelungen in § 1 Absatz 3d AStG zu Finanzierungs-
beziehungen und in § 1 Absatz 3e AStG zu Finanzierungsdienstleistungen 
erforderlich. 


Im Gegensatz zu einer noch im Referentenentwurf des Bundesministeriums der 
Finanzen zum ATAD-UmsG vom 13. Dezember 2019 vorgesehenen Regelung 
eines § 1a AStG-E erfolgt die Normierung nicht als umfassender sogenannter 
treaty override, sondern beschränkt sich auf die mit den OECD-Leitlinien zu 
vereinbarenden Grundsatzfragen. Es handelt sich insoweit um eine 
Konkretisierung des allgemeinen Fremdvergleichsgrundsatzes für 
Finanzierungsfragen und dient der sachgerechten Aufteilung der 
Besteuerungsrechte. 


Zu Absatz 3d - neu - „Finanzierungsbeziehungen“: 


Zu Satz 1: 


Satz 1 führt an, dass ein aus einer grenzüberschreitenden 
Finanzierungsbeziehung innerhalb einer multinationalen Unternehmensgruppe 
resultierender Aufwand die Einkünfte gemindert haben muss. Eine 
Konkretisierung der betrieblichen Veranlassung ist sachgerecht, da mit diesen 
Finanzierungsbeziehungen ein erhöhtes Gestaltungspotenzial zur Minimierung 
von Steuerzahlungen einhergeht und sich das Außensteuerrecht auf 
grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen bezieht. Insbesondere soll 
verhindert werden, dass hochpreisige hybride Finanzierungen, denen kein 
Darlehensbedarf zugrunde liegt, zur niedrigpreisigen Anlage bei anderen 
verbundenen Unternehmen genutzt werden und die Differenz steuerlich 
motiviert zur Minderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage führt. Eine 
derartige Beschränkung ist auch international üblich und zulässig (siehe u. a. 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien, Kapitel X, Tz. 10.4 ff.).
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Eine multinationale Unternehmensgruppe wird in § 1 Absatz 3d AStG nicht 
gesondert legal definiert. Hier gibt § 90 Absatz 3 Satz 4 AO i. V. m. § 1 
Absatz 2 AStG die entsprechende Definition: Eine multinationale 
Unternehmensgruppe besteht aus mindestens zwei in verschiedenen Staaten 
ansässigen, im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG einander nahestehenden 
Unternehmen oder aus mindestens einem Unternehmen mit mindestens einer 
Betriebsstätte in einem anderen Staat. 


Dem Steuerpflichtigen wird durch Satz 1 Nummer 1 die Möglichkeit gegeben, 
glaubhaft zu machen, dass er den aus der Finanzierungsbeziehung 
resultierenden Kapitaldienst, insbesondere in Form von Zins- und 
Tilgungsleistungen, von Anfang hätte erbringen können und die empfangene 
Finanzierung wirtschaftlich und für den Unternehmenszweck benötigt (siehe 
u. a. OECD-Verrechnungspreisleitlinien, Kapitel X, Tz. 10.12 f., 10.19). Kann 
er dies nicht, so greift die Rechtsfolge des Satzes 2. Sollte der Steuerpflichtige 
die empfangene Finanzierung von Anfang an nicht bedienen können, handelt 
es sich wirtschaftlich betrachtet um eine verdeckte Einlage und nicht um 
überlassenes Fremdkapital. Hier bestehen von Anfang an nicht ernstlich 
gemeinte Beziehungen. Aus insolvenzrechtlicher Perspektive wären in einem 
solchen Fall die in der Insolvenzordnung genannten 
Insolvenzeröffnungsgründe zu beachten. Entsprechend können 
Betriebsausgaben, beispielsweise in Form von Zinsen, als unvereinbar mit dem 
Fremdvergleichsgrundsatz angesehen werden. Damit wird auch deutlich, dass 
keine wie auch immer geartete fremdübliche Eigenkapital- und 
Fremdkapitalausstattung festgelegt wird. Vielmehr ist der Einzelfall 
entscheidend, ob es sich bei der Kapitalüberlassung wirtschaftlich um 
Eigenkapital oder Fremdkapital handelt (siehe auch OECD-
Verrechnungspreisleitlinien, Kapitel X, Tz. 10.4, 10.6, 10.8 und 10.11). 
Maßgebendes Kriterium ist das glaubhaft erwartete „Bedienen können“ des 
Kapitaldienstes seitens des Schuldners. 


Daneben muss die Finanzierung wirtschaftlich benötigt werden. Ein 
ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter wird kein Fremdkapital am 
Markt aufnehmen, wenn damit nicht wenigstens eine begründete Aussicht auf 
eine Rendite erwartet wird, die die Finanzierungskosten deckt. Damit im 
Einklang steht der Unternehmenszweck. Ein ordentlicher und gewissenhafter 
Geschäftsleiter sollte ebenfalls darum bemüht sein, das Kapital für den Zweck 
des Unternehmens einzusetzen und nicht beispielsweise als Anlage auf dem 
Tagesgeldkonto oder als Einlage in einen unternehmensgruppeninternen Cash-
Pool. Dabei stellt sich allerdings schon eine Stufe zuvor die Frage, ob solche 
Zinszahlungen überhaupt als Betriebsausgaben gemäß § 4 Absatz 4 EStG 
anzuerkennen sind.
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Satz 1 Nummer 2 stellt auf den Zinssatz ab, zu dem sich die multinational 
tätige Unternehmensgruppe als solche am Markt finanzieren könnte. Es wäre 
grundsätzlich irrational und wirtschaftlich für die Unternehmensgruppe zum 
Nachteil, wenn die Geschäftsleiter der Unternehmensgruppe nicht darauf 
achten würden, dass sich die Unternehmensgruppe zu den günstigsten am 
Markt erzielbaren Konditionen finanzieren würde. Entsprechendes gilt auch im 
Fremdvergleichsgrundsatz. Mit dem Fremdvergleichsgrundsatz soll zwar von 
dem Nahestehen abstrahiert und entsprechend beeinflusste Auswirkungen auf 
Geschäftsbeziehungen sollen eliminiert werden, jedoch heißt das nicht, dass 
unreflektiert darauf abzustellen ist, wie zwei voneinander unabhängige Dritte 
gehandelt haben. Die Besonderheiten einer Unternehmensgruppe, wie 
beispielsweise Informationstransparenz oder Zugehörigkeit zu einer 
Unternehmensgruppe, sind bei einer ökonomisch begründeten Würdigung zu 
berücksichtigen und nicht zu Lasten des deutschen Steueraufkommens 
willkürlich unbeachtet zu lassen. Würde der Fremdvergleichsgrundsatz zum 
Beispiel die für die Unternehmensgruppe günstigste 
Finanzierungsmöglichkeiten ignorieren, würde die Anwendung des 
Fremdvergleichsgrundsatzes zu einer systematischen Verzerrung zwischen 
Markthandeln und dem Handeln innerhalb der Unternehmensgruppe 
herbeiführen. Dem Steuerpflichtigen wird mittels des 2. Halbsatzes von 
Nummer 2 die Möglichkeit gegeben, glaubhaft zu machen, dass auch ein 
höherer Zinssatz in Einzelfällen fremdüblich sein kann. Bei der Bemessung 
eines Zinssatzes ist neben anderen Faktoren, wie beispielsweise Zweck des 
Darlehens, regulatorischen Rahmenbedingungen, Laufzeit, Währungsrisiken 
oder Darlehensvolumen, insbesondere das Debitorenrisiko des 
Darlehensnehmers zu berücksichtigen, da dieses den Zinssatz erheblich 
beeinflusst (vgl. auch OECD-Verrechnungspreisleitlinien Kapital X, Tz. 10.88-
10.108 zur Reihenfolge für das Vorgehen bei der Bestimmung des 
fremdüblichen Zinssatzes). Maßgebend ist dabei im Einklang mit dem 
Vorstehenden grundsätzlich die Bonität der Unternehmensgruppe, es sei denn, 
die Bonität der betreffenden Unternehmenseinheit ist besser. Demzufolge wird 
hierdurch maßgeblich der Zinssatz bestimmt, den die Unternehmensgruppe im 
betreffenden Einzelfall zu entrichten hätte. Dabei reflektiert die Bonität der 
Unternehmensgruppe das (Kreditausfall-) Risiko, welches in einer 
Unternehmensgruppe besteht und welches ein Marktakteur eingeht. Damit wird 
die grundsätzlich maximal zulässige Risikoprämie determiniert. Würde 
hingegen unreflektiert auf die Bonität einer einzelnen Gesellschaft abgestellt, 
würde dies dazu beitragen, Steuergestaltungsstrategien zu fördern, da 
beispielsweise verbundene Unternehmen im Gegensatz zu unverbundenen 
Unternehmen in der Lage sind, ihre Risiken in diesem Bereich sehr einfach zu 
beeinflussen und zu verschieben (OECD Verrechnungspreisleitlinien, 
Kapitel X, Tz. 10.81). Zudem bestehen für die entsprechend vorzunehmenden 
Bonitätsbeurteilungen keine belastbaren Marktdaten. Solche 
Bonitätsbeurteilungen würden grundsätzlich nur für Verrechnungspreiszwecke 
vorgenommen werden, deren Parameter, wie etwa die zugrundeliegenden 
Finanzkennzahlen, auf Fremdüblichkeit hin zu untersuchen wären. Der Ansatz 
ist damit Ausdruck des Fremdvergleichsgrundsatzes und bietet zugleich eine 
erhebliche Vereinfachung für die Steuerpflichtigen: Maßgebend ist 
grundsätzlich eine Bonitätsbeurteilung, die mitunter schon vorliegt. Die
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willkürliche und kaum nachvollziehbare Berücksichtigung von 
Konzerneffekten wird damit auf ein objektiv nachvollziehbares Element 
reduziert, was die Diskussionen über die Konzerneffekte auf ein Mindestmaß 
reduziert. Doppelbesteuerungsstreitigkeiten können damit auch vermieden 
werden. 


Da hiervon abgewichen werden kann, wenn ein anderer Wert nachgewiesen 
wird, entspricht die Vorgehensweise auch den Ausführungen in Kapitel X der 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien (siehe Tz. 10.76 ff.). Entsprechend müssten 
u. a. die Bonitätseinschätzung, inklusive der fremdüblichen quantitativen und 
qualitativen Faktoren, sowie die Effekte aus dem Bestehen der 
Unternehmensgruppe (implicit support bzw. Konzernrückhalt) verlässlich 
dargelegt werden. 


Zu Satz 2: 


Satz 2 enthält eine nicht abschließende Aufzählung von 
Finanzierungsbeziehungen, die in Satz 1 angeführt werden. Hierunter zählen 
insbesondere Darlehensverhältnisse. Auf Grund des dynamischen Umfelds in 
der Finanzbranche ist es nicht möglich, alle möglichen „Finanzprodukte“ 
aufzuzählen, die derzeit existieren und in Zukunft existieren könnten. 


Zu Absatz 3e - neu - „Finanzierungsdienstleistungen“: 


Zu Satz 1: 


Satz 1 führt an, in welchen Konstellationen es sich im Zusammenhang mit 
Finanzierungsbeziehungen regelmäßig um eine funktions- und risikoarme 
Dienstleistung handelt, die entsprechend (niedrig) zu vergüten ist. Dies 
entspricht auch der internationalen Praxis (OECD Leitlinien Tz. 1.100, 1.103 
und 1.108 bis 1.116). Das Entgelt ist in diesen Fällen regelmäßig anhand der 
Kostenaufschlagsmethode auf der Grundlage der nachgewiesenen und direkt 
zurechenbaren Betriebskosten ohne Einbeziehung der Refinanzierungskosten 
in die Kostenbasis zu ermitteln. Daneben sind Refinanzierungskosten mit einer 
risikolosen Rendite zu berücksichtigen. 


Die reine Vermittlungsleistung wird anhand des Satzes 1 Nummer 1 angeführt. 
So könnte beispielsweise ein Unternehmen der Unternehmensgruppe als 
Vermittler zwischen Marktakteuren und anderen Unternehmenseinheiten 
auftreten, ohne damit selbst ein finanzielles Risiko zu tragen. Entsprechend 
bezieht sich die Vergütung auch nur auf die Vermittlungsleistung als solche. 
Ein Risiko kann hieraus nicht resultieren. 


Die Weiterleitung einer Finanzierungsbeziehung wird durch Satz 1 Nummer 2 
angeführt. So könnte beispielsweise ein Unternehmen der 
Unternehmensgruppe finanzielle Mittel am Markt aufnehmen und diese an 
andere Unternehmenseinheiten weiterleiten, ohne damit selbst ein finanzielles 
Risiko zu tragen. Entsprechend bezieht sich die Vergütung auch nur auf die 
Vermittlungsleistung als solche. Ein Risiko kann hieraus nicht resultieren.
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Zu Satz 2: 


Der Anwendungsbereich wird durch Satz 2 auf typische „Treasury“-
Funktionen der Unternehmensgruppe erweitert (siehe auch OECD-
Verrechnungspreisleitlinien Kapital X Tz. 10.45 f.). Hierunter wird 
insbesondere die Steuerung von Finanzmitteln zur Innen- und 
Außenfinanzierung erfasst. Diese Liquiditätssteuerung umfasst bspw. die 
Aufnahme und Anlage am Kapitalmarkt, die Steuerung von Auszahlungen oder 
die Finanzierung von Unternehmenseinheiten. Damit einhergehend kann auch 
das entsprechende Risikomanagement verbunden sein, wie etwa Steuerung von 
Zins- und Währungsrisiken oder Liquiditätsrisiken. Entsprechend stellt Satz 2 
insbesondere auf das Liquiditätsmanagement, ein Finanzrisikomanagement, ein 
Währungsrisikomanagement oder die Tätigkeit als Finanzierungsgesellschaft 
ab. 


Die Vergütung für die Ausübung der zuvor angeführten Tätigkeiten bestimmt 
sich zumeist nach der Kostenaufschlagsmethode. Die Höhe der Vergütung ist 
abhängig vom Einzelfall und bestimmt sich nach dem Funktions- und 
Risikoprofil der leistungserbringenden Einheit. Es erscheint nicht abwegig, 
wenn sich diese zwischen fünf Prozent und zehn Prozent auf die direkt 
zuzurechnenden Kosten bemisst, wobei Finanzierungskosten nicht die 
Bemessungsgrundlage erhöhen. 


Zu Satz 3: 


Mit Satz 3 soll deutlich gemacht werden, dass das jeweilige Funktions- und 
Risikoprofil maßgebend ist (siehe u.a. OECD-Verrechnungspreisleitlinien 
Tz. 10.129, 10.133-10.142 Kapitel X). Der Steuerpflichtige erhält die 
Möglichkeit, nachzuweisen, dass es sich bei den in den Sätzen 1 und 2 
angeführten Tätigkeiten im konkreten Einzelfall nicht um funktions- und 
risikoarme Dienstleistungen handelt.


18. Zu Artikel 5 Nummer 3 (§ 88c AO) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob zur 


Verbesserung und zur Beschleunigung des Informationsaustausches über 


kapitalmarktbezogene Gestaltungen zwischen den örtlichen Finanzbehörden 


und dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) nicht auf das zwingende 


Einvernehmen der zuständigen obersten Finanzbehörde verzichtet werden kann. 


Der Bundesrat regt eine Verordnungsermächtigung für die jeweilige 


Landesregierung oder die oberste Finanzbehörde des jeweiligen Landes an, 


wonach diese anstelle der obersten Finanzbehörde eine andere Stelle für die 


Herstellung des Einvernehmens benennen kann (z. B. die Mittelbehörde).
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Begründung: 


Mit der Einführung des § 88c AO-E soll eine gesetzliche Regelung geschaffen 
werden, auf deren Grundlage die örtlichen Finanzbehörden der Länder – im 
Einvernehmen mit der zuständigen obersten Finanzbehörde – das BZSt im Fall 
von Anhaltspunkten für Steuergestaltungen, die die Erlangung eines 
Steuervorteils aus der Erhebung oder Entlastung von Kapitalertragsteuer mit 
erheblicher Bedeutung zum Gegenstand haben, über entsprechende Tatsachen 
informieren. 


Nach dem Konzept über die beim BZSt u. a. zu diesem Zweck eingerichtete 
Organisationseinheit ist eine Meldung durch die örtlichen Finanzbehörden im 
Einvernehmen mit der zuständigen obersten Finanzbehörde vorgesehen, wobei 
nach den dortigen Ausführungen die Kontaktaufnahme mit dem BZSt in 
Abstimmung mit der obersten Landesbehörde auch unmittelbar durch die 
zuständigen Personen der örtlichen Finanzbehörden erfolgen kann. Zudem soll 
der Aufbau einer bundesweit zu nutzenden Datenbank erfolgen, in der die 
Bearbeiter der örtlichen Finanzbehörden Daten direkt eintragen und abrufen 
können. Eine Freigabe der Datensätze durch die obersten Finanzbehörden der 
Länder ist dabei nicht vorgesehen. 


Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht zielführend, dass § 88c Absatz 1 
AO-E zwingend die jeweilige oberste Finanzbehörde als die Stelle benennt, mit 
der die örtlichen Finanzbehörden das Einvernehmen für den 
Informationsaustausch bzw. die Datenübermittlung ans BZSt herstellen 
müssen. Um im Sinne einer Verbesserung und Beschleunigung des 
Informationsaustausches die jeweiligen Strukturen in den Ländern aber auch 
innere Zusammenhänge mit den Meldepflichten grenzüberschreitender 
Steuergestaltungen berücksichtigen zu können, sollte geprüft werden, ob nicht 
eine Verordnungsermächtigung für die jeweilige Landesregierung oder die 
oberste Finanzbehörde geschaffen werden sollte, nach der anstelle der obersten 
Finanzbehörde eine andere Stelle für die Herstellung des Einvernehmens 
benannt werden kann (z. B. die Mittelbehörde).


19. Zu Artikel 5 Nummer 4 (§ 89a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO) 


In Artikel 5 Nummer 4 ist § 89a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 wie folgt zu fassen: 


„3. die Identifikationsnummer nach § 139b oder die Wirtschafts-


Identifikationsnummer nach § 139c; soweit die Wirtschafts-


Identifikationsnummer nicht vergeben wurde, die Steuernummer,“
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Begründung: 


Anders als im Falle der Identifikationsnummer nach § 139b AO bei natürlichen 
Personen erfolgt aktuell bei wirtschaftlich Tätigen noch keine Vergabe der 
Wirtschafts-Identifikationsnummer gemäß § 139c AO. Dies würde bei 
wirtschaftlich tätigen, juristischen Personen zu Zuordnungsproblemen führen. 
Soweit die Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c AO nicht vergeben 
wurde, sollte daher die eindeutige Zuordnung des Antragstellers durch die 
Angabe der Steuernummer erfolgen.


20. Zu Artikel 5 Nummer 4 (§ 89a Absatz 5 Satz 1 AO) 


Durch die Verpflichtung des Antragstellers in § 89a Absatz 2 Nummer 7 AO-E, 


bereits erteilte oder beantragte verbindliche Auskünfte nach § 89 AO, 


verbindliche Zusagen nach § 204 AO und Anrufungsauskünfte nach § 42e EStG 


anzugeben, sollen widersprüchliche Sachverhaltswürdigungen bereits im 


Vorfeld vermieden werden. 


Flankiert wird dies durch eine Widerrufsregelung in § 89a Absatz 5 AO-E für 


erteilte verbindliche Auskünfte i. S. d. § 89 AO oder Zusagen nach § 204 AO. 


Die Anrufungsauskunft nach § 42e EStG, die in § 89a Absatz 2 Nummer 7 


genannt ist, fehlt dagegen in der Aufzählung in § 89a Absatz 5 Satz 1 AO-E. 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob im 


Hinblick auf die Möglichkeit des Widerrufs einer Anrufungsauskunft nach 


§ 42e EStG eine Ergänzung der Aufzählung in § 89a Absatz 5 Satz 1 AO-E um 


die Anrufungsauskunft nach § 42e EStG erforderlich ist.


Begründung: 


Nach § 89a Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 AO-E hat der Antrag auf Einleitung 
eines Vorabverständigungsverfahrens u. a. auch die Erklärung darüber zu 
enthalten, ob über den zur Beurteilung gestellten Sachverhalt eine verbindliche 
Auskunft nach § 89 AO, eine verbindliche Zusage nach § 204 AO, eine 
Anrufungsauskunft nach § 42e EStG oder eine vergleichbare Auskunft oder 
Zusage in einem anderen Staat beantragt oder erteilt wurde. Hierdurch sollen 
die Finanzbehörden in die Lage versetzt werden, widersprüchliche 
Sachverhaltswürdigungen in den betreffenden Verfahren und einem 
Vorabverständigungsverfahren zu verhindern. In diesem Zusammenhang kann 
es im Rahmen eines Vorabverständigungsverfahrens notwendig werden, die 
vorgenannten, von den Finanzbehörden mit Bindungswirkung erteilten 
Auskünfte und Zusagen zu widerrufen. Diesem Zweck dient der § 89a 
Absatz 5 Satz 1 AO-E. 
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Da Gegenstand eines Vorabverständigungsverfahren auch ein 
Steuerabzugsverfahren (wie z. B. das Lohnsteuerabzugsverfahren) sein kann 
(§ 89a Absatz 1 Satz 7 AO-E), ist auch in diesen Fällen zu vermeiden, dass es 
im Rahmen des Vorabverständigungsverfahrens zu widersprüchlichen 
Sachverhaltswürdigungen aufgrund einer mit Bindungswirkung erteilten 
Auskunft kommt. Die Anrufungsauskunft nach § 42e EStG im 
Lohnsteuerabzugsverfahren stellt eine solche Auskunft mit Bindungswirkung 
dar. Steht einer Vorabverständigungsvereinbarung eine bereits erteilte 
Anrufungsauskunft nach § 42e EStG entgegen, sollte die Finanzbehörde 
Anrufungsauskünfte daher unter denselben Voraussetzungen widerrufen 
können wie verbindliche Auskünfte nach § 89 AO und verbindliche Zusagen 
nach § 204 AO. 


Zur Klarstellung (und insoweit auch korrespondierend zur Regelung in § 89a 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 AO-E) erscheint daher die Ergänzung des § 89a 
Absatz 5 Satz 1 AO-E um die Anrufungsauskunft nach § 42e EStG geboten. 


21. Zu Artikel 5 Nummer 4 (§ 89a Absatz 3 Satz 7 AO) 


Der Gesetzentwurf zu § 89a AO enthält an diversen Stellen Regelungen, nach 


denen das BZSt jeweils im Einvernehmen mit der zuständigen obersten 


Landesfinanzbehörde (oder der von dieser beauftragten Behörde) handelt. Der 


Bundesrat begrüßt ausdrücklich, dass die notwendige Mitwirkung der Länder 


im Vorabverständigungsverfahren damit sichergestellt werden soll. 


Er bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren jedoch die Formulierung in 


§ 89a Absatz 3 Satz 7 AO-E zu prüfen. 


Begründung: 


Die Mitwirkung der Länder über die Herstellung des Einvernehmens mit den 
zuständigen obersten Landesfinanzbehörden (oder der von diesen beauftragten 
Behörden) ist u. a. für die Einleitung eines Vorabverständigungsverfahrens in 
§ 89a Absatz 1 Satz 1 AO-E, für das Führen des Verständigungsverfahrens in 
§ 89a Absatz 3 Satz 7 AO-E, für die Prüfung bestimmter Voraussetzungen in 
§ 89a Absatz 4 Satz 2 AO-E und für die Entscheidung über Anträge auf 
Erweiterung des Geltungszeitraums in die Zukunft oder Vergangenheit in § 89a 
Absatz 6 Satz 3 AO-E geregelt. 


Die Einvernehmensregelung findet nach der Begründung zum Gesetzentwurf 
für alle Verfahrensstadien eines Vorabverständigungsverfahrens Anwendung.
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Obwohl nach der Begründung zu § 89a Absatz 3 Satz 7 AO-E neben der 
Einleitung und dem Führen des Vorabverständigungsverfahrens auch die 
Unterzeichnung der Vorabverständigungsvereinbarung das Einvernehmen mit 
der zuständigen Landesfinanzbehörde erfordert, fehlt allerdings eine 
entsprechende Aussage im Gesetz. Die im Gesetzentwurf enthaltene 
Formulierung in § 89a Absatz 3 Satz 7 AO-E regelt (nur), dass ein 
Vorabverständigungsverfahren im Einvernehmen mit der zuständigen obersten 
Landesfinanzbehörde oder der von dieser beauftragten Behörde geführt wird. 


Da die Unterzeichnung einer Verständigungsvereinbarung den Abschluss des 
Verfahrens markiert und damit eine Festlegung der Verwaltung verbunden ist, 
darf auch die Entscheidung zur Unterzeichnung einer Verständigungs-
vereinbarung nur im Einvernehmen mit den Landesfinanzbehörden getroffen 
werden. Nach der Begründung zum Gesetzentwurf soll dies von § 89 Absatz 3 
Satz 7 AO-E auch umfasst sein. 


Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass für alle anderen Stadien und 
Handlungen in einem Vorabverständigungsverfahren im Gesetzentwurf jeweils 
eigene Einvernehmensregelungen getroffen werden, könnte die Formulierung 
in § 89a Absatz 3 Satz 7 AO-E jedoch zu Missverständnissen Anlass geben. 
Eine gesetzliche Klarstellung in § 89a Absatz 3 Satz 7 AO-E sollte geprüft 
werden.


22. Zu Artikel 5 Nummer 4 (§ 89a Absatz 7 Satz 1 bis 4 AO) 


In Artikel 5 Nummer 4 § 89a Absatz 7 sind die Sätze 1 bis 4 wie folgt zu 


fassen: 


„Die nach Absatz 1 Satz 1 zuständige Behörde erhebt für die Bearbeitung eines 


Antrags nach Absatz 1 oder Absatz 6 Satz 1 Gebühren, die vor Einleitung des 


Vorabverständigungsverfahrens oder der Bearbeitung eines Verlängerungs-


antrags festzusetzen sind. Die Einleitung des Vorabverständigungsverfahrens 


oder die Bearbeitung eines Verlängerungsantrags erfolgt durch die Versendung 


des ersten Schriftsatzes an den anderen Vertragsstaat. Die Gebühr ist vom 


Antragsteller innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe ihrer Festsetzung zu 


entrichten. Das Vorabverständigungsverfahren oder die Bearbeitung eines 


Verlängerungsantrags wird erst eingeleitet, wenn die Gebührenfestsetzung 


unanfechtbar geworden und die Gebühr entrichtet ist.“


Begründung: 


Zwar führt die Bearbeitung eines Verlängerungsantrags im Ergebnis zu einem 
Verständigungsverfahren. Dennoch sollte die Bearbeitung eines Verlängerung-
santrags aus Gründen der Rechtsklarheit und -sicherheit ausdrücklich in 
Absatz 7 benannt werden. 
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23. Zu Artikel 5 Nummer 4a - neu - (§ 152 Absatz 3 Nummer 4, 


  Absatz 8 Satz 1 Nummer 5 - neu - AO)


In Artikel 5 ist nach Nummer 4 folgende Nummer 4a einzufügen: 


„4a. § 152 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3 Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 


„4. bei jährlich abzugebenden Lohnsteueranmeldungen, bei 


Anmeldungen von Umsatzsteuer-Sondervorauszahlungen nach 


§ 48 Absatz 2 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


sowie bei jährlich abzugebenden Versicherungsteuer- und 


Feuerschutzsteueranmeldungen.“ 


b) Absatz 8 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 3 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 


bb) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ 


ersetzt.


cc) Folgende Nummer 5 wird angefügt: 


„5. Anmeldungen der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 


nach § 48 Absatz 2 der Umsatzsteuer-Durchführungs-


verordnung. ““


Begründung:


§ 152 AO wird um Regelungen zur Anmeldung der Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung nach § 48 Absatz 2 UStDV ergänzt.  


Die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung ist im Rahmen der Vorschriften zur 
Dauerfristverlängerung geregelt (§§ 46 bis 48 UStDV). Der Unternehmer kann 
beim Finanzamt beantragen, die Fristen für die Übermittlung der 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen und für die Entrichtung der Vorauszahlungen 
um einen Monat zu verlängern (§ 46 Satz 1 UStDV). Das Finanzamt gewährt 
Unternehmern, die ihre Voranmeldungen monatlich zu übermitteln haben, die 
Fristverlängerung nur gegen eine Sondervorauszahlung (§ 47 Absatz 1 
UStDV). 


Die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung stellt – ebenso wie die regulären 
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen im Voranmeldungsverfahren – eine 
Steuervorauszahlung für das jeweilige Kalenderjahr dar (§ 47 Absatz 1 
UStDV). Sie ist auf die Vorauszahlung für den letzten Voranmeldungszeitraum 
des betreffenden Kalenderjahrs anzurechnen (§ 48 Absatz 4 Satz 1 UStDV).
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Die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung tritt folglich nur in Kombination mit 
dem monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungsverfahren auf. Die Anmeldung 
der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung nach § 48 Absatz 2 UStDV ist deshalb 
systematisch und organisatorisch in das reguläre Voranmeldungsverfahren 
eingegliedert. So richtet sich die Frist zur Anmeldung der Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung nach der gesetzlichen Frist für die erste reguläre 
Umsatzsteuer-Voranmeldung des Kalenderjahrs (§ 48 Absatz 2 Satz 1 UStDV). 
Mit der Anrechnung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung auf die 
Vorauszahlung für den letzten Voranmeldungszeitraum des betreffenden 
Kalenderjahrs – mithin in der Regel für den Monat Dezember (vgl. Abschnitt 
18.4 Absatz 5 Satz 1 und 2 UStAE) – besteht ferner eine unmittelbare 
Verknüpfung der Zahlungsstränge. 


Formal betrachtet ist die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung nach § 48 
Absatz 1 UStDV zwar gesondert anzumelden. Allerdings ist die Anmeldung 
der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung inhaltlich eine fristgestaltende 
Komponente für das unterjährige Umsatzsteuer-Voranmeldungsverfahren und 
auch insofern Teil desselben.  


Zu Buchstabe a: 


Um diesen Besonderheiten Rechnung zu tragen, wird die Ausnahmeregelung 
des § 152 Absatz 3 Nummer 4 AO um die jährlich abzugebende Anmeldung 
der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung nach § 48 Absatz 2 der Umsatzsteuer-
Durchführungsverordnung ergänzt, sodass § 152 Absatz 2 AO im genannten 
Bereich insgesamt keine Anwendung findet. Hierdurch wird eine einheitliche 
Regelung im Bereich des Umsatzsteuer-Voranmeldungsverfahrens 
sichergestellt. Die Frage des „Ob“ einer Festsetzung von 
Verspätungszuschlägen im Rahmen des Umsatzsteuer-
Voranmeldungsverfahrens bestimmt sich in diesen Fällen damit nach § 152 
Absatz 1 AO. 


Zu Buchstabe b: 


Durch die Ergänzung des § 152 Absatz 8 AO um eine neue Nummer 5 wird 
ferner klargestellt, dass der Verspätungszuschlag bei verspäteter Abgabe der 
Anmeldung über die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung nach § 48 Absatz 2 
UStDV nicht nach § 152 Absatz 5 Satz 1 AO, sondern nach § 152 Absatz 8 
Satz 2 AO zu berechnen ist. 


Auch in diesem Zusammenhang wird der inhaltlichen Abhängigkeit beider 
Verfahren nur dann Rechnung getragen, wenn auch für die Anmeldung der 
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung die Sonderregelung für Steuer-
anmeldungen in § 152 Absatz 8 AO zur Anwendung kommt. Die in § 152 
Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 AO der aktuellen Fassung verwendete 
Formulierung „vierteljährlich oder monatlich abzugebende Steuer-
anmeldungen“ könnte zwar als Überbegriff für das unterjährige Umsatzsteuer-
Voranmeldungsverfahren zu verstehen sein. Um Unsicherheiten in der 
Rechtsanwendung zu vermeiden, wird zur Klarstellung alternativ die eingangs 
dargestellte Ergänzung vorgeschlagen. In der Folge findet § 152 Absatz 8 AO 
dann ausdrücklich auch auf die Anmeldung der Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung nach § 48 Absatz 2 UStDV Anwendung. 
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24. Zu Artikel 5 Nummer 7 (§ 251 Absatz 2 Satz 2 AO) 


In Artikel 5 Nummer 7 ist in § 251 Absatz 2 Satz 2 die Angabe „§ 78“ durch die 


Angabe „§ 71“ zu ersetzen. 


Begründung: 


Die Vollstreckung aus dem Restrukturierungsplan, auf die in der 
Abgabenordnung zur Ermöglichung der Vollstreckung im Verwaltungswege 
verwiesen werden soll, wird nicht in § 78 des Unternehmensstabilisierungs-
und -restrukturierungsgesetz (StaRUG), sondern in § 71 des StaRUG geregelt. 
Der Gesetzentwurf ist daher redaktionell zu ändern. 


25. Zu Artikel 7 Nummer 1 Buchstabe b (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 FVG) 


Der Gesetzentwurf sieht eine Ergänzung der Zuständigkeitsregelung in § 5 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 FVG für das Vorabverständigungsverfahren nach 


§ 89a AO-E vor, die rechtstechnisch nicht hinreichend bestimmt erscheint. 


Der Bundesrat bittet daher, im weiteren Gesetzgebungsverfahren den 


Änderungsbefehl des Artikels 7 Nummer 1 Buchstabe b zu prüfen. 


Begründung: 


Nach Artikel 7 Nummer 1 Buchstabe b des Gesetzentwurfs sollen in § 5 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 FVG nach den Wörtern „der jeweils geltenden 
Fassung“ die Wörter „und bei der Durchführung von 
Vorabverständigungsverfahren nach § 89a der Abgabenordnung“ eingefügt 
werden. Da im bisherigen § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 FVG jedoch an zwei 
Stellen die Wörter „der jeweils geltenden Fassung“ vorkommen, ist der 
Gesetzesbefehl zu unbestimmt und in formaler Hinsicht zu prüfen. 








Urteil vom 15. Juli 2020, III R 68/18 
Freibetrag bei unterjähriger Begründung einer GmbH & atypisch Still


ECLI:DE:BFH:2020:U.150720.IIIR68.18.0


BFH III. Senat


GewStG § 11 Abs 1 S 3 Nr 1 , GewStG § 2 , GewStG § 5 Abs 1 , GewStG VZ 2015 , EStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 2 , HGB § 230 , 
HGB §§ 230ff 


vorgehend FG Münster, 18. Oktober 2018, Az: 10 K 4079/16 G


Leitsätze


1. Nimmt eine GmbH im laufenden Jahr eine natürliche Person als atypisch stillen Gesellschafter auf, so ist der für 
Einzelunternehmen und Personengesellschaften geltende Freibetrag von 24.500 € in dem an die GmbH als Geschäftsherrn 
zu adressierenden, die GmbH & atypisch Still betreffenden Gewerbesteuermessbescheid zu berücksichtigen.


2. Der GmbH selbst steht der Freibetrag nicht zu; der aufgrund des von ihr vor der Aufnahme des stillen Gesellschafters 
erzielten Gewinns ermittelte Gewerbeertrag ist daher nicht zu kürzen.


Tenor


Das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 18.10.2018  - 10 K 4079/16 G wird aufgehoben.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Das Wirtschaftsjahr der Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), einer im Jahr 2008 gegründeten GmbH, entspricht 
dem Kalenderjahr. Gesellschafter der Klägerin sind Frau BJ mit einer Kapitalbeteiligung von 2.500 € (10 %) und Herr 
UJ mit einer Beteiligung von 22.500 € (90 %). Letzterer ist Geschäftsführer der Klägerin.


2 Durch Gesellschafterbeschluss vom 01.12.2015 stimmten die beiden Gesellschafter der Aufnahme eines stillen 
Gesellschafters zu, der ab dem 18.12.2015 mit einer Kapitalbeteiligung von 1.000 € sowohl am Ergebnis als auch am 
Vermögen und dem Geschäftswert der Klägerin beteiligt werden sollte. Stiller Gesellschafter sollte Herr XJ werden. 
Zugleich schlossen die Klägerin und der aufzunehmende stille Gesellschafter am 01.12.2015 einen Vertrag über die 
Gründung einer atypisch stillen Gesellschaft. Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass vom 18.12.2015 an eine 
atypisch stille Gesellschaft, d.h. eine Mitunternehmerschaft, besteht.


3 Am 08.06.2016 beantragte die Klägerin für Vorauszahlungszwecke die Erteilung von Gewerbesteuermessbescheiden 
für die Kalenderjahre 2015 und 2016. Hierbei ermittelte sie für das Jahr 2015 unter Annahme eines gewerblichen 
Gewinns in Höhe von 34.873,94 € einen Gewerbeertrag in Höhe von 34.800 € und wies darauf hin, dass der 
Gewerbeertrag um den Freibetrag gemäß § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) zu kürzen sei.


Seite 1 von 5







4 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) setzte daraufhin den Gewerbesteuermessbetrag 2015 für 
die Klägerin mit Vorauszahlungsbescheid vom 20.07.2016 unter der Steuernummer ...20 auf 1.172 € fest. Als Gewinn 
aus Gewerbebetrieb berücksichtigte er für die Zeit vom 01.01.2015 bis zum 17.12.2015  351/365stel des von der 
Klägerin für das gesamte Jahr 2015 angenommenen Gewinns in Höhe von 34.873,94 €, d.h. 33.536 €. Abgerundet 
ergab sich demnach ein Gewerbeertrag von 33.500 €. Den Freibetrag für natürliche Personen und 
Personengesellschaften nach § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG gewährte das FA nicht.


5 Einen weiteren Vorauszahlungsbescheid für 2015 über den Gewerbesteuermessbetrag richtete das FA unter der 
Steuernummer ...03 an die Klägerin "als Inhaberin des Handelsgewerbes mit einem oder mehreren still beteiligten 
Gesellschaftern". Der Bescheid erläuterte, dass der Gewinn zeitanteilig ab dem 18.12.2015 berücksichtigt worden sei. 
Dies führte unter Berücksichtigung des Freibetrages nach § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG zu einer Festsetzung des 
Gewerbesteuermessbetrages für Vorauszahlungszwecke in Höhe von 0 €.


6 Gegen den unter der Steuernummer …20 ergangenen Vorauszahlungsbescheid vom 20.07.2016, dem der für den 
Zeitraum vom 01.01. bis 17.12.2015 ermittelte Gewinn zugrunde lag, legte die Klägerin fristgerecht Einspruch ein und 
bat um die Gewährung des vollen Freibetrages gemäß § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG in Höhe von 24.500 €. 
Außerdem beantragte sie, den von ihr ermittelten vorläufigen handelsrechtlichen Gewinn für das Jahr 2015 um einen 
bislang nicht berücksichtigten Investitionsabzugsbetrag zu kürzen, so dass sich ein Gewerbeertrag in Höhe von 
26.400 € ergäbe, von dem der Freibetrag in Höhe von 24.500 € abzuziehen sei.


7 Das FA setzte daraufhin den Gewerbesteuermessbetrag 2015 für Vorauszahlungszwecke auf 889 € herab. Hierbei 
akzeptierte es die Kürzung um den Investitionsabzugsbetrag, versagte jedoch weiterhin die Gewährung des begehrten 
Freibetrages. Anschließend wies es den Einspruch der Klägerin gegen den Gewerbesteuermessbescheid für 
Vorauszahlungszwecke 2015 als unbegründet zurück.


8 Während des Klageverfahrens erging am 12.09.2017 ein Bescheid für 2015 über den Gewerbesteuermessbetrag, der 
gem. § 68 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zum Gegenstand des Verfahrens wurde. Der Messbetrag wurde aufgrund 
eines Gewinns aus Gewerbebetrieb in Höhe von 21.865 € und eines abgerundeten Gewerbeertrags in Höhe von 
21.800 € auf 763 € festgesetzt. Dazu wurde erläutert, dass der Gewinn zeitanteilig bis zum 17.12.2015 berücksichtigt 
worden sei (22.738 € x 351/365 = 21.865 €).


9 Das Finanzgericht (FG) wies die Klage als unbegründet ab (Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2019, 127, mit 
Anm. Hennigfeld). Es entschied, einer GmbH, die im laufenden Jahr eine natürliche Person als atypisch stillen 
Gesellschafter aufnehme, sei der für Personengesellschaften geltende Freibetrag von 24.500 € für Zeiträume vor 
dessen Aufnahme nicht zu gewähren.


10 Während des Revisionsverfahrens wurde der dem FG-Urteil zugrunde liegende Gewerbesteuermessbescheid für 2015 
vom 12.09.2017 aus für den Rechtsstreit unerheblichen Gründen noch zweimal geringfügig geändert: Mit dem nach 
§ 35b Abs. 1 GewStG geänderten Bescheid vom 20.04.2020 wurde der Messbetrag auf 805 € erhöht und sodann mit 
Bescheid vom 09.06.2020 auf 773 € reduziert.


11 Mit ihrer Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen Rechts.


12
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Sie trägt vor, die sachliche Steuerpflicht habe nicht gewechselt, da die unterjährig begründete atypisch stille 
Gesellschaft kein selbständiges Steuerobjekt darstelle. Sie --die GmbH-- habe ihre sachliche Steuerpflicht nicht an 
die Mitunternehmerschaft verloren, sondern behalte sie nach der Regelung in R 5.1 Abs. 2 Satz 1 der Gewerbesteuer-
Richtlinien bei. Daher sei der Freibetrag auf den gesamten Gewerbeertrag vor und nach der Begründung der stillen 
Gesellschaft anzuwenden.


13 Die Klägerin beantragt sinngemäß,
1. das FG-Urteil aufzuheben und den Gewerbesteuermessbescheid für 2015 vom 09.06.2020 dahin zu ändern, dass 
der Freibetrag gemäß § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG in voller Höhe auf den im Zeitraum vom 01.01.2015 bis 
31.12.2015 erzielten Gewerbeertrag gewährt wird,
2. die Zuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren für notwendig zu erklären.


14 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


15 Die Revision der Klägerin führt aus verfahrensrechtlichen Gründen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils (§ 126 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO). Sie ist jedoch in der Sache unbegründet.


16 Das FG hat über die Rechtmäßigkeit des Gewerbesteuermessbescheids für 2015 vom 12.09.2017 entschieden, an 
dessen Stelle jedoch nach Verkündung des FG-Urteils gemäß § 68 Satz 1, § 121 Satz 1 FGO zunächst der 
Änderungsbescheid vom 20.04.2020 und sodann der Änderungsbescheid vom 09.06.2020 trat. Damit liegt dem FG-
Urteil ein nicht mehr existierender Bescheid zugrunde mit der Folge, dass das FG-Urteil keinen Bestand mehr haben 
kann (vgl. Urteile des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 06.12.2007 - V R 61/05, BFHE 221, 55, BStBl II 2008, 695; vom 
19.05.2010 - XI R 78/07, BFH/NV 2010, 2132, Rz 21). Einer Zurückverweisung an das FG nach § 127 FGO bedarf es 
nicht, weil sich durch die Änderungsbescheide der bisherige Streitstoff nicht verändert hat.


17 Der erkennende Senat entscheidet deshalb in der Sache selbst (§ 126 Abs. 2 i.V.m. § 121 Satz 1 FGO) und weist die 
Klage ab. Das FG hat zu Recht erkannt, dass der Klägerin der Freibetrag für natürliche Personen und 
Personengesellschaften nicht zusteht.


18 1. Die Tätigkeit der Klägerin, einer GmbH, gilt stets und in vollem Umfang als Gewerbebetrieb (§ 2 Abs. 2 Satz 1 
GewStG) und unterliegt daher der Gewerbesteuer (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG). Da sie als GmbH eine 
Kapitalgesellschaft ist (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 des Körperschaftsteuergesetzes), wird ihr Gewerbeertrag nicht um den 
Freibetrag für natürliche Personen und Personengesellschaften (§ 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG) gekürzt.


19 2. Ein stiller Gesellschafter ist Mitunternehmer i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG), 
wenn er Mitunternehmerinitiative entfalten kann und Mitunternehmerrisiko trägt (ständige Rechtsprechung, z.B. 
Beschluss des Großen Senats des BFH vom 25.06.1984 - GrS 4/82, BFHE 141, 405, BStBl II 1984, 751, unter C.V.3.c 
der Gründe; BFH-Urteile vom 22.08.2002 - IV R 6/01, BFH/NV 2003, 36; vom 01.07.2010 - IV R 100/06, BFH/NV 2010, 
2056, Rz 34).
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20 Nimmt eine GmbH einen stillen Gesellschafter auf, der als Mitunternehmer zu behandeln ist --atypisch stiller 
Gesellschafter--, so handelt es sich bei der dadurch entstehenden sog. "GmbH & atypisch Still" um eine "andere 
Gesellschaft" i.S. von § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 EStG, bei der die Gesellschafter als Mitunternehmer anzusehen 
sind. Objektiv oder sachlich gewerbesteuerpflichtig ist dann nicht die GmbH, sondern es sind die Beteiligten des 
atypisch stillen Gesellschaftsvertrags (Geschäftsinhaber und stille Gesellschafter) --als Mitunternehmer-- unabhängig 
von ihrer fehlenden dinglichen Beteiligung am Gesellschaftsvermögen; der von ihnen gemeinschaftlich geführte 
Betrieb bildet einen selbständigen Steuergegenstand (BFH-Urteile vom 25.07.1995 - VIII R 54/93, BFHE 178, 448, 
BStBl II 1995, 794; vom 25.10.1995 - I R 76/93, BFH/NV 1996, 504, Rz 16; vom 30.08.2007 - IV R 47/05, BFHE 219, 
180, BStBl II 2008, 200; BFH-Beschluss vom 11.08.2011 - I B 179/10, BFH/NV 2011, 2052, Rz 9). Dieser 
Gewerbebetrieb der atypisch stillen Gesellschaft besteht neben dem selbständigen Gewerbebetrieb der GmbH; für 
beide Gewerbebetriebe sind von der GmbH als der Inhaberin des Unternehmens eigenständige 
Gewerbesteuererklärungen abzugeben (BFH-Urteil vom 08.12.2016 - IV R 8/14, BFHE 256, 175, BStBl II 2017, 538).


21 Einer GmbH & atypisch Still ist der Freibetrag nach § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG zu gewähren, obwohl der 
gesetzgeberische Grund des Freibetrages, die fehlende Abziehbarkeit der an Gesellschafter-Geschäftsführer 
gezahlten Vergütungen, bei ihr nicht zutrifft (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteile vom 10.11.1993 - I R 20/93, 
BFHE 173, 184, BStBl II 1994, 327; vom 08.02.1995 - I R 127/93, BFHE 177, 332, BStBl II 1995, 764; vom 
27.03.1996 - I R 100/94, BFH/NV 1996, 798; in BFHE 219, 180, BStBl II 2008, 200). Der Gewerbeertrag ist bei 
unterjähriger Begründung einer Mitunternehmerschaft um den vollen und nicht bloß um einen zeitanteiligen 
Freibetrag zu kürzen (vgl. Güroff in Glanegger/Güroff, GewStG, 9. Aufl., § 11 Rz 7; Blümich/Gosch, § 11 GewStG 
Rz 11).


22 Eine derartige atypisch stille Gesellschaft bestand unstreitig vom 18.12.2015 an zwischen der Klägerin und Herrn XJ. 
Sachlich steuerpflichtig sind daher insoweit diese als Mitunternehmer.


23 3. Von der sachlichen Steuerpflicht der atypisch stillen Gesellschaft ist die persönliche Steuerpflicht zu 
unterscheiden. Bei der stillen Gesellschaft i.S. der §§ 230 ff. des Handelsgesetzbuchs handelt es sich um eine 
Personengesellschaft in Form der Innengesellschaft (MüKoHGB/Karsten Schmidt, 4. Aufl., § 230 Rz 7). Für die 
atypische stille Gesellschaft gilt insoweit nichts anderes (MüKoHGB/Karsten Schmidt, a.a.O., § 230 Rz 81).


24 Eine GmbH & atypisch Still kann als reine Innengesellschaft nicht Beteiligte in einem Verfahren wegen 
Gewerbesteuer sein (BFH-Urteil in BFH/NV 1996, 798, Rz 23); die für sie ermittelten Besteuerungsmerkmale sind 
deshalb in einem gegen den Geschäftsherrn --die GmbH-- als Steuerschuldner gerichteten 
Gewerbesteuermessbescheid zu erfassen (BFH-Urteile vom 14.09.1989 - IV R 85/88, BFH/NV 1990, 591; in BFHE 173, 
184, BStBl II 1994, 327; in BFHE 178, 448, BStBl II 1995, 794).


25 Aufgrund des Fehlens eines gemeinschaftlichen Vermögens ist der Inhaber des Handelsgeschäftes, somit die GmbH, 
nach § 5 Abs. 1 GewStG Steuerschuldner hinsichtlich der Gewerbesteuer der atypisch stillen Gesellschaft (z.B. BFH-
Urteile vom 12.11.1985 - VIII R 364/83, BFHE 145, 408, BStBl II 1986, 311; in BFHE 178, 448, BStBl II 1995, 794; in 
BFH/NV 1996, 798). Die GmbH ist auch Adressat des die GmbH & atypisch Still betreffenden 
Gewerbesteuermessbescheids. Die entgegenstehende Auffassung der Klägerin beruht auf einer Verwechselung der 
hier auseinander fallenden sachlichen Steuerpflicht und der Steuerschuldnerschaft (vgl. dazu auch BFH-Urteil in 
BFHE 256, 175, BStBl II 2017, 538).


26 4. Für den Streitfall --die unterjährige Begründung einer GmbH und atypisch Still infolge der Aufnahme einer 
natürlichen Person als stiller Gesellschafter-- ergibt sich somit Folgendes:
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27 a) Das FA hat zu Recht den streitbefangenen Gewerbesteuermessbescheid für 2015, der den gesamten 
Gewerbeertrag der Klägerin im gesamten Erhebungszeitraum berücksichtigt, an die Klägerin gerichtet. Dahinstehen 
kann, ob das FA zutreffend lediglich den zeitanteiligen Gewinn vom 01.01.2015 bis zum 17.12.2015 als Gewinn aus 
Gewerbebetrieb angesetzt hat, statt den im gesamten Kalenderjahr auf die Klägerin entfallenden Gewinn und der 
Hinzurechnungen um ihren Anteil am Gewinn der atypisch stillen Gesellschaft zu kürzen (§ 9 Nr. 2 GewStG). Denn 
dies hat auf die Höhe des Messbetrags keinen Einfluss; es könnte sich allenfalls um zwei einander kompensierende 
Fehler bei der Feststellung der nicht selbständig anfechtbaren Besteuerungsgrundlagen handeln (§ 157 Abs. 2 der 
Abgabenordnung). Der Freibetrag nach § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG ist der Klägerin zu Recht nicht gewährt 
worden.


28 b) Der zweite, hier nicht streitige Gewerbesteuermessbescheid, der den Gewinn der vom 18.12.2015 an bestehenden 
atypisch stillen Gesellschaft betrifft und auf der sachlichen Steuerpflicht der GmbH und des stillen Gesellschafters 
als Mitunternehmer beruht, ist vom FA ebenfalls zutreffend an die Klägerin gerichtet worden. Der seit ihrer 
Begründung, d.h. dem 18.12.2015, erzielte Gewinn der Mitunternehmerschaft ist zutreffend um den (vollen) 
Freibetrag nach § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG gekürzt worden.


29 5. Der Antrag, die Zuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren für notwendig zu erklären, ist im 
Revisionsverfahren unzulässig, da die Entscheidung nach § 139 Abs. 3 Satz 3 FGO sachlich zum 
Kostenfestsetzungsverfahren gehört. Zuständig ist insoweit das FG als das Gericht des ersten Rechtszugs (vgl. z.B. 
BFH-Urteil vom 29.05.2018 - IX R 8/17, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung 2019, 373, Rz 16, m.w.N.).


30 6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 und Abs. 2 FGO.
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Normen: Art. 23 Abs. 2 Buchst. b Doppelbuchst. aa i. V. m. Art. 10 DBA Kanada,
§ 34c EStG, § 26 KStG, § 179 Abs. 3 AO, § 184 Abs. 1 S. 3 AO


 


 
Tenor


Unter Aufhebung des Ablehnungsbescheides vom 17. Oktober 2014 in Gestalt
der Einspruchsentscheidung vom 9. September 2016 wird der Beklagte verpflich-
tet, einen Ergänzungsbescheid zu den Gewerbesteuermessbescheiden 2008,
2009 und 2010 zu erlassen, in denen die auf die Gewerbesteuer 2008, 2009 und
2010 anzurechnende kanadische Quellensteuer, die auf die nach § 8 Nr. 5 Ge-
werbesteuergesetz hinzugerechneten Kapitalerträge entfällt, mit xxx € (2008),
xxx € (2009) und xxx € (2010) festzustellen ist.


Der Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.


Das Urteil ist hinsichtlich der erstattungsfähigen Kosten vorläufig vollstreckbar.
Der Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe der erstat-
tungsfähigen Kosten abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung
Sicherheit in gleicher Höhe leistet.


Die Revision wird zugelassen.


Tatbestand


Streitig ist die Frage, ob – und falls ja, wie – der Beklagte verpflichtet ist, kanadische
Quellensteuer auf Kapitalerträge für Zwecke der Anrechnung auf die Gewerbesteuer für
die Erhebungszeiträume 2008 bis 2010 festzustellen.


Die Klägerin ist eine Kapitalgesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung mit Sitz in B-Stadt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts C-
Stadt unter HRB xxx eingetragen. Zweck der Gesellschaft ist u.a. der Handel und das
Halten von Wertpapieren, Derivaten, anderen Finanzinstrumenten sowie sonstigen Ver-
mögensgegenständen für eigene Rechnung und das Halten von Beteiligungen an ande-
ren Unternehmen. Die Klägerin hatte im Streitzeitraum ein abweichendes Wirtschaftsjahr
vom 1. Oktober bis 30. September.


Die Klägerin ist seit dem 14. November 2005 zu 0,22 % an der D-Inc. mit Sitz in Kanada
sowie zu 9,99 % an der E-Inc., ebenfalls mit Sitz in Kanada, beteiligt. Aus der Beteiligung
an der D-Inc. erzielte sie ausweislich der vorgelegten kanadischen Steuerbescheinigun-
gen (Bl. 90 ff. der Finanzgerichtsakte –FGA–) in 2008 Bruttodividenden in Höhe von xxx
CAD, in 2009 xxx CAD und in 2010 xxx CAD. Hiervon wurden kanadische Quellensteuern
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in Höhe von xxx CAD (2008), xxx CAD (2009) und xxx CAD (2010) einbehalten. Umge-
rechnet entspricht dies einer jeweiligen Bruttodividende in Höhe von xxx € (2008), xxx €
(2009) und xxx € (2010) sowie einbehaltener kanadischer Quellensteuern auf Kapitaler-
träge in Höhe von xxx € (2008), xxx € (2009) und xxx € (2010). Andere wesentliche ge-
schäftliche Aktivitäten entfaltete die Klägerin in den Streitjahren nicht.


Der Steuerbilanzgewinn der Streitjahre setzte sich im Wesentlichen aus den Beteili-
gungserlösen sowie aus Zins- und Steueraufwand zusammen. Ausgehend von dem je-
weiligen Steuerbilanzgewinn wurden für die Festsetzung der Körperschaftsteuer in den
Streitjahren die einbehaltene kanadische Quellensteuer sowie die Gewerbesteuer gemäß
§ 10 Nr. 2 des Körperschaftsteuergesetzes in der für die Streitzeiträume geltenden Fas-
sung –KStG– als nichtabziehbarer Aufwand hinzu- und die kanadischen Dividendenerträ-
ge gemäß § 8b Absatz 1 KStG abgerechnet. Im Ergebnis ergab sich in den Streitjahren je-
weils ein geringer positiver bzw. negativer Gesamtbetrag der Einkünfte, welcher (nach
Verlustverrechnung) im Ergebnis zu einer Körperschaftsteuerfestsetzung von jeweils 0 €
führte, die nicht weiter streitig ist.


In der am 29. September 2009 beim Beklagten eingereichten Gewerbesteuererklärung
für 2008 ermittelte die Klägerin einen Gewerbeertrag in Höhe von – xxx €. Dieser setz-
te sich zusammen aus dem nach den Vorschriften des KStG ermittelten Gewinns aus Ge-
werbebetrieb in Höhe von xxx € abzüglich gezahlter kanadischer Quellensteuer in Höhe
xxx € (vgl. Bl. 1, 3 der Gewerbesteuerakte). Der Beklagte ließ indes die gezahlte kanadi-
sche Quellensteuer nicht zum Abzug zu und legte der Besteuerung einen Gewerbeertrag
in Höhe von xxx € zu Grunde. Darüber hinaus rechnete der Beklagte dem Gewerbeertrag
– wie von der Klägerin auch erklärt – Entgelte für Schulden sowie gemäß § 8 Nr. 5 Gewer-
besteuergesetz –GewStG– Dividendenbezüge in Höhe von xxx € hinzu.


Am 11. Dezember 2009 erließ der Beklagte den Bescheid für 2008 über den Gewerbe-
steuermessbetrag und setzte den Messbetrag auf xxx € fest. Weitere Feststellungen,
insbesondere zu einer möglichen Anrechnung kanadischer Quellensteuer, enthielt der
Bescheid (weder dem Grunde, noch der Höhe nach) nicht. Der Bescheid erging gemäß
§ 164 Absatz 1 der Abgabenordnung –AO– unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.


Der von der Klägerin gegen den Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag 2008 ein-
gelegte Einspruch, mit dem sie den Abzug der kanadischen Quellensteuer bei der Ermitt-
lung des Gewerbeertrags begehrte, wurde mit Einspruchsentscheidung vom 30. Novem-
ber 2010 als unbegründet zurückgewiesen.


Der am 27. Oktober 2010 eingereichten Gewerbesteuererklärung für 2009 legte die Klä-
gerin einen Gewerbeertrag in Höhe von – xxx € zu Grunde und zwar erneut unter Berück-
sichtigung abzuziehender kanadischer Quellensteuer in Höhe von – xxx € (vgl. Bl. 7, 9
der Gewerbesteuerakte). Wie im Erhebungszeitraum 2008 ließ der Beklagte die kanadi-
sche Quellensteuer jedoch nicht zum Abzug zu und legte der Besteuerung folglich einen
Gewerbeertrag in Höhe von – xxx € zu Grunde. Erklärungsgemäß rechnete der Beklag-
te auch hier Entgelte für Schulden sowie gemäß § 8 Nr. 5 GewStG Dividendenbezüge in
Höhe von xxx € hinzu. Mit unter dem Vorbehalt der Nachprüfung am 13. Dezember 2010
ergangenen Gewerbesteuermessbescheid wurde der Messbetrag auf xxx € festgesetzt.
Auch dieser Bescheid enthielt keine Feststellungen zu einer möglichen Anrechnung ka-
nadischer Quellensteuer.
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Den Gewerbeertrag für 2010 ermittelte die Klägerin in der am 10. August 2011 einge-
reichten Gewerbesteuererklärung abweichend von den beiden Vorjahren in Höhe von
xxx € ohne Abzug kanadischer Quellensteuer (vgl. Bl. 13, 14 der Gewerbesteuerakte).
Der Beklagte folgte der Erklärung und setzte nach Hinzurechnung von Entgelten für
Schulden sowie Dividendenbezüge gemäß § 8 Nr. 5 GewStG in Höhe von xxx € den Ge-
werbesteuermessbetrag mit Bescheid vom 26. Oktober 2011 in Höhe von xxx € fest und
zwar auch diesmal ohne weitere Feststellungen. Auch dieser Bescheid erging unter Vor-
behalt der Nachprüfung.


Gegen die Bescheide für 2009 und 2010 über den Gewerbesteuermessbetrag legte die
Klägerin jeweils keinen Einspruch ein. Allerdings verfolgte sie in der weiteren Zeit ihr Be-
gehren (zunächst) dergestalt weiter, dass sie gegen die von der hebeberechtigten Stadt
B-Stadt erlassenen Gewerbesteuerbescheide 2008, 2009 und 2010 jeweils Widerspruch
einlegte und nunmehr auf Ebene der Gemeinde die Anrechnung kanadischer Quellen-
steuer direkt auf die Gewerbesteuer begehrte (vgl. Bl. 22 d. Gewerbesteuerakte, Bl. 34
FGA). Nach erfolglosem Widerspruchsverfahren erhob die Klägerin gegen den Gewerbe-
steuerbescheid 2008 Klage vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden (Az. 1 K 343/11.WI),
welches die Klage mit Urteil vom 14. Dezember 2011 abwies (Bl. 62 FGA). Hinsichtlich
der Gewerbesteuerbescheide 2009 und 2010 ordnete die Stadt B-Stadt mit Schreiben
vom 9. März 2011 bzw. 11. April 2012 im Hinblick auf das verwaltungsgerichtliche Ver-
fahren gegen den Bescheid für 2008 das Ruhen des Verfahrens an. Bis heute ist über
diese Widersprüche nicht entschieden.


Die von dem Verwaltungsgericht zugelassene Berufung wurde von dem Hessischen Ver-
waltungsgerichtshof –VGH– mit Urteil vom 17. Dezember 2013 – 5 A 329/12 –, DStRE
2015, 420 ff., zurückgewiesen (Bl. 73 ff. FGA). Zur Begründung führte der VGH aus, dass
die Gemeinde bei der Festsetzung der Gewerbesteuer an den Messbescheid des Finanz-
amtes gebunden sei und ihn auch nicht auf seine Rechtmäßigkeit überprüfe. Dies gelte
ebenfalls hinsichtlich der Frage der Anrechnung kanadischer Quellensteuer. Denn auch
insoweit sei die Gemeinde an die Feststellungen des Finanzamtes gebunden. Eine An-
rechnung im Rahmen der Festsetzung sei zudem systemwidrig, da es Aufgabe der Fi-
nanzämter sei, die steuerlich relevanten Sachverhalte zu ermitteln und den Messbetrag
entsprechend festzusetzen. Die Gemeinden hätten dann lediglich die Aufgabe, aufgrund
des Messbetrages die Gewerbesteuer unter Anwendung ihres Hebesatzes festzusetzen.
Auch das DBA Kanada greife in diese Aufgabenverteilung nicht ein.


Am 24. Februar 2014 beantragte die Klägerin bei der Beklagten, einbehaltene kanadi-
sche Quellensteuer, die nach seiner Auffassung aufgrund des Abkommens zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und Kanada zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und bestimmter anderer Steuern, zur Verhin-
derung der Steuerverkürzung und zur Amtshilfe in Steuersachen –DBA Kanada– auf die
Gewerbesteuer anzurechnen seien, für die Erhebungszeiträume 2008, 2009 und 2010
gesondert festzustellen sowie – hilfsweise – den Erlass entsprechender Ergänzungsbe-
scheide (vgl. Bl. 16 d. GewSt-Akte). Zur Begründung berief sie sich auf Art. 23 Absatz 2
Buchst. b Doppelbuchstabe aa i.V.m. Art. 10 DBA Kanada.


Mit Beschluss vom 12. August 2014 – 9 B 23.13 –, HFR 2014, 111, wies das Bundesver-
waltungsgericht –BVerwG– die zwischenzeitlich gegen die Entscheidung des VGH ein-
gelegte Nichtzulassungsbeschwerde zurück (Bl. 84 ff. FGA). Zur Begründung führte das
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BVerwG ebenfalls aus, dass die Frage der Anrechenbarkeit in die Kompetenz der Finanz-
behörden falle.


Mit Bescheid vom 17. Oktober 2014 lehnte der Beklagte die Anträge der Klägerin vom
24. Februar 2014 ab (vgl. Bl. 41 d. Gewerbesteuerakte). Den hiergegen am 10. Novem-
ber 2014 eingelegten Einspruch wies die Beklagte mit Einspruchsentscheidung vom 9.
September 2016 zurück (vgl. Bl. 52 d. Gewerbesteuerakte).


Mit ihrer am 6. Oktober 2016 bei dem Hessischen Finanzgericht erhobenen Klage ver-
folgt die Klägerin ihr Begehren weiter. Sie ist der Auffassung, dass vorliegend durch
die versagte Anrechnung eine Doppelbesteuerung vorliege, die es zu vermeiden gelte.
Zwar müsse die Anrechnung ausländischer Quellensteuern nach Auffassung der Kläge-
rin durch die Gemeinde erfolgen. Nach der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte fal-
le indes die vorgelagerte Frage, ob eine Anrechnung zu erfolgen habe, in den Zuständig-
keitsbereich des Beklagten und sei von diesem zu beantworten.


Zutreffend sei, dass sich im Gewerbesteuergesetz keine Regelung betreffend die Anrech-
nung ausländischer Steuern vom Einkommen und Ertrag befinde.


Dies sei jedoch unschädlich, da das DBA Kanada als bilaterale Vereinbarung gemäß
§ 2 AO den nationalen Vorschriften vorgehe. Auch ein Vergleich mit anderen DBA zei-
ge, dass eine Anrechnung auf die Gewerbesteuer gewollt sei. So sei etwa in dem DBA
Schweiz eine Anrechnung auf die Gewerbesteuer explizit ausgeschlossen.


Die Klägerin gehöre zu dem von dem DBA Kanada umfassten Personenkreis und die Ge-
werbesteuer gehöre zu den Steuerarten, die ausdrücklich in den Anwendungsbereich des
DBA fallen würden. Art. 23 Absatz 2 des DBA sehe zudem eine Anrechnung der kanadi-
schen Steuer auf die „deutsche Steuer vom Einkommen“ vor. Da es sich bei der Gewer-
besteuer um eine solche Steuer handeln würde und diese unter das DBA falle, müsse ei-
ne Anrechnung erfolgen. Mangels nationaler Regelungen zur Anrechnung müsse die An-
rechnung direkt auf Grundlage des DBA Kanada erfolgen.


Aufgrund der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte habe die Klägerin ihr Begehren
durch die Anträge vom 24. Februar 2014 weiterverfolgen müssen. Denn nach der ver-
waltungsgerichtlichen Rechtsprechung obliege es dem Beklagten entsprechende Fest-
stellungen zu treffen, die der Gemeinde eine Anrechnung nicht nur ermögliche, sondern
sie aufgrund der Bindungswirkung dazu verpflichte.


Die Anträge seien auch nicht verfristet. Dies ergebe sich daraus, dass sie vor rechtskräf-
tigem Abschluss des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens gestellt worden seien. Die ge-
sonderte Feststellung sei gemäß § 181 Absatz 5 AO Grundlagebescheid des Gewerbe-
steuerbescheides. Dieser sei auch nicht verjährt, da vor Abschluss des verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens (währenddessen die Festsetzungsverjährung des Folgebeschei-
des gemäß § 171 Absatz 3a AO gehemmt sei), ein Antrag auf gesonderte Feststellung
gestellt worden sei, was die Festsetzungsfrist des Folgebescheides nach § 171 Absatz 3
AO weiter hemme. Gleiches müsse gelten, wenn statt einer gesonderten Feststellung ein
Ergänzungsbescheid nach § 179 Absatz 3 AO erlassen werden solle.


Die Klägerin beantragt,
den Beklagten zu verpflichten, einbehaltene kanadische Quellensteuer in Höhe von xxx
€ (2008), xxx € (2009) und xxx € (2010), die aufgrund des Abkommens zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und Kanada zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf
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dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und bestimmter anderer Steuern, zur Verhin-
derung der Steuerverkürzung und zur Amtshilfe in Steuersachen auf die Gewerbesteuer
anzurechnen sind, gesondert festzustellen.


Hilfsweise,
den Beklagten zu verpflichten, einen Ergänzungsbescheid zu erlassen, der die aufgrund
des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Kanada zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und bestimmter
anderer Steuern, zur Verhinderung der Steuerverkürzung und zur Amtshilfe in Steuersa-
chen auf die Gewerbesteuer anzurechnende kanadische Quellensteuer in Höhe von xxx
€ (2008), xxx € (2009) und xxx € (2010) feststellt.


Hilfsweise ferner,
den Beklagten zu verpflichten, nachrichtliche Festsetzungen in den Bescheiden über den
Gewerbesteuermessbetrag dahingehend zu erlassen, dass die aufgrund des Abkommens
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Kanada zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und bestimmter anderer Steu-
ern, zur Verhinderung der Steuerverkürzung und zur Amtshilfe in Steuersachen auf die
Gewerbesteuer anzurechnende kanadische Quellensteuer in Höhe von xxx € (2008), xxx
€ (2009) und xxx € (2010) feststellt werden.


Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.


Zur Begründung verweist er auf die Einspruchsentscheidung vom 9. September 2016.
Weder gebe es im Gewerbesteuerrecht eine Norm, die die Anrechnung regeln könnte,
noch handele es sich bei der ausländischen Steuer um eine der Gewerbesteuer entspre-
chende Steuer.


Auch ein Ergänzungsbescheid komme nicht in Frage. Denn dies setze einen zuvor ergan-
genen Feststellungsbescheid über anzurechnende kanadische Quellensteuer voraus.


Eine nachrichtliche Festsetzung komme bereits deswegen nicht in Betracht, weil eine
solche vom Gesetzgeber nicht vorgesehen sei.


Dem Gericht lagen ein Band Gewerbesteuerakten, ein Band Körperschaftsteuerakten
(ohne die Erklärungen 2008 und 2009, welche bereits vernichtet wurden) nebst Jahres-
abschlüssen sowie ein Band Verträge vor und waren Gegenstand der Entscheidung.


Entscheidungsgründe


I. Die Klage ist zulässig und begründet. Die Ablehnung des Antrages auf Feststellung der
nach dem DBA Kanada einbehaltenen und auf die Gewerbsteuer anzurechnenden Quel-
lensteuer ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten, § 101 Satz 1 der Fi-
nanzgerichtsordnung –FGO–. Die Klägerin hat für die Streitjahre einen Anspruch auf Er-
lass eines entsprechenden Ergänzungsbescheides zum Gewerbesteuermessbescheid.


A. Die Klägerin hat einen Anspruch auf Anrechnung der einbehaltenen kanadischen
Quellensteuer auf die Gewerbesteuer. Dies ergibt sich zur Überzeugung des Senats aus
Art. 23 Absatz 2 Buchst. b Doppelbuchstabe aa), Art. 10 DBA Kanada i. V. m. entspre-
chender Anwendung von § 26 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 KStG, § 34c Absatz 6 Satz 2 des Ein-
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kommensteuergesetzes –EStG– (offen gelassen durch BFH, Urteil vom 22. Dezember
2017 – I R 98/15 – DStRE 2015, 671).


1. a. Nach Art. 10 Absatz 1 DBA Kanada können Dividenden, die eine in einem Vertrags-
staat ansässige Gesellschaft an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt,
in dem anderen Staat besteuert werden. Diese Dividenden können jedoch auch in dem
Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, nach dem
Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn eine in dem ande-
ren Vertragsstaat ansässige Person der Nutzungsberechtigte der Dividenden ist und die-
ser Nutzungsberechtigte weniger als 10 % der Stimmrechte der die Dividenden zahlen-
den Gesellschaft kontrolliert, 15 % des Bruttobetrags der Dividenden nicht übersteigen,
Art. 10 Absatz 2 Satz 1 Buchst. b) DBA Kanada.


Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Denn die in Deutschland ansässige Kläge-
rin (vgl. Art. 1, 4 DBA Kanada) war im Streitzeitraum zu weniger als 10 % an der in Kana-
da ansässigen D-Inc. beteiligt und erzielte aus dieser Beteiligung Dividenden. Dies führt
dazu, dass einerseits grundsätzlich Deutschland als Ansässigkeitsstaat der Klägerin und
Anteilseignerin das Besteuerungsrecht für diese Dividenden zusteht und andererseits Ka-
nada lediglich einen Quellensteuerabzug in Höhe von 15 % vornehmen darf, was vorlie-
gend auch geschehen ist.


b. Die Anwendung dieser Vorschriften führt in Deutschland zu einer Doppelbesteuerung.
Dies ergibt sich daraus, dass Besteuerungsgrundlage für die Gewerbesteuer (nur noch)
der Gewerbeertrag ist, § 6 GewStG. Dieser ermittelt sich durch den nach den Vorschrif-
ten des EStG oder KStG zu ermittelnden Gewinn aus Gewerbebetrieb, der bei der Ermitt-
lung des Einkommens für den dem Erhebungszeitraum entsprechenden Veranlagungs-
zeitraum zu berücksichtigen ist, vermehrt und vermindert um die in den §§ 8 und 9 Ge-
wStG bezeichneten Beträge, § 7 Satz 1 GewStG.


Aufgrund des § 8b Absatz 1 KStG bleiben Bezüge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nr. 1, 2, 9
und 10 Buchstabe a EStG bei der Ermittlung des Einkommens zwar außer Ansatz. Die
von der D-Inc. gezahlten Dividenden waren somit nicht in dem nach den Vorschriften
des KStG ermittelten Gewinn aus Gewerbebetrieb enthalten. Gemäß § 8 Nr. 5 Satz 1 Ge-
wStG sind dem Gewinn aus Gewerbebetrieb jedoch (u.a.) die nach § 8b Absatz 1 KStG
außer Ansatz bleibenden Gewinnanteile (Dividenden) wieder hinzuzurechnen, soweit die-
se nicht die Voraussetzungen des § 9 Nr. 2a oder 7 GewStG, nämlich eine Mindestbetei-
ligung an der die Dividenden zahlenden Gesellschaft von 15 %, erfüllen. Da die Klägerin
in den Streitzeiträumen lediglich mit 0,22 % an der D-Inc. beteiligt war, war mithin die –
nach KStG – steuerfreie Dividende, für gewerbesteuerliche Zwecke wieder hinzuzurech-
nen und somit im Gewerbeertrag enthalten. Es handelt sich hierbei um eine Doppelbe-
steuerung im rechtlichen Sinne, denn Deutschland und Kanada erheben von demselben
Steuerpflichtigen für denselben Steuergegenstand (Steuerobjekt) und denselben Zeit-
raum eine gleichartige Steuer (vgl. Wassermeyer, in: Wassermeyer, OECD-MA 2017, Vor
Art. 1, Rn. 2).


Bei der deutschen Gewerbesteuer und der kanadischen Income Tax (hier in Gestalt einer
non resident withholding tax) handelt es sich auch um gleichartige Steuern im Sinne die-
ser Vorschrift. Denn gemäß Art. 2 Absatz 1 DBA Kanada gilt das Abkommen (ohne Rück-
sicht auf die Art der Erhebung) für Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, die für
Rechnung eines der beiden Vertragsstaaten, und im Falle der Bundesrepublik Deutsch-
land, eines seiner Länder oder einer ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden. Nach
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Absatz 2 gelten als Steuern vom Einkommen alle Steuern, die vom Gesamteinkommen
oder von Teilen des Einkommens erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Ge-
winn aus der Veräußerung beweglichen oder unbeweglichen Vermögens. Die Begriffe
„Einkommen“ und „Vermögen“ sind abkommensrechtlich im Zusammenhang mit den
Einkommens- bzw. Vermögensbegriffen der Art. 6 bis 22 auszulegen und entsprechen
weder dem Einkommen im Sinne des § 2 Absatz 4 EStG, § 8 Absatz 1 KStG, noch dem
zu versteuernden Einkommen i. S. d. § 2 Absatz 5 EStG, § 23 Absatz 1 KStG. Maßgeb-
lich sind daher nicht die (gemeinsamen oder differierenden) Vorstellungen der Vertrags-
staaten über den Inhalt des Einkommens- oder Vermögensbegriffes. Die Vertragsstaaten
orientieren sich vielmehr an den tatsächlich von ihnen erhobenen Steuern, so dass „als
Faustregel“ gelten kann, dass alles, was Bemessungsgrundlage für eine ausländische
Steuer i. S. d. § 34c EStG sein kann, unter den abkommensrechtlichen Begriff „Einkom-
men“ bzw. „Teile des Einkommens“ fällt (vgl. Wassermeyer, in: Wassermeyer, OECD-MA,
Art. 2, Rn. 29).


c. Die Vermeidung dieser Doppelbesteuerung erfolgt in diesem Fall dadurch, dass auf die
deutsche Steuer vom Einkommen unter Beachtung der Vorschriften des deutschen Steu-
errechts über die Anrechnung ausländischer Steuern die kanadische Steuer auf Dividen-
den im Sinne des Art. 10 DBA Kanada, die in Übereinstimmung mit diesem Abkommen
gezahlt worden ist, angerechnet wird, Art. 23 Absatz 2 Buchst. b Doppelbuchstabe aa)
DBA Kanada.


Die Vorschrift des Methodenartikels differenziert ausdrücklich nicht zwischen einer An-
rechnung auf die Körperschaft- oder Einkommensteuer einerseits und einer Anrechnung
auf die Gewerbesteuer andererseits, sondern spricht nur allgemein von der Steuer vom
Einkommen. Hierunter fällt – auch und grade für Zwecke der Beseitigung der Doppelbe-
steuerung – zur Überzeugung des Senats auch die Gewerbesteuer.


d. Soweit dies in Teilen des Schrifttums (vgl. Eglmaier, IStR 2011, 955) mit der Argumen-
tation abgelehnt wird, dass zwar regelmäßig in den Art. 2 der Abkommen die Gewerbe-
steuer genannt werde (vgl. Absatz 3 Buchst. b Doppelbuchstabe dd) DBA Kanada), dass
dies jedoch nicht auf den Methodenartikel durchschlage, vermag sich der Senat dem
nicht anzuschließen. Diese Auffassung unterstellt nämlich, dass der Begriff der Steuern
vom Einkommen im Methodenartikel mangels abkommensrechtlicher Definition zwin-
gend nach innerstaatlichem Recht auszulegen sei. Und da die Gewerbesteuer nach deut-
schem Steuerrecht grade keine Steuer vom Einkommen sei, würden die Anrechnungs-
vorschriften des Methodenartikels nicht für diese gelten.


Gegen diese Auffassung spricht indes, dass für die Auslegung des Begriffs „Einkommen“
im Sinne des Methodenartikels der umfassendere Begriff des Art. 2 maßgeblich ist (vgl.
Wassermeyer, in: Wassermeyer, OECD-MA, Art. 23A, Rn. 101). Nach der Systematik des
Abkommens handelt es sich bei den in Art. 2 Absatz 3 Buchstabe b DBA Kanada genann-
ten Steuern entweder um Steuern vom Einkommen oder um Steuern vom Vermögen.
Wenn also die Gewerbesteuer keine Steuer vom Einkommen sein soll, so müsste es sich
um eine Steuer vom Vermögen handeln. Dies mag – zumindest in Bezug auf einen Teil
der Bemessungsgrundlage – bis einschließlich Erhebungszeitraum 1997 noch der Fall ge-
wesen sein. Seit Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wird die Gewerbesteuer indes
als Steuer vom Gewerbeertrag als dem Teil des Einkommens erhoben, der unter Berück-
sichtigung von Korrekturen den Einkünften aus Gewerbebetrieb entspricht.
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e. Auch der Umstand, dass es sich bei der Gewerbesteuer um eine sogenannte Objekt-
steuer handelt, die an die Existenz eines Gewerbebetriebes und an die Ausübung einer
gewerblichen Tätigkeit im Inland anknüpft, spricht nicht gegen eine Einbeziehung der
Gewerbesteuer für Zwecke der Anrechnung.


aa) Denn auch die Gewerbesteuer kennt einen Steuerschuldner, nämlich den Unterneh-
mer (die natürliche oder juristische Person oder die Personengesellschaft), für dessen
Rechnung die gewerbliche Tätigkeit ausgeübt wird (vgl. § 5 Absatz 1 GewStG). Da das
DBA Kanada gemäß Art. 1 zudem für Personen gilt, die in einem Vertragsstaat oder in
beiden Vertragsstaaten ansässig sind und der Personenbegriff sowohl natürliche und ju-
ristische Personen wie auch Personengesellschaft umfasst (vgl. Wassermeyer, in: Was-
sermeyer, DBA Kanada, Art. 1, Rn. 14 ff.) fällt die Gewerbesteuer trotz ihres Objektsteu-
ercharakters unter den sachlichen Anwendungsbereich des gesamten Abkommens und
schließt der Objektsteuercharakter insbesondere nicht den grenzüberschreitenden Be-
zug der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer aus (vgl. Wassermeyer, in: Wasser-
meyer, OECD-MA, Art. 2, Rn. 30, 31).


bb) Auch der strikte Inlandsbezug des Gewerbesteuerrechts führt nicht dazu, dass ei-
ne Anrechnung ausländischer Steuern aus systematischen Gründen grundsätzlich aus-
scheidet. Dies wäre nämlich nur dann der Fall, wenn der Inlandsbezug dergestalt Anwen-
dung fände, dass im Ausland verwirklichte Tatbestandsmerkmale grundsätzlich keinen
Eingang in den Gewerbeertrag finden würden und aus dem Gewinn aus Gewerbebetrieb
(vorab) auszuscheiden wären. Dies ist indes nicht der Fall. Denn nach der Legaldefinition
des § 2 Absatz 1 Satz 3 GewStG unterliegt ein Gewerbebetrieb der Gewerbsteuer inso-
weit, wie für ihn im Inland eine Betriebsstätte unterhalten wird. Hieraus folgt aber nicht,
dass im Ausland verwirklichte Tatbestandsmerkmale per se nicht der Gewerbesteuer un-
terliegen. Maßgeblich ist vielmehr, ob diese Merkmale der inländischen Betriebsstätte
zugeordnet werden können. Dies ist zumindest dann der Fall, wenn – wie vorliegend –
der inländische Unternehmer im Ausland überhaupt keine Betriebsstätte unterhält. In
diesen Fällen sind die Besteuerungsmerkmale bei Bestehen einer inländischen Betriebs-
stätte dieser zuzuordnen und greift folglich die inländische Gewerbesteuer ein (keine iso-
lierende Betrachtungsweise, vgl. Güroff, in Glanegger/Güroff, GewStG, § 2, Rn. 13). Ent-
sprechend ordnet § 9 Nr. 7 GewStG eine Kürzung des Gewerbeertrags auch nur insoweit
an, wie Teile des Gewerbeertrags auf eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte ent-
fällt, so dass sich umgekehrt – trotz des strikten Inlandsbezugs – auch im Ausland erfüll-
te Tatbestandsmerkmale auf die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer auswirken
können (kritisch im Hinblick auf die Einbeziehung von ausländischen Streubesitzdividen-
den bereits auf Ebene des Gewerbeertrags vgl. Kessler/Dietrich, IStR 2011, 108).


2. Entgegen der Auffassung des Beklagten scheitert eine Anrechnung auch nicht daran,
dass es im deutschen Gewerbesteuerrecht keine den § 34c EStG und § 26 KStG entspre-
chende Vorschrift gibt, die eine Anrechnung ausländischer Steuern regelt.


a. Dies ergibt sich daraus, dass in den DBA grundsätzlich (nur) zu regeln ist, „Was“ und
„Worauf“ eine Anrechnung zu erfolgen hat (vgl. Wassermeyer, in: Wassermeyer, OECD-
MA, Art. 23A, Rn. 104). Konkret ordnet für den vorliegenden Fall Art. 23 Absatz 2 Buchst.
b Doppelbuchst. aa) DBA Kanada an, dass die kanadische (Quellen)Steuer auf Dividen-
den auf die deutsche Steuer vom Einkommen anzurechnen ist. Die Frage des konkreten
„Wie“ ergibt sich dagegen regelmäßig nicht aus dem DBA selbst, sondern hat – wie auch
im DBA Kanada geregelt – unter Beachtung der Vorschriften des inländischen deutschen
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Steuerrechts über die Anrechnung ausländischer Steuern zu erfolgen. Wenn jedoch ein
DBA, wie im vorliegenden Fall, insoweit auf das nationale Recht verweist, kann dies nach
dem Sinn und Zweck nur als Rechtsfolgenverweis hinsichtlich der Anrechnungsmodalitä-
ten verstanden werden. Denn ansonsten wäre es in das Belieben des Ansässigkeitsstaa-
tes gestellt, durch unilaterale nationale gesetzliche Maßnahmen eine im Abkommen dem
Grunde nach geregelte und angeordnete Anrechnung zu umgehen (vgl. Häck, in: Schön-
feld/Ditz, DBA, Art. 23A, Rn. 114). Dies entspricht indes nicht dem Regelungszweck und
dem Verständnis der Abkommen.


b. Eine Umgehung der durch das DBA geregelten und angeordneten Anrechnung wäre
allerdings nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit ei-
nes sog. Treaty Override (vgl. BVerfG, Beschluss vom 15.12.2015 – 2 BvL 1/12) möglich.
Allerdings führt auch dies vorliegend zu keinem anderen Ergebnis.


Zwar kommt völkerrechtlichen Verträgen – und hier insbesondere den Doppelbesteue-
rungsabkommen – innerstaatlich danach (nur) der Rang eines einfachen (Bundes-)Ge-
setzes zu, Art. 59 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz –GG–. Dies bedeutet, dass entsprechend
dem lex posterior-Grundsatz die jüngere Regelung im Kollisionsfall die ältere Regelung
verdrängt (sofern die ältere Regelung nicht spezieller ist), so dass Regelungen eines DBA
durch ein jüngeres (nachfolgendes) einfaches Bundesgesetz außer Kraft gesetzt werden
können (vgl. dazu Schwenke, in: Wassermeyer, OECD-MA, Vor Art. 1, Rn. 14 ff.).


Eine solche Konstellation ist vorliegend indes nicht gegeben. Vielmehr enthält das deut-
sche Gewerbesteuerrecht seit jeher keine Vorschriften zu einer Anrechnung ausländi-
scher Steuern auf die deutsche Gewerbesteuer. Der Gesetzgeber hat es offensichtlich
nicht für erforderlich gehalten, entsprechende Regelungen (positiver oder negativer Art)
zu schaffen. Dies mag sicher auch daran liegen, dass bis zu den Steuerreformen 2000
und 2008 (mit der entsprechenden Senkung des Körperschaftsteuertarifs sowie der Um-
stellung vom System der Vollanrechnung auf das Halb- / Teileinkünfteverfahren für na-
türliche Personen und der (vollständigen) Steuerfreistellung von Dividenden für Körper-
schaften) für eine entsprechende Anrechnungsvorschrift schlicht keine Notwendigkeit
bestand.


Anders würde es sich nur dann verhalten, wenn der Gesetzgeber durch nationale ge-
setzliche Maßnahmen die Anrechnung ausländischer Steuern auf die Gewerbesteuer
nach Ratifizierung und Transferierung des DBA in nationales Recht im Wege eines Treaty
Override wieder außer Kraft gesetzt hätte. Dies ist jedoch nicht der Fall.


c. Aus dem Umstand, dass vorliegend das „Ob“ der Anrechnung feststeht, der Gesetzge-
ber jedoch keine positivrechtliche Regelung hinsichtlich des „Wie“ geschaffen hat, ergibt
sich die Notwendigkeit einer ergänzenden Rechtsfortbildung.


Eine solche setzt eine Lücke im Gesetz voraus, also das Fehlen einer erforderlichen ge-
setzlichen Anordnung. Dies ist der Fall, wenn die Regelung eines bestimmten Sachbe-
reichs keine besonderen Bestimmungen für eine Frage enthält, die nach dem gesetz-
lichen Grundgedanken und der dem Gesetz immanenten Teleologie hätte mitgeregelt
werden müssen (vgl. Drüen, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, § 4 AO, Rn. 345).


Eine solche Lücke ist hier gegeben, denn ausgehend von der klaren Anordnung des DBA
Kanada (sowie anderer DBA), welches eine Anrechnung vorschreibt, hätte es zur Umset-







- Seite 10 von 17 -


zung der Anrechnung einer den § 34c EStG und § 26 KStG entsprechende Anrechnungs-
vorschrift bedurft.


Es handelt sich insoweit um eine offene Regelungslücke sowie um einen Normwider-
spruch (vgl. Drüen, a.a.O., Rn. 351, 353). Denn das Gewerbesteuergesetz enthält
schlicht keine Vorschriften betreffend die Anrechnung ausländischer Quellensteuern
was, wie bereits ausgeführt, daran liegen mag, dass in der Vergangenheit kein Erforder-
nis und keine Notwendigkeit für eine entsprechende Regelung bestand (siehe oben A.
2. b.). Aufgrund der grundsätzlichen Anordnung („Ob“) der Anrechnungen ausländischer
Quellensteuer auf die Gewerbesteuer, hätte es indes einer entsprechenden Regelung be-
durft.


Um diese Lücke auszufüllen, ist das Gesetz nach seinem Grundgedanken und seiner Sys-
tematik fortzuentwickeln. Dies bedeutet, dass die Lücke so auszufüllen wäre, wie der Ge-
setzgeber die Frage – hätte er sie gesehen – wahrscheinlich geregelt hätte (vgl. Drüen,
a.a.O., Rn. 356). Hierbei ist zu berücksichtigten, dass der Gesetzgeber bei der Einkom-
men- und der Körperschaftsteuer Regelungen geschaffen hat, die die von einem Abkom-
men geforderte Anrechnung ausländischer Steuern regeln. Grundnorm ist dabei die Vor-
schrift des § 34c EStG, welche – mit Modifikationen – über § 26 KStG im Wesentlichen
auch auf Körperschaftsteuersubjekte anzuwenden ist. Wenn nunmehr eine ausländische
Quellensteuer auf die Gewerbesteuer anzurechnen ist, so kann dies nach der gesetzli-
chen Systematik nur durch eine entsprechende Anwendung der § 34c EStG, § 26 KStG
erfolgen. Dass dies so ist, ergibt sich auch aus dem Vergleich zu unbeschränkt körper-
schaftsteuerpflichtigen Kapitalgesellschaften, welche gemäß § 8 Absatz 2 i. V. m. § 1 Ab-
satz 1 Nr. 1 KStG ausschließlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen. Denn bei die-
sen Steuerpflichtigen besteht – bei all den gebotenen Unterschieden zwischen Körper-
schaft- und Gewerbesteuer – der größte Gleichlauf in Bezug auf die der Besteuerung zu-
grundeliegende Bemessungsgrundlage und deren Eingang in eine steuerliche Festset-
zung. Es ist nicht erkennbar, warum eine Anrechnung ausländischer Steuern auf die Ge-
werbesteuer anderen Anrechnungsmaßstäben oder einer anderen Technik folgen sollte,
als dies bei einer Anrechnung auf die Körperschaftsteuer der Fall ist.


d. Etwas anderes ergibt sich auch nicht im Hinblick auf die jüngere finanzgerichtliche
Rechtsprechung (vgl. Niedersächsisches FG vom 18. März 2020 – 6 K 20/18 – EFG 2020,
1009, Rev. eingelegt, Az. des BFH I R 16/20, sowie vom 16. Juli 2015 – 6 K 196/13 –, EFG
2015, 2200, rkr.). Zwar führt das Niedersächsische FG in seiner Entscheidung vom 18.
März 2020 aus, dass § 34c EStG nur Regelungen über die Anrechnung auf die Einkom-
men- und Körperschaftsteuer, oder wahlweise über den Abzug von der entsprechenden
Bemessungsgrundlage regeln würde, nicht jedoch über die Anrechnung auf die GewSt
bzw. den Abzug vom Gewerbeertrag. Allerdings war in den genannten Verfahren zwi-
schen den Beteiligten (nur) die Frage streitig, ob ausländische Quellensteuern auf nach
§ 8b KStG steuerfreie Streubesitzdividenden gemäß § 7 Absatz 1 GewStG i.V.m. § 26 Ab-
satz 6 KStG und § 34c Absatz 2 EStG bei der Ermittlung des Gewerbeertrags, also der Be-
messungsgrundlage abziehbar sind. Die Frage des Abzugs der ausländischen Quellen-
steuern von der Gewerbesteuer selbst war – soweit ersichtlich – nicht streitig.


Im Hinblick auf die vor dem Niedersächsischen Finanzgerichts streitige Frage schließt
sich der Senat dessen Sichtweise insoweit an, dass für einen Abzug ausländischer Steu-
ern von dem Gewerbeertrag als gewerbesteuerlicher Bemessungsgrundlage kein Raum
ist. Dies ergibt sich aber bereits daraus, dass die entsprechenden DBA eine solche Kür-
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zung überhaupt nicht anordnen und insofern – auf Ebene der DBA – bereits nicht das
„Ob“ einer Kürzung geregelt ist. Infolgedessen stellt sich bereits nicht die Frage, ob es –
in Umsetzung einer Anordnung durch ein DBA – einer innerstaatlichen entsprechenden
Anwendung der einkommen- bzw. körperschaftsteuerlichen Vorschriften bedarf.


Über die im vorliegenden Verfahren streitige Frage einer entsprechenden Anwendung
der einkommen- bzw. körperschaftsteuerlichen Vorschriften im Hinblick auf den von der
Klägerin begehrten Abzug ausländischer Steuern direkt von der Gewerbesteuer selbst
hatte das Niedersächsische Finanzgericht nicht zu entscheiden und sich hierzu im We-
sentlichen auch nicht geäußert. Insbesondere wurden keine Argumente genannt, die ge-
gen eine entsprechende Anwendung der Anrechnungsvorschriften auch für Zwecke der
Gewerbesteuer sprechen.


e. Eine entsprechende Anwendung ergibt sich auch mit Blick auf andere von Deutsch-
land abgeschlossene Abkommen. So regelt etwa das DBA Schweiz in Art. 2 Absatz 3
Buchstabe e), dass das Abkommen (auch) für die Gewerbesteuer gilt. In den Fällen je-
doch, in denen nicht die Freistellungsmethode, sondern die Anrechnungsmethode An-
wendung findet (etwa in Fällen des Dividendenbezugs bei einer Beteiligungsquote von
weniger als 20 % oder sofern die die Dividenden ausschüttende Gesellschaft ihre Erträ-
ge nicht aus einer aktiven Tätigkeit bezieht, vgl. Art. 24 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b) DBA
Schweiz) erfolgt die Anrechnung nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Abkommens ge-
mäß Art. 24 Absatz 1 Nr. 2 des Abkommens nicht auf die Gewerbesteuer.


Die verhandelnden Staaten haben durch derartige ausdrückliche Regelungen mithin We-
ge und Formulieren gefunden und in das Abkommen aufgenommen, um eine – aus ihrer
Sicht – unerwünschte Anrechnung zu vermeiden. Umgekehrt muss mithin davon ausge-
gangen werden, dass in den Fällen, in denen die unterzeichnenden Staaten, wie etwa im
DBA Kanada geschehen, keine ausdrückliche Regelung in das Abkommen aufnehmen,
sie die sich ergebende Doppelbesteuerung auch durch Anrechnung auf die Gewerbesteu-
er vermeiden oder zumindest vom Grundsatz her nicht ausschließen wollten (vgl. Kess-
ler, Dietrich, IStR 2011, 108 (109)).


3. Die Anrechnung hat mithin in entsprechender Anwendung von § 26 Absatz 1 Satz 1
Nr. 1 KStG, § 34c Absatz 6 Satz 2 EStG zu erfolgen.


a. Für die Anrechnung der kanadischen Steuer auf die Gewerbesteuer gelten bei unbe-
schränkt steuerpflichtigen Körperschaftsteuersubjekten die Vorschriften des § 34c Ab-
satz 1 bis 3 und 5 bis 7 EStG, § 26 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 KStG analog. Gemäß § 34c Ab-
satz 6 Satz 2 EStG ist in den Fällen, in denen die DBA (auch) eine Anrechnung vorsehen,
auf den anzurechnenden Teil § 34c Absatz 1 Satz 2 bis 5 sowie Absatz 2 anzuwenden,
soweit das DBA dies nicht ausschließt. § 34c Absatz 1 Satz 2 bis 5 EStG regelt dabei die
Abzugsbetragshöhe und Abzugszeitpunkt. In entsprechender Anwendung müssen die
sich hieraus ergebenden potentiellen Beschränkungen der Anrechnung auch bei der Ge-
werbesteuer Anwendung finden.


Ob und wie dies im Einzelfall zu geschehen hat, kann gleichwohl im vorliegenden Fall da-
hinstehen. Denn in den Streitzeiträumen setzte sich der Gewerbeertrag (fast) ausschließ-
lich aus den kanadischen Dividendenerträgen zusammen, so dass eine Anrechnung –
gegebenenfalls bis zur vollen Höhe der deutschen Gewerbesteuer – zu erfolgen hat und
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auch keine Berechnung nach der Herkunft der Dividenden (per-country-limitation) vorzu-
nehmen ist.


b. Nicht zu entscheiden war vorliegend auch über die, sich bei einer entsprechenden An-
wendung der Anrechnungsvorschriften auf die Gewerbesteuer stellende Frage, in wel-
cher Reihenfolge die Anrechnung vorzunehmen ist. Denn diese Frage könnte sich nur
dann stellen, wenn gegen die Steuerpflichtige Körperschaftsteuer festgesetzt wird. Denn
in diesem Fall wäre fraglich, ob die Anrechnung zuerst und in voller Höhe bei der Körper-
schaftsteuer zu erfolgen hätte (und nur ein eventuell verbleibender Anrechnungsüber-
hang bei der Gewerbesteuer anzurechnen ist), oder ob eine verhältnismäßige Teilung
und Anrechnung vorzunehmen ist. Da im vorliegenden Fall die Körperschaftsteuer indes
in den den streitigen Erhebungszeiträumen entsprechenden Veranlagungszeiträumen je-
weils null Euro betrug, braucht der Senat hierüber nicht zu entscheiden.


B. Die Feststellung der Anrechnung hat sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach im
Rahmen des Gewerbesteuermessbescheides zu erfolgen.


1. Steuermessbeträge, die nach den Steuergesetzen zu ermitteln sind, werden gemäß
§ 184 Absatz 1 Satz 1 AO durch Steuermessbescheid festgesetzt. Nach Satz 2 dieser Vor-
schrift wird mit der Festsetzung der Steuermessbeträge auch über die persönliche und
sachliche Steuerpflicht entschieden. Der Inhalt des Bescheides wird durch die Festset-
zung des Messbetrages und der Entscheidung über die persönliche und sachliche Steuer-
pflicht nicht abschließend vorgegeben, was sich aus dem Wort „auch“ ergibt (Ratschow,
in: Klein, § 184 AO, Rn. 6). Sein Inhalt richtet sich mithin im Übrigen nach materiellem
Recht, also vorliegend nach § 14 GewStG.


Nach Auffassung des Senats sind im Rahmen des Messbetragsverfahrens auch Feststel-
lungen hinsichtlich eventueller Anrechnungsbeträge zu treffen, welche dann mit Bin-
dungswirkung von der hebeberechtigten Gemeinde im Gewerbesteuerbescheid umzu-
setzen sind. Dies hat ungeachtet des Umstandes zu geschehen, dass es sich bei den ent-
sprechend anzuwendenden § 34c EStG und § 26 KStG um Tarifvorschriften handelt (vgl.
Roser, in: Gosch, KStG, § 26, Rn. 8, Heinicke, in: Schmidt, EStG, § 34c, Rn. 1).


Unzutreffend ist insoweit die Auffassung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (vgl.
Urteil vom 17. Dezember 2013 – 5 A 329/12 –, DStRE 2015, 420 ff.), dass eine Anrech-
nung der kanadischen Quellensteuer im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer
durch die Gemeinde systemwidrig wäre. Denn wie der VGH an anderer Stelle in seiner
Entscheidung zutreffend festgestellt hat, ermitteln zunächst die Finanzämter die steuer-
relevanten Sachverhalte und setzen den Gewerbesteuermessbetrag fest. Anschließend
setzen – zumindest in den Flächenstaaten (vgl. Güroff, in: Glanegger/Güroff, GewStG,
§ 1, Rn. 37) – die Gemeinden die Gewerbesteuer unter Zugrundelegung des vom Finanz-
amt festgesetzten Steuermessbetrags und unter Anwendung ihres Hebesatzes (§ 16 Ge-
wStG) fest. Diese Zweiteilung des Verfahrens folgt daraus, dass gemäß Art. 108 Absatz 2
GG (auch) die Gewerbesteuer von den Landesfinanzbehörden verwaltet werden, den Ge-
meinden jedoch gemäß Art. 108 Absatz 4 GG die Verwaltung ganz oder teilweise über-
tragen werden kann. In Umsetzung dieser Möglichkeit hat auch das Land Hessen gemäß
§ 1 des Gesetzes über die Zuständigkeiten der Gemeinden für die Festsetzung und Erhe-
bung der Realsteuern – RealStFestGemZustG – den Gemeinden die Zuständigkeit über
die Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer übertragen.
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Die Anwendung einer Tarifvorschrift setzt indes im Verfahrensablauf im Rahmen der
Festsetzung einer Steuer an. Denn um überhaupt eine Anrechnung auf eine Steuer vor-
nehmen zu können, muss diese zunächst einmal – ohne Berücksichtigung der Anrech-
nung – rechnerisch ermittelt werden. Dies geschieht bei der Gewerbesteuer durch Multi-
plikation des Messbetrages mit dem kommunalen Hebesatz. Diese Aufgabe fällt in den
Flächenstaaten unstreitig den Gemeinden zu, so dass diese die eigentliche Anrechnung
im Zuge der Gewerbesteuerfestsetzung auch tatsächlich durchzuführen haben. Insofern
ist es unzutreffend, wenn der VGH Kassel davon spricht, eine Anrechnung durch die Ge-
meinden sei systemwidrig.


2. Aus der Zweiteilung des Verfahrens ergibt sich allerdings, dass die Gemeinden die-
se Anrechnung nicht von sich aus und / oder auf Antrag des Steuerpflichtigen durchfüh-
ren können (so auch Güroff, in: Glanegger/Güroff, GewStG, § 16, Rn. 2a). Denn eine in
entsprechender Anwendung der § 34c EStG und § 26 KStG durchzuführende Anrechnung
kann nicht losgelöst von der Ermittlung der sonstigen Besteuerungsgrundlagen erfolgen.
Insbesondere in den Fällen, in denen sich nach den § 34c Absatz 1 Satz 2 ff. EStG An-
rechnungshöchstbeträge ergeben, kann die Ermittlung eines derartigen Höchstbetrages
nicht losgelöst von der Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen erfolgen. Gleiches gilt in
den Fällen, in denen die ausländische Steuer (auch) auf die Gewerbesteuer anzurechnen
ist (etwa, weil noch Körperschaftsteuersubstrat zur Anrechnung vorhanden ist, dieses al-
lerdings nicht ausreicht, in voller Höhe eine Anrechnung vorzunehmen). Auch in diesen
Fällen ist durch die Finanzverwaltung zu ermitteln und festzustellen, in welcher Höhe ei-
ne ausländische Steuer auf die Gewerbesteuer anzurechnen ist. Die eigentliche Anrech-
nung indes hat dann gleichwohl die Gemeinde vorzunehmen.


3. Entgegen der Auffassung der Klägerin kann die begehrte Feststellung jedoch nicht di-
rekt durch eine Änderung der ursprünglichen Gewerbesteuermessbescheide erfolgen.
Denn eine Korrektur dieser Verwaltungsakte scheitert am Vorliegen einer entsprechen-
den Korrekturnorm und es ist insbesondere auch keine Änderung wegen eines Vorbe-
halts der Nachprüfung möglich, da dieser Vorbehalt wegen Ablaufs der Feststellungsfrist
entfallen ist.


a. Gemäß § 164 Absatz 1 Satz 1 AO können Steuern, solange der Steuerfall nicht ab-
schließend geprüft ist, allgemein oder im Einzelfall unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fung festgesetzt werden, ohne dass dies einer Begründung bedarf, § 164 Absatz 1 Satz 1
AO. Nach Absatz 2 Satz 1 kann die Steuerfestsetzung, solange der Vorbehalt wirksam ist,
jederzeit aufgehoben oder geändert werden. Nach Absatz 4 Satz 1 der Vorschrift entfällt
der Vorbehalt, wenn die Festsetzungsfrist abläuft. Gemäß § 184 Absatz 1 Satz 3 AO gel-
ten diese Vorschriften auch für die Festsetzung von Steuermessbeträgen. Die vierjährige
(§ 169 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 AO) Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahrs,
in dem die Steuererklärung, eingereicht wird, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten
Kalenderjahrs, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem die Steuer entstanden ist, § 170
Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 AO.


Die Gewerbesteuererklärungen 2008, 2009 und 2010 gingen bei dem Beklagten am 29.
September 2009, 27. Oktober 2010 bzw.10. August 2011 ein. Mit Ablauf der Jahre 2013,
2014 bzw. 2015 ist somit Festsetzungsverjährung eingetreten und der Vorbehalt der
Nachprüfung weggefallen.
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Hieran ändert auch die Vorschrift des § 181 Absatz 5 AO nichts. Danach kann eine ge-
sonderte Feststellung auch nach Ablauf der für sie geltenden Feststellungsfrist insoweit
erfolgen, als die gesonderte Feststellung für eine Steuerfestsetzung von Bedeutung ist,
für die die Festsetzungsfrist im Zeitpunkt der gesonderten Feststellung noch nicht abge-
laufen ist.


Zwar sind die Voraussetzungen dieser Vorschrift vorliegend insoweit erfüllt, als dass die
Gewerbesteuerbescheide im Zeitpunkt der Antragstellung infolge des laufenden verwal-
tungsgerichtlichen Verfahrens (2008) bzw. des Ruhens der Widerspruchsverfahren (2009
und 2010) noch nicht bestandskräftig waren und § 181 Absatz 5 AO auch (neben erstma-
ligen Feststellungen) die Änderung oder Aufhebung von Verwaltungsakten ermöglicht
(vgl. Brandis, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, § 181, Rn. 19). Voraussetzung ist indes in diesen
Fällen, dass die Änderung eines Verwaltungsaktes durch eine entsprechende Korrektur-
vorschrift ermöglicht wird. Dies deshalb, weil es sich bei § 181 Absatz 5 AO nicht um eine
eigenständige Änderungsvorschrift handelt (vgl. Brandis, a.a.O.).


Vorliegend ist jedoch keine entsprechende Änderungsvorschrift gegeben und kann ei-
ne Änderung insbesondere nicht nach § 164 Absatz 1 Satz 1 AO erfolgen. Dies liegt dar-
in begründet, dass § 181 Absatz 5 AO nicht zu einer Hemmung der Verjährungsfristen
führt. Mit Ablauf der Festsetzungsverjährung jeweils zum 31.12.2013, 2014 und 2015 ist
somit der Vorbehalt der Nachprüfung weggefallen und kommt eine Änderung nicht mehr
in Betracht (vgl. Brandis, a.a.O.).


4. Allerdings kann die Feststellung der Anrechnung dem Grunde und der Höhe nach vor-
liegend durch Erlass eines Ergänzungsbescheides nach § 179 Absatz 3 AO i.V.m. § 184
Abs. 1 Satz 3 AO erfolgen. Nach dieser Vorschrift ist, soweit in einem Feststellungsbe-
scheid eine notwendige Feststellung unterblieben ist, diese in einem Ergänzungsbe-
scheid nachzuholen.


a. Die Vorschrift des § 179 Absatz 3 AO ist über die Verweisungsvorschrift des § 184
Abs. 1 Satz 3 AO auch für das Messbetragsverfahren entsprechend anzuwenden. Die
Vorschrift verweist insoweit auf den Vierten Teil der Abgabenordnung. Zur Überzeugung
des Senats erstreckt sich dieser Verweis über die sinngemäße Anwendung auch auf die
Regelungen über gesonderte Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen (§§ 179-183).
Zwar hat der Gesetzgeber in § 184 Abs. 1 Satz 4 AO zwischenzeitlich auch geregelt, dass
§ 182 Abs. 1 und für Grundsteuermessbescheide auch Abs. 2 und § 183 sinngemäß anzu-
wenden sind. Die gesonderte entsprechende Anordnung der dort genannten Vorschriften
bedeutet gleichwohl nicht, dass der Gesetzgeber keine Verweisung auf die übrigen Re-
gelungen über gesonderte Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen anordnen wollte.


aa. Für diese Auffassung spricht zunächst einmal der Sinn und Zweck der Vorschrift und
die dienende Funktion sowohl des Feststellungs- als auch des Messbetragsverfahrens für
das jeweils nachfolgende Festsetzungsverfahren (vgl.Boeker in: Hübschmann/Hepp/Spi-
taler, AO/FGO, § 184 AO, Rn. 50f).


Durch beide Verfahren werden nämlich (lediglich) Grundlagen für die Besteuerung selb-
ständig festgestellt und handelt es sich um Ausnahmen von dem in § 157 Abs. 2 AO nor-
mierten Grundsatz, dass die Besteuerungsgrundlagen einen unselbständigen – nur im
Rahmen der Steuerfestsetzung anfechtbaren – Teil des Steuerbescheids bilden. Die Ver-
selbständigung der Feststellung von Besteuerungsgrundlagen kann indes nie Selbst-
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zweck sein, sondern hat stets eine dienende Funktion gegenüber der Steuerfestsetzung
(vgl. Söhn in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO/FGO, § 179 AO, Rn. 50). Dies gilt für die ge-
sonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlage nach den §§ 179 ff.
AO. Und dies gilt auch für die Festsetzung von Messbeträgen. In beiden Fälle muss es
daher möglich sein – sofern der Folgebescheid noch nicht bestandskräftig geworden ist –
nicht nur eine gesonderte Feststellung, sondern eben auch einen Messbetragsbescheid
auch nach Ablauf der für diesen Bescheid geltenden Feststellungsfrist insoweit zu erlas-
sen, als dies für die nachfolgende Steuerfestsetzung auf Grundlage des Messbetrags von
Bedeutung ist.


bb. Für eine weite Auslegung spricht auch der Wortlaut und die eindeutige Verweisung
in § 184 Absatz 1 Satz 3 AO. Diese schränkt den Anwendungsbereich grade nicht auf
bestimmte Abschnitte oder Unterabschnitte ein, sondern verweist mit den Vorschriften
über die „Durchführung der Besteuerung“ eindeutig auf den Vierten Teil der Abgaben-
ordnung. Eine Einschränkung durch Satz 4 hätte zudem erfordert, dass dort eine Formu-
lierung wie etwa „Abweichend von Satz 3...“ ihren Niederschlag gefunden hätte. Dies ist
jedoch grade nicht der Fall, sondern es wurde die Formulierung „Ferner…“ gewählt, mit
der üblicherweise grade nicht eine Einschränkung, sondern eine Erweiterung eingeleitet
wird.


cc. Letztlich kommt man auch unter Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte der
Vorschrift zu diesem Ergebnis. So regelte § 184 Abs. 1 Satz 3 AO in der Fassung vom
16.3.1976, dass die Vorschriften über die Steuerfestsetzung sinngemäß anzuwenden
sind. Mit dem Steuerbereinigungsgesetz 1986 (Gesetz vom 19.12.1985 – Bundesgesetz-
blatt Teil I 1985, S. 2436 –StBereinG 1986–) wurde diese Vorschrift dahingehend geän-
dert, dass anstelle der Vorschriften über die Steuerfestsetzung die Vorschriften über die
Durchführung der Besteuerung sinngemäß anzuwenden sind. Nach der Gesetzesbegrün-
dung (vgl. Bundestags-Drucksache 10/1363, S. 48) erfolgte diese Änderung deshalb, weil
sich gezeigt habe, dass die Bezugnahme auf die Vorschriften über die Steuerfestsetzung
zu eng sei und durch die Änderung insbesondere klargestellt werde, dass auch die Vor-
schriften über die Ermittlung der Steuer und über die Steuererklärungen gelten. Diese
Begründung spricht dafür, dass der Gesetzgeber bei Änderung des § 184 Abs. 1 Satz 3
durch das StBereinG 1986 übersehen hat, § 184 Abs. 1 Satz 4 an die (neue und weiter-
gehende) Vorschrift des Satz 3 anzupassen. Satz 4 hat daher nur deklaratorische Bedeu-
tung und schließt eine sinngemäße Anwendung weiterer Regelungen über gesonderte
Feststellungen nicht aus (zustimmend Boeker, a.a.O., Rn. 50b; ablehnend Brandis in: Tip-
ke/Kruse, AO/FGO, § 184 AO, Rn. 5, jeweils m.w.N.).


b. Dem Erlass entsprechender Ergänzungsbescheide steht auch nicht die Bestandskraft
der zu ergänzenden Gewerbesteuermessbescheide entgegen. Dies ergibt sich daraus,
dass die zu erlassenden Ergänzungsbescheide jeweils eigenständige Verwaltungsakte
sind, die unabhängig von der Bestandskraft des zu ergänzenden Bescheides ergehen
können (vgl. Brandis in: Tipke/Kruse, AO/FGO, § 179 AO, Rn. 20). Voraussetzung für den
Erlass eines Ergänzungsbescheides zu einem Messbetragsbescheid nach § 184 Abs. 1
Satz 3 i.V.m. § 179 Absatz 3 AO ist somit lediglich, dass der vorangegangene Bescheid
wirksam, aber eben unvollständig oder lückenhaft ist. In einem Ergänzungsbescheid sind
dementsprechend auch nur solche Feststellungen nachholbar, die in dem vorangegange-
nen Bescheid „unterblieben” sind. Dies ist der Fall, wenn sie dort hätten getroffen wer-
den müssen, tatsächlich aber – aus welchen Gründen auch immer – nicht getroffen wur-
den. Die Vorschrift des § 184 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 179 Absatz 3 AO durchbricht mithin
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auch nicht die Bestandskraft wirksam ergangener Feststellungs- oder Messbetragsbe-
scheide. Inhaltliche Fehler in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht können daher nicht
in einem Ergänzungsbescheid korrigiert werden (BFH-Urteil vom 15. 6. 1994, II R 120/91,
BStBl II S. 819; BFH-Urteil vom 11. 5. 1999, IX R 72/96, BFH/NV S. 1446).


Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Dies ergibt sich bereits daraus, dass eine
mögliche Anrechnung ausländischer Quellensteuern bislang im Verfahren über den Ge-
werbesteuermessbescheid nicht einmal angedacht wurde. Es liegt insoweit eine unbe-
wusste „Lücke“ im Gewerbesteuermessbescheid vor und dieser ist insoweit unvollstän-
dig. Es handelt sich auch nicht um eine Heilung eines Fehlers in rechtlicher oder tatsäch-
licher Hinsicht. Denn der ursprüngliche Gewerbesteuermessbescheid enthielt keinerlei
– auch nicht negative – Feststellungen oder Ausführungen zu einer möglichen Anrech-
nung.


c. Gegen den Erlass entsprechender Ergänzungsbescheide kann auch nicht eingewandt
werden, dass die insoweit – also für die Ergänzungsbescheide selbst – geltende Feststel-
lungsfrist bereits abgelaufen war. Denn die Regelung des § 179 Absatz 3 AO schafft zwar
über die Korrekturvorschriften des § 129 bzw. der §§ 164 Absatz 1, 165, 172 ff. (jeweils
i.V.m. § 184 Absatz 1 Satz 3 AO) hinaus die Möglichkeit, eine Feststellung im Gewerbe-
steuermessbetragsbescheid zu komplettieren oder „Unklarheiten“ zu beseitigen. Aller-
dings darf auch diese Ergänzung nur innerhalb der hierfür geltenden Feststellungsfrist
geschehen, § 181 Absatz 1 Satz 1 AO i.V. mit § 169 Absatz 1 Satz 1 AO (vgl. BFH, Urteil
vom 13. Juli 1999 – VIII R 76/97 – BStBl. II 1999, 747, m.w.N.). Diese Frist war vorliegend
zwar bereits abgelaufen (s.o. 4. a.); allerdings kann der Erlass eines Ergänzungsbeschei-
des auch nach Ablauf der insoweit maßgeblichen Feststellungsfrist erfolgen, da hier die
Voraussetzungen des § 181 Absatz 5 Satz 1 AO vorliegen (BFH, a.a.O.). Danach kann ei-
ne gesonderte Feststellung auch nach Ablauf der für sie geltenden Feststellungsfrist in-
soweit erfolgen, als die gesonderte Feststellung für eine Steuerfestsetzung von Bedeu-
tung ist, für die die Festsetzungsfrist im Zeitpunkt der gesonderten Feststellung noch
nicht abgelaufen ist. Dies gilt gemäß § 184 Absatz 1 Satz 3 AO auch für Bescheide über
den Steuermessbetrag, so dass ein Ergänzungsbescheid zu einem Messbetragsbescheid
trotz Ablauf der Feststellungsfrist auch dann noch ergehen kann, wenn die Festsetzungs-
frist für den auf Grundlage des Messbescheides zu erlassenden Steuer noch nicht abge-
laufen ist.


So verhält es sich auch hier. Denn vorliegend waren die Gewerbesteuerbescheide (als
Folgebescheide der Gewerbesteuermessbescheide) im Zeitpunkt der Beantragung der
Ergänzungsbescheide am 24. Februar 2014 (vgl. § 171 Abs. 3 AO) noch nicht bestands-
kräftig. Dies gilt für den Gewerbesteuerbescheid 2008, der erst mit abweisenden Be-
schluss des BVerwG am 12. August 2014 bestandskräftig wurde. Und dies gilt auch für
die Gewerbesteuerbescheide 2009 und 2010, da über den insoweit erhobenen Wider-
spruch bis heute keine Entscheidung ergangen ist und die daher ebenfalls noch offen
waren (und bis heute sind).


II. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Absatz 1 FGO, die Entscheidung über die
vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 151 Absatz 1, 3 FGO i. V. m. §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.


III. Die Revision war im Hinblick auf die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache
(§ 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO) zuzulassen, da insbesondere die Rechtsfrage, ob ausländische
Quellensteuern in entsprechender Anwendung der § 34c EStG und § 26 KStG auch bei
der Gewerbesteuer abziehbar sind, einer Klärung im Interesse der Allgemeinheit bedarf.
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Entsprechendes gilt für die Frage, ob der Verweis des § 184 Abs. 1 Satz 3 AO auch die
Vorschriften über das Feststellungsverfahren mit umfasst, oder ob insoweit nach Satz 4
eine Einschränkung vorzunehmen ist.


 
 





